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Bieter/in: Sachbearbeiter/in

Telefon Telefax

E-Mail

Stadt Bielefeld
Submissionsstelle
33597 Bielefeld

Angebot fur Bauleistungen (VOB)

Bauvorhaben

Neubau der Martin-Niemoller Gesamtschule

Baustelle

Apfelstrale/Westerfeldstralle, 33611 Bielefeld

Angebot fiir

Estricharbeiten Nord

Projekt-Nr. ausschreibende Stelle Veroéffentlichung im Amtsblatt EU

ZVS 2026 0182 | VE 5.1 b 190.12 X ja

Vergabeverfahren

X &ffentliche Ausschreibung/Offenes Verfahren Submissionsstelle der Stadt Bielefeld

Werner Bock StralRe 38, 33602 Bielefeld
[] beschrankte Ausschreibung/Nichtoffenes Verfahren
] Bieterinnen/Bieter sind zur

[] freihandige Vergabe/Verhandlungsverfahren Angebotseroffnung zugelassen!
Ll

Eréffnungstermin am (Datum, Uhrzeit) Ende der Bindefrist (Datum)

24.06.2026 10:00 04.09.2026

Auftraggeberkoordinator/in/Auskunft in diesem Verfahren erteilt:

Herr Gunther, Tel. 0521 51 - 5097, Fax 0521 51 - 3350, Mario.guenther@bielefeld.de

Anlage:
Ein komplettes Exemplar der Vergabeunterlagen

Angaben zum Angebot gem. § 13 Abs. 3 und 4 VOB/A:

(Die folgenden Angaben sind gem. VOB 2019 zwingend an dieser Stelle aufzufiihren)

Nettopreis: €

evtl. Preisnachlass gem. § 13 Abs. 4 VOB/A ohne Bedingungen™: % (kein Skonto)
Nettopreis einschlieBlich Nachlass €
Mehrwertsteuer (19 %) €
Angebotssumme einschl. Nachlass (brutto): €

Anzahl der Nebenangebote oder Alternativangebote:

") hier nur prozentuale Nachlasse erlaubt! Nachlasse mit festen €-Betragen sind Nachlasse mit Bedingung, da sie bei Mengenanderungen zu

einer Anderung der Bieterfolge fiinren kénnen! Sie sind als Nebenangebote abzugeben.
100.31/219 12.20*
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Ich bin / Wir sind Nummer

[ | Mitglied der Berufsgenossenschaft

[ | im Praqualifikationsverzeichnis eingetragen

0 bevorzugte/r Bieter/bevorzugte Bieterin/innen. Der Nachweis ist
beigefiigt.?

ein kleines/mittleres Unternehmen gem. der Empfehlung
] | 2003/361/EG der EU-Kommission vom 6. Mai 2003
(KMU: < 250 Beschéftigte und Jahresumsatz < 50 Mio.)

Ich erklare / Wir erklaren hiermit:

- Die Datenschutzerklarung der Stadt Bielefeld habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und stimme/n der dort
dargestellten Verarbeitung meiner/unserer Daten zu.

- Die Ausfiihrung der vorgenannten Leistung wird zu den eingesetzten Preisen angeboten.
Das Angebot gilt bis zum Ablauf der Bindefrist.

Bestandteil des Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben einschl. Anlagen folgende Unterlagen:

a) Leistungsbeschreibung
Soweit tabellarische Angebotslisten Bestandteil der Vergabeunterlagen sind, sind die Preise in diese Liste
eingesetzt. Eine etwaige selbstgefertigte tabellarische Angebotsliste entspricht in Spalten- und Zeilenfolge der
stadtischen Ubersicht.

b) Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen - DIN 1961 - (VOB/B) in der jeweils
gultigen Ausgabe

c) Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C) in der jeweils gliltigen Ausgabe
d) Besondere Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen der Stadt Bielefeld

e) Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir die Ausfliihrung von Bauleistungen der Stadt Bielefeld
(ZVB-StBi)

f) Alle die Art der Leistung betreffenden DIN-Vorschriften, technischen Vorschriften, giltigen Richtlinien und
Merkblatter

g) Weitere Unterlagen:

Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen (BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)
Plane

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Baubeschreibung

Eigenerklarung fir nicht praqualifizierte Firmen

Eigenerklarung Uber das Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden gem. §§ 123 ff GWB
Formblatt 221 oder 222, Formblatt 223, Formblatt 235, Formblatt 236

Bilder

Gutachten/Bodengutachten

Statische Berechnungen

Anlage01_Ubersichtstabelle aller Qualitatsanforderungen

Anlage02_Allgemeine Produktdeklaration

MXOOOXXXOOX X

2) Bevorzugte Bieter im Sinne des Runderlasses des Landes NRW zur ,Beriicksichtigung von Werkstatten fiir behinderte Menschen und von

Inklusionsbetrieben bei der Vergabe 6&ffentlicher Auftragen” vom 28.08.2018 sind anerkannte Werkstatten fir behinderte Menschen (§ 219
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) und Blindenwerkstatten (§ 226 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) sowie Inklusionsbetriebe
im Sinne der §§ 215, 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Gleiches gilt fuir Einrichtungen in anderen
Staaten, die nach den dort geltenden rechtlichen Bestimmungen mit den vorgenannten Einrichtungen vergleichbar sind.
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Ich versichere / Wir versichern, dass

a) die gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und sonstigen Abgaben, der Beitrage zu den Sozi-
alversicherungen sowie die Verpflichtung aus den Tarifordnungen, Tarifvertragen und die Bestimmungen Uber
die Beschaftigung Schwerbeschadigter erflillt worden sind und wahrend der Vertragsdauer erfillt werden,

b) das Angebot in keinem Zusammenhang steht mit wettbewerbsbeschrankenden Abreden oder Vereinbarungen
ahnlicher Art, sondern das Ergebnis eigenbetrieblicher Kalkulation und Preisbildung ist - siehe ZVB-Stadt
Bielefeld, Ziffer 16,

c) der Betrieb gegen Unfalle und Schadensersatzanspriiche Dritter haftpflichtversichert ist und

d) die in § 21 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Bekampfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschafti-
gung (Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz) genannten, einen Ausschluss von der Auftragserteilung rechtferti-
genden Voraussetzungen nicht vorliegen.

Es ist mir / uns bekannt, dass

a) wissentliche falsche Angaben in dieser Erklarung den Ausschluss von weiteren Leistungen zur Folge haben
kann,

b) auf Anforderung der Auftraggeberin/des Auftraggebers vor Vertragsabschluss weitere aktuelle Nachweise (wie
z. B. gultige Bescheinigungen in Steuersachen des Finanzamtes, Unbedenklichkeitsbescheinigungen der
Krankenkasse, des Steueramtes der Kommune sowie der Berufsgenossenschaft) beizubringen sind,

c) der Auftrag einer anderen Bieterin/einem anderen Bieter erteilt werden kann, wenn die angeforderten Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen nicht innerhalb der vorgesehenen Frist vorgelegt werden.

d) eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 b Einkommensteuergesetz spatestens mit der ersten Rechnungs-
stellung einzureichen ist. Mir ist bewusst, dass bei einer Nichtvorlage 15 % von der Rechnung einbehalten
werden und an das fir mein Unternehmen zustandige Finanzamt Gberwiesen werden.

e) die Bevorzugungsregelung des Runderlasses des Landes NRW zur ,Bericksichtigung von Werkstatten be-
hinderte Menschen und von Inklusionsbetrieben bei der Vergabe 6ffentlicher Auftragen vom 28.08.2018 bei
Auftragen unterhalb der EU-Schwellenwerte angewandt wird. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der
Angebote wird der von den bevorzugten Bietern angebotene Preis mit einem Abschlag von 15 % bertcksich-
tigt.

f) im Fall der elektronischen Angebotsabgabe bei Differenzen zwischen den Preisangaben in dem Bietertool und
diesem Angebotsschreiben die auf Seite 1 genannte Angebotssumme malfigeblich ist.

Hinweis fir voribergehend in Bielefeld tiatige Unternehmen:

Es ist bekannt, dass Beginn, voraussichtliche Dauer, Umfang und Beendigung der Bauarbeiten im Falle der Auf-
tragserteilung gem. § 138 Abgabenordnung (AO 1977) in Verbindung mit § 12 Abgabenordnung dem Steueramt
der Stadt Bielefeld, Neues Rathaus, Niederwall 23, 33597 Bielefeld, mitzuteilen sind.

Hiermit erklare ich ausdricklich, dass diesem Angebot ausschlief3lich die Allgemeinen Vertragsbedingungen der
Stadt Bielefeld zugrunde liegen. Meine eigenen, evtl. auf meinem Geschéaftspapier abgedruckten, Allgemeinen
Geschéftsbedingungen wurden versehentlich bzw. aus Vereinfachungsgrinden mitibersandt und sollen keine
Geltung fir diesen Vertrag entfalten.

(Ort und Datum) (Unterschrift der Bieter/d. Bieters/Bieterin mit Firmenstempel)

Hinweis fiir Angebote in Schriftform: Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle nicht unterschrieben, fiihrt es zum
Ausschluss des Angebotes.
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Eigenerklarung fur nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren

MaRnahmennummer Vergabenummer
Vergabeart
[[] Offentliche Ausschreibung Offenes Verfahren
‘ |:| Beschrankte Ausschreibung |:| Nichtoffenes Verfahren
‘ |:| Freihdndige Vergabe |:| Verhandlungsverfahren
‘ |:| Internationale NATO-Ausschreibung |:| Wettbewerblicher Dialog
Baumalinahme

MNGES - Neubau der Martin-Nieméller Gesamtschule

Leistung
VE 5.1b Estricharbeiten Nord

] Bewerber”

(] Bieter”

[] Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft”
] Nachunternehmer®

[] anderes Unternehmen®

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen

Geschéftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen Euro
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Euro

Unternehmen ausgefiihrten Leistungen

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten finf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenen Zeitraum' vergleichbare Leistungen ausgefiihrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb flige(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfiuhrungszeitraum; stichwortartige
Benennung des mit eigenem Personal ausgefihrten mafigeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgeflhrten Mengen; Zahl der hierfir durchschnittlich eingesetzten Arbeithehmer; stichwortartige
Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumalnahme einschlielllich eventueller Besonderheiten der
Ausfihrung; Angabe zur Art der BaumaRnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers Uber die vertragsgemale
Ausfuhrung der Leistung

* zutreffendes ankreuzen
' Der langere Zeitraum ist mafigebend.

©V§;§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 1 von 3
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(Eigenerklarung zur Eignung)
Angaben zu Arbeitskréften ‘

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die flr die Ausfihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfugung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskrafte
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

[] im Handelsregister eingetragen.

[] fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
[] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung
meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[] Ich/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eroffnet wurde, ein Antrag auf Eroffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlédssigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbufle von mehr als 2.500 Euro belegt
worden bin/sind.

[ ] fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch flir mein/unser Unternehmen MalRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fiir den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemalf erfullt
habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse®, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
® soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

©V§;§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 2 von 3
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fir mich zustadndigen Versicherungstragers
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
missen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht
vollstandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)*

* nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 — Stand 2019 Seite 3 von 3
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Eigenerklarung uiber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
gem. §§ 123 ff GWB

Ich/Wir erklare(n), dass

— keine Person, deren Verhalten' meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskraftig

verurteilt und auch gegen mein/unser Unternehmen keine GeldbufRe nach § 30 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten rechtskraftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach?:

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

3. §261 des Strafgesetzbuchs (Geldwasche; Verschleierung unrechtmalig erlangter
Vermogenswerte),

4. §263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

§ 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),
§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

§ 108f des Strafgesetzbuchs (unzuldssige Interessenwahrnehmung),

© © N o

den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale Bedienstete),

10.Artikel 2 §2 des Gesetzes zur Bekdmpfung internationaler Bestechung (Bestechung
auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschéaftsverkehr) oder

11.den §§ 232, 232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis und 233a des Strafgesetzbuchs
(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft,
Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung),

mein/unser Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder
Beitrdgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und diesbeziiglich keine rechtskraftige
Gerichts- oder bestandskraftige Verwaltungsentscheidung vorliegt bzw. mein/unser Unternehmen
seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass ich/wir mich/uns zur Zahlung der
Steuern, Abgaben und Beitrdge zur Sozialversicherung einschlieBlich Zinsen Saumnis- und
Strafzuschlage verpflichtet habe(n).

1 Das Verhalten einer rechtskraftig verurteilten Person ist einem Unternehmen z__uzurechnen, wenn diese Person als fir die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung der Geschéftsfiihrung oder die
sonstige Austibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

2 Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer GeldbuRRe stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbulie nach
den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.
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2. Ich/wir erklare(n),
dass mein/unser Unternehmen nicht

— bei der Ausfihrung o6ffentlicher Auftrage gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche
Verpflichtungen verstofRen hat,

— zahlungsunfahig ist, iber das Vermogen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren oder kein
vergleichbares Verfahren beantragt oder erdffnet worden ist, die Eréffnung eines solchen
Verfahrens mangels Masse nicht abgelehnt worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren
der Liquidation befindet oder seine Tatigkeit eingestellt hat,

— im Rahmen der beruflichen Tatigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die
Integritat des Unternehmens? infrage gestellt wird

und dass andere Ausschlussgriinde nach § 124 Abs. 2 GWB ebenfalls nicht erfiillt sind.*

Mir/Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen. zu meinem/unserem Ausschluss vom
Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kiindigung eines etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer
vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde flihren kann.

Sofern diese Erklarung fiir Bewerber-/Bietergemeinschaften gelten soll, sind alle Mitglieder der
Gemeinschaft in Form von Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung aufzufiihren.

Name, Vorname oder Unternehmensbezeichnung

Hinweis:

Sofern Sie sich in einer der vorgenannten Situationen befinden, kénnen Sie auch Nachweise dafir
erbringen, ausreichende Malihahmen getroffen zu haben, sodass trotz des Vorliegens eines einschlagigen
Ausschlussgrundes dieser nicht zur Anwendung kommt. Zu diesem Zweck weisen Sie nach, dass Sie einen
Ausgleich fur jeglichen durch eine Straftat oder Fehlverhalten verursachten Schaden gezahlt oder sich zur
Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet haben, die Tatsachen und Umstande umfassend durch eine aktive
Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsbehérden geklart und konkrete technische, organisatorische und
personelle MaRnahmen ergriffen haben, die geeignet sind, weitere Straftaten oder Verfehlungen zu
vermeiden oder Sie die Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitrdgen zur Sozialversicherung
vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur Sozialversicherung
einschlieBlich Zinsen, Sdumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet haben. Dieser Nachweis ist zusammen
mit der Eigenerklarung der Bewerbung bzw. dem Angebot beizufligen.

(Ort und Datum) (Unterschrift der Bieter/d. Bieters/Bieterin mit Firmenstempel)

Hinweis fiir Angebote in Schriftform: Die Erklarung ist zu unterschreiben.
Hinweis fiir elektronische Angebote: Die Unterschrift auf diesem Vordruck entfillt.

3 siehe FulRnote 1 auf vorheriger Seite

4 Dies betrifft Ausschlussgriinde nach § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz, § 98c des Aufenthaltsgesetzes § 19 Mindestlohngesetz
und § 21 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz sowie § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, sofern der Anwendungsbereich des
§ 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (u. a. mind. 1.000 Mitarbeiter im Inland) eréffnet ist.
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VHB NRW Formular 523 EU
04/2022 Eigenerklarung Sanktionspaket 5 EU

Eigenerklarung
zur Umsetzung von Artikel 5k’ Absatz 3 der Verordnung (EU) 2022/576
des Rates vom 8. April 2022

1. lch/Wir erklare(n), dass ich/wir nicht zu nachfolgend aufgefuhrten Personen, Organisationen oder
Einrichtungen zahlen

— russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene naturliche oder juristische
Personen, Organisationen oder Einrichtungen,

— juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu Uber 50 %
unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen
gehalten werden, oder

— natdrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder
auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln.

2. Ich/wir erklare(n), dass am Auftrag keine Unternehmen im Sinne der Nr. 1 als Unterauftragnehmer,
Eignungsleiher oder Lieferanten beteiligt sind (soweit mehr als 10% des Auftragswertes auf die
Unternehmen entfallen).

Mit der elektronischen Abgabe dieser Eigenerklirung iiber das Bietertool des
Vergabemarktplatzes NRW zusammen mit dem Teilnahmeantrag, der Interessenbestitigung
oder dem Angebot gilt diese als vom Bewerber bzw. Bieter unterschrieben. Auf das Formular
312/322 EU wird hingewiesen.

Bei der Abgabe des Teilnahmeantrages, der Interessenbestatigung oder dem Angebot durch
eine Bewerber-/Bietergemeinschaft gilt diese Erklarung durch die nachstehende Angabe der
Mitglieder der Bewerber-/Bietergemeinschaft von jedem Mitglied als unterschrieben:

Name der Mitglieder der Bewerber-/Bietergemeinschaft:

Name des Unternehmens

Name des Unternehmens

Name des Unternehmens

Name des Unternehmens

Name des Unternehmens

i Artikel 5k der VO (EU) 2022/576 lautet wie folgt:

»(1) Es ist verboten, 6ffentliche Auftrage oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien
Uber die o6ffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis
e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die

1
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VHB NRW Formular 523 EU
04/2022 Eigenerklarung Sanktionspaket 5 EU

Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel
21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13
Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen
oder Einrichtungen zu vergeben bzw. Vertrage mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen
weiterhin zu erfillen:

a) russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene natirliche oder juristische Personen,
Organisationen oder Einrichtungen,

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu Uber 50 % unmittelbar oder
mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder

¢) naturliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf
Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfallt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder
Unternehmen, deren Kapazitaten im Sinne der Richtlinien tber die 6ffentliche Auftragsvergabe in Anspruch
genommen werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 kénnen die zustandigen Behdrden die Vergabe oder die Fortsetzung der
Erfullung von Vertragen genehmigen, die bestimmt sind fur

a)den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitaten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer
radioaktiven Abfalle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die
Weiterfiihrung der Planung, des Baus und die Abnahmetests fur die Indienststellung ziviler Atomanlagen
und ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope
und ahnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer  Technologien zur radiologischen
Umweltiberwachung sowie fir die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung
und Entwicklung,

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen,

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Guter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschlieRlich oder nur
in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden kénnen,

d) die Tatigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in
Russland, einschlief3lich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in
Russland, die nach dem Vélkerrecht Immunitat geniefden.

e) den Kauf, die Einfuhr oder die Beférderung von Erdgas und Erddl, einschlieBlich raffinierter
Erddlerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch
Russland in die Union, oder

f) den Kauf, die Einfuhr oder die Beférderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die in
Anhang XXII aufgefihrt sind, bis 10. August 2022.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission Uber jede
nach diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung.

(4) Die Verbote gemaR Absatz 1 gelten nicht fir die Erflillung — bis zum 10. Oktober 2022 —von
Vertragen, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden.”
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221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum

Baumalinahme

MNGES - Neubau der Martin-Niemoller Gesamtschule

Leistung
VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

. Zuschlag
1 | Angaben liber den Verrechnungslohn % €/h
Mittellohn ML

1.1 | einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
Lohnnebenkosten

1.3 | Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
Kalkulationslohn KL

1.4 | (Summe 1.1 bis 1.3)

Zuschlag auf Kalkulationslohn

1.5 | (aus Zeile 2.4, Spalte 1)

Verrechnungslohn VL
1.6 (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berlicksichtigen)

1.2

2 |Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf

Geriate- sonstige Nachunter-
Lohn Stoffkosten kosten Kosten | eni(sapurﬂggn

2.1 |Baustellengemeinkosten

2.2 | Allgemeine Geschaftskosten

2.3 | Wagnis und Gewinn

2.4 | Gesamtzuschlage

Seite 1 von 2
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221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3 | Ermittlung der Angebotssumme

Einzelkosten der Gesamt- Angebots-
Teilleistungen = zuschlage summe
unmittelbare gem. 2.4
Herstellungskosten
in € in % in €

Eigene Lohnkosten
3.4 | Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden

Stoffkosten

3.2 (einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

Geratekosten

3.3 (einschlieBlich Kosten flir Energie und Betriebsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten
** | (vom Bieter zu erlautern)

3.5 Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

* Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Seite 2 von 2
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222

(Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalinahme

MNGES - Neubau Martin-Niemoller-Gesamtschule

Leistung
VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Angaben zur Kalkulation liber die Endsumme

1

Angaben iliber den Verrechnungslohn

€/h

1.1

Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2

Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne

1.3

Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4

Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5

Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h

v.H.

1.6

Verrechnungsliohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

Seite 1 von 2
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(Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme

Betrag

€

Gesamt Umlage Summe 3 auf die
€ Einzelkosten flr die
Ermittlung der EH-Preise

2

Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

% €

21

Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

2.2

Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

23

Geratekosten
(einschl. Kosten f. Energie u. Betriebsstoffe)

2.4

Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erldutern)

2.5

Nachunternehmerleistungen *

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)

noch zu
verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage

Anteil

gesamt (€) BGK (€)

Anteil
AGK (€)

Anteil
W+G (€)

2.1 Eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3

Baustellengemeinkosten, Allg. Geschiftskosten, Wagnis u. Gewinn

3.1

Baustellengemeinkosten

(soweit hierfur keine besonderen Anséatze im Leistungsverzeichnis vorgesehen

sind)

3.1.1

Lohnkosten einschliel3lich Hilfslbhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio €: Angabe
des Betrages

Bei Angebotssummen Uber 5 Mio €:
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

Gehaltskosten fur Bauleitung, Abrechnung,
Vermessung usw.

Vorhalten u. Reparatur der Gerate u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u.Kleingerate, Materialkosten f. Baustellen-
einrichtung

An- u. Abtransport der Gerate u. Ausristungen,
Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5

Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2

Allgemeine Geschaftskosten (Summe 3.2)

3.3

Waghnis und Gewinn (Summe 3.3)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

[ ]

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

* Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Seite 2 von 2
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Bieter Vergabenummer Datum

BaumaflRnahme
MNGES - Neubau Martin-Niemdller-Gesamtschule

Leistung
VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus&]hlag €/h
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berlicksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten

2.2 |Allgemeine Geschéftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn |
2.3.1 Gewinn

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis®

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis®

2.4 |Gesamtzuschlage

! Wagnis fiir das allgemeine Unternehmenstisiko
% Mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der S:;;}T; Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlieRlich Kosten fir Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen ?

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3

Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.




17 von 108

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumafRnahme
MNGES - Neubau Martin-Niemoller-Gesamtschule

Leistung
VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Angaben zur Kalkulation tber die Endsumme

Angaben Uber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

11

Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2

Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne

13

Lohnnebenkosten
Ausloésungen, Fahrgelder

14

Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

(Summe 1.4 und 1.5)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h V.H.
1.6 |Verrechnungslohn VL

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen =unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N
2.2 | Stoffkosten .
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe) x
2.4 | Sonstige Kosten x
(Vom Bieter zu erldutern)
25 Nachunternehmerleistungen * X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zZu
verteilen
A /
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten P
2.3 Geratekosten -
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.11 Lohnkosten einschlie3lich Hilfslohne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen ber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.
Ausriustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingeréate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfuhrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 Allgemeine Geschéftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1. | Gewinn
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)
3.33 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfiihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) |

' Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

vorzulegen.
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Bieter Vergabenummer Datum

BaumaflRnahme
MNGES

Neubau der Martin-Niemoller-Gesamtschule

Leistung

VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengenelnhelt
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerte ® Sonsznges éir:%eel?lc;t;rr:iesr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumentation
1.140 hochwertlge 1 psch
minaralica ha
1.2.10 Schutzabdeckunger_\ 3000 m
angrenzende Bauteile
BB PlRRer e
1.2.30 Verkehrswegen 500] m2
Untergrund birsten
1.3.10 absaugen Stahlbeton 14600) m2
1.3.30 Messstellenmarkierun 300 St
g
21.10 Musterflache Estrich 45 m2
|nkI hochwertlge
Haftbrucke auftragen
2.2.20 m2
mineral.Haftbriicke 80
Trittschalldammschicht
2.2.30 2
Mineralwolle MW 300, m
Zementestrich
2.2.60 : 2
Verbundestrich tiber 80 m
Randdammstreifen
2.2.70
Steinwolle D 13mm H 470 m
2280 Abdeck. PE-Folie D 4400 m2
0,2mm
Abdichtung
3.1.10 3890, m2
Bodenplatte W1.1-E
T'r'|'t't§c':'ﬁhlldammschlcht
3.2.10 m2
Mineralwolle MW 6600
Trltt'srgﬁarl)la;n%schlcht
3.2.30 m2
Mmeralwolle MW 7600
3250 Ausglelchsschlcht 7820 m2
Schittung
EDC -t nirht i 1=

7rrorhlary

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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Bieter Vergabenummer Datum

BaumaflRnahme
MNGES

Neubau der Martin-Niemoller-Gesamtschule

Leistung

VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengenelnhelt
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerte ® Sonsznges éir:%eel?lc;t;rr:iesr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anpassen
3.2.80 Trittschallddmmung an 1 psch
TN Cinhantail
Mehr-/Minderdicke
21
3.2.100 EPS-Leichtzuschlag D 500 m2
Z8ent-Heizestrich
3.3.20 Estnch auf 2600| m2
nnnnn hinht 21N /D
Zement Heizestrich
3.3.40 Estrlch auf 5100f m2
33.60 Schnalizement-Helzest 1600 m2
rich auf Dammschicht
[=d P2 NV} ol ale) il mi il alV. Vil
3.4.30 Zemeptestrich_ Estrich 1900 m2
auf Dammschicht
3.4.70 élélﬁn'ellzementestﬁéh 320 m2
Estnch auf
3.4.100 Mehr-/Mlnderdlcke D 2400 m2
5mm Zementestrich
Abstellung Kantholz
3.4.120
bis 160mm 200 m
Randdammstreifen
3.5.10
Steinwolle D 13mm H 9400 m
3.5.20 Abdeck. PE-Folie D 141000 m2
0,2mm
Abschiusswinkel Al
3.6.20 m
Abm. 150/50mm 400
3.6.30 Herstellen 500 m
Bewegungsfuge
3.7.10 Untergrund 2100 m2
kugelstrahlen
3.7.30 Grundierung 2100 m2

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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Bieter Vergabenummer Datum

BaumaflRnahme
MNGES

Neubau der Martin-Niemoller-Gesamtschule

Leistung

VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz ) o . . ZI::_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lomne 2 Stoffe 2 Gerate ? ¢ Sonsztiges ,I'-E\ir:%eel?gt’f)err;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mineralische
3.7.40 Beschichtung C40 F8 2100) m2
A D Ermm
3.7.70 Versiegelung 21000 m2
Epoxidharz
Winkel Edelstahl H 5
3.7.80 mm 900 m
Dehnungsfugenprofil
8.7.90 Edelstahl H5 mm 900 m
Anschlussfuge
3.7.120 m
abdichten Bodenbelag 1800
| +1 h NicahtctAff
Sauberlaufsystem
3.8.40 m2
Rips H ca. 22mm R11 135
Sauberlaufsystem
3.8.50 m
Edelstahlfliese mit 10

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen)

Bieter

Vergabenummer

Datum

MaRnahme

MNGES - Neubau der Martin-Niemoller Gesamtschule

Leistung
VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Ergdnzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis iliber Art und Umfang der Leistungen, fiir die sich der Bieter der Kapazitaten anderer Un-

ternehmen bedienen wird

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, fir
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich

Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Name des Unternehmens

nen Eignung

Angabe zu der von diesem Unternehmen uberlasse-

/ B VHB - Bund - Ausgabe 2017

Seite 1 von 1
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VE 5.1b Estricharbeiten Nord
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Textfeld
MNGES - Neubau der Martin-Niemöller Gesamtschule
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Bewerber/Bieter Vergabenummer Datum

Baumafinahme

MNGES - Neubau der Martin-Niemoller Gesamtschule

Leistung

VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegeniiber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Be-
werber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitdten meines/unseres Unternehmens fur den/die nachfol-
genden Leistungsbereich(e) zur Verfigung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

[ Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfahigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegeniiber
dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam fiir
die Auftragsausfiihrung zu haften.*

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklarungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behélt sich die
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

! Diese Erklarung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.
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Leistungsverzeichnis

Der Wortlaut des von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich, auch wenn die
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer fur ihr/sein Angebot selbstgefertigte Abschriften oder Kurzfassungen verwendet hat.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (zu § 1 Abs. 2)

In den Vergabeunterlagen genannte Technische Vertragsbedingungen, die im Teil C der VOB - Allgemeine Technische Vertragsbe-
dingungen fir Bauleistungen (ATV) - nicht angefiihrt sind, sind Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne von § 1
Abs. 2 d.

Preise, Einsichtnahme in die Preisermittlung (zu § 2)

Fur die Leistungen wird der Preis vergutet, der sich nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsachlich ausgefiihrten Leistun-
gen ergibt (Einheitspreisvertrag), soweit keine andere Berechnungsart vereinbart worden ist.

Wenn nach § 2 Abs. 3, 5, 6 oder 7 neue Preise zu vereinbaren sind, hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer auf Verlangen die
Preisermittlungen fiir die neuen Preise und, soweit erforderlich, fiir die gesamte Leistung zur Einsicht vorzulegen und die erforderli-
chen Auskiinfte zu erteilen.

Das Gleiche gilt, wenn der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer eine Verglitung nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 zusteht.

Stundenlohnarbeiten (zu § 2 Abs. 10) (vgl. Nr. 21)

Sind in einem Leistungsvertrag Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so ist die dafir angegebene Zahl von Stunden unverbindlich; § 2
Abs. 3 gilt nicht. Bezahlt werden nur die von der Arbeitgeberin/vom Auftraggeber schriftlich angeordneten oder genehmigten tatsach-
lich geleisteten Stunden.

Ausfiihrungsunterlagen (zu § 3)

Der Ausfihrung durfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber ausdricklich als zur
Ausfiihrung bestimmt gekennzeichnet sind; tber Art und Umfang dieser Unterlagen ist Einvernehmen herzustellen.

Die Verantwortung und Haftung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers nach dem Vertrag, insbesondere nach § 3 Abs. 3 Satz 2,
§ 4 Abs. 2 und 3 sowie § 13, werden durch Absatz 1 nicht eingeschrankt.

Veroffentlichungen (zu § 3 Abs. 6)

Verdffentlichungen iber die Bauleistung sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers zulas-
sig.

Werbung (zu § 4 Abs. 1)
Gewerbliche Werbung auf der Baustelle ist nur mit vorheriger Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers zulassig.

Uber die Art und das Anbringen von Bauschildern ist Einvernehmen zwischen Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehme-
rin/Auftragnehmer herzustellen. Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber behalt sich vor, an geeigneter Stelle eine Tafel mit einem Ver-
zeichnis aller beteiligten Auftragnehmerinnen/Auftragnehmer aufstellen zu lassen.

Bautagesberichte (zu § 4)

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fuhren und davon der Auftraggeberin/dem Auftraggeber
eine Durchschrift zu tibergeben. Die Bautagesberichte miissen die Angaben enthalten, die fiir die Ausfihrung oder Abrechnung des
Vertrages von Bedeutung sein kénnen, z. B. liber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskraf-
te, Zahl und Art der eingesetzten GrolR3gerate, den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréeren Umfangs,
Betonierungszeiten oder dgl.), bestimmte Arten der Ausfihrung oder Abrechnung, besondere Abnahmen nach § 12 Abs. 2, Unterbre-
chung der Ausfiihrung einschlieRlich kiirzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Griinde, Unfalle, Behinderung und
sonstiger Vorkommnisse.

Eintragungen im Bautagebuch oder ahnlichen Aufzeichnungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers (mit oder ohne Sichtvermerk
der Auftraggeberin/des Auftraggebers bzw. ihres/seines Erflllungsgehilfen) ersetzen nicht die schriftliche Behinderungsanzeige gem.
§ 6 Abs. 1.

Sprache (zu § 4 Abs. 1)

Alle schriftlichen .AuBerungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers missen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremdsprachli-
che schriftliche AuBerungen Dritter (z. B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behdrden und Privaten) sind mit deutscher
Ubersetzung einzureichen. Die Ubersetzung behdrdlicher Bescheinigungen muss vom Konsulat beglaubigt sein.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass wahrend der Arbeit auf der Baustelle standig eine Person anwe-
send ist, die es erméglicht, in deutscher Sprache zu verhandeln. Kommt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer dieser Verpflichtung
trotz Mahnung durch die Auftraggeberin/den Auftraggeber nicht nach, so ist die Auftraggeberin/der Auftraggeber berechtigt, eine Dol-
metscherin/einen Dolmetscher auf Kosten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers heranzuziehen.
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DIN-Vorschriften

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen - DIN 1961 - VOB/B, die Allgemeinen Technischen
Vertragsbindungen - ATV - VOB/C und die weiteren in den Vergabeunterlagen genannten DIN-Normen gelten in der jeweils letzten
Fassung, die spatestens drei Monate vor dem Einreichungs-/Eréffnungstermin im Bundesanzeiger bekannt gemacht bzw. bei den
weiteren DIN-Normen - angezeigt worden ist.

Dies gilt ebenso fiir die in der Leistungsbeschreibung aufgefihrten ,,Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen® (z. B. ZTV-
Asphalt-StB, ZTV-SA).

Berufsgenossenschaft

Solange der Vertrag nicht erfiillt ist, hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer jede Anderung in ihrer/seiner Zugehérigkeit zur Be-
rufsgenossenschaft unverziglich der Auftraggeberin/dem Auftraggeber mitzuteilen. Auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftragge-
bers hat sie/er jederzeit den Mitgliedschein der Berufsgenossenschaft und eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft dariiber
vorzulegen, dass sie ihrer/seiner Beitrags- und Vorschusspflicht nachgekommen ist.

Baustelleneinrichtungsplan, StraBen-, Wege-, Lager- und Arbeitsplatzbenutzung, Mitbenutzung fremder Geriiste und Einrich-
tungen (zu § 4 Abs. 4 und § 3 Abs. 4)

Vor Beginn der Baustelleneinrichtung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftragge-
bers einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

StralRen, Wege, Lager- und Arbeitsplatze innerhalb des Baugelandes werden in bestehendem Zustand zur Verfiigung gestellt. Sie
kénnen von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer nur auf eigene Gefahr benutzt werden.

Baumschutz: Soweit im Bereich des Baufeldes Baume vorhanden sind, sind bei der Planung der Baustelleneinrichtung und der
Baustellenablaufe die Regelungen der DIN 18920 bzw. der RAS-LP 4 zu beachten. Das hierzu von der Stadt Bielefeld zur Verfligung
gestellte Merkblatt ,Baumschutz auf Baustellen® ist auf der Baustelle auszulegen.

Treten bei der Benutzung bauseitig zur Verfligung gestellter Anlagen oder Grundstiicke an diesen Schaden durch Verschulden der
Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ein, so ist die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer der Auftraggeberin/dem Auftraggeber daflr
schadensersatzpflichtig.

Die Mitbenutzung vorhandener Gerlste und Einrichtungen anderer Unternehmerinnen/Unternehmer ist von der Auftragnehmerin/vom
Auftragnehmer mit diesen zu vereinbaren.

Baustellenraumung (zu § 4 Abs. 2 und § 5 Abs. 1)

Die Baustelle ist so bald wie mdglich zu raumen. Befolgt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine dahingehende Aufforderung
nicht innerhalb angemessener Frist, so kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten der Auftragnehmerin/des
Auftragnehmers rdumen lassen. Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat die Auftraggeberin/den Auftraggeber 10 Tage vor der
Raumung der Baustelle hiervon zu unterrichten.

Von der Auftraggeberin/Vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte Lagerplatze, Arbeitsplatze und Zufahrtswege sind bei der Rau-
mung im friiheren Zustand zurlickzugeben, soweit dies mdglich ist und die spatere Verwendung dies erfordert.

Erfolgt die Anzeige gem. Nr. 13.1 nicht, verbleibt die Verkehrssicherungspflicht bis zur Kenntnisnahme der Auftraggeberin/des Auf-
traggebers bei der Auftragnehmerin/beim Auftragnehmer.

Stoffpriifungen (zu § 4 Abs. 1 Nr. 2)

Verlangt die Auftraggeberin/der Auftraggeber Gite- und Gebrauchsprifungen von Stoffen und Bauteilen, die Uber die in den Alige-
meinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) vorgeschriebenen oder sonst vertraglich vereinbarten nach Art
und Umfang hinausgehen, so erhalt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hierfiir eine besondere Vergitung; sie/er hat in diesen
Fallen nach Weisung der Auftraggeberin/des Auftraggebers die Proben zu entnehmen oder herzustellen und diese prifen zu lassen.
Die Bestimmungen von § 18 Abs. 3 bleiben unberihrt.

Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer (zu § 4 Abs. 8)

Nachunternehmerinnen/Nachunternehmer sind bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
offentlichen Auftrag handelt.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunternehmerin-
nen/Nachunternehmer nach §§ 2, 7 bis 9, 15 und 16 VOB/A und bei der Weitervergabe von Lieferleistungen nach §§ 2, 9 bis 11 sowie
15 und 16 VOL/A zu verfahren. Sie/Er hat den Vertragen mit Nachunternehmern die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Aus-
fuhrung von Bauleistungen (VOB/B) bzw. die Allgemeinen Bedingungen fir die Ausfuhrung von Leistungen (VOL/B) zugrunde zu le-
gen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer darf der Nachunternehmerin/dem Nachunternehmer keine - insbesondere hinsichtlich der
Zahlungsweise - unglnstigeren Bedingungen auferlegen, als zwischen ihr/ihm und der Auftraggeberin/dem Auftraggeber vereinbart
sind.

Die Nachunternehmerin/Der Nachunternehmer darf die ihr/ihm Ubertragenen Teilleistungen nicht weitervergeben, es sei denn, die
Auftraggeberin/der Auftraggeber hat der Weiterlibertragung zuvor schriftlich zugestimmt.
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Wettbewerbsbeschrankungen (zu § 8 Abs. 4)

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen (§ 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen - GWB -) sind insbesondere
Verhandlungen und Verabredungen mit anderen Bieterinnen/Bietern tber

Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,

die zu fordernden Preise,

Rundungen sonstiger Entgelte,

Gewinnaufschlage,

Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,

Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen,
Entrichtung von Ausfallentschadigungen oder Abstandszahlungen,

Gewinnbeteiligung und andere Abgaben sowie

Empfehlungen,

es sei denn, dass sie nach § 38 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) zulassig sind. Solchen Handlungen
der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihr/ihm beauftragt oder fur sie/ihn
tatig sind.

Auftragsentziehung, Kiindigung, Riicktritt (zu § 8); Ausschluss von der Vergabe weiterer Auftrage

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kiindigen oder von ihm zuriickzutreten, wenn die Auftragnehme-
rin/der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten der Auftraggeberin/des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der
Durchfiihrung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt. Solchen
Handlungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die auf Seiten der Auftrag-
nehmerin/des Auftragnehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrages befasst sind.

Was unter Vorteilen im Sinne von Absatz 1 zu verstehen ist, richtet sich nach den §§ 331 ff. Strafgesetzbuch (StGB).

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag zu kiindigen oder von ihm zuriickzutreten, wenn die Auftragnehme-
rin/der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige Wettbewerbsbeschran-
kung nach der Nr. 16 dieser zusatzlichen Vertragsbedingungen darstellt.

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber ist berechtigt den Vertrag zu kiindigen, wenn die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer gegen
Nr. 11 dieser zusatzlichen Vertragsbedingungen verstolt oder vorsatzlich oder grob fahrlassig unrichtige Erklarungen im Angebots-
schreiben abgibt.

Kundigt die Auftraggeberin/der Auftraggeber den Vertrag nach § 8 Abs. 1, so sind Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehme-
rin/Auftragnehmer verpflichtet, einander Auskiinfte zu erteilen und dies zu belegen, soweit dies notwendig ist, um die Hohe des Ver-
gltungsanspruchs zu bemessen.

Vor der Kiindigung nach Nrn. 17.1 und 17.2 dieser zuséatzlichen Vertragsbedingungen wird der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer
Gelegenheit gegeben, zu dem Kiindigungsgrund Stellung zu nehmen.

Wird nach Nrn. 17.1 oder 17.2 gekiindigt, gilt § 8 Abs. 3 bis 7 entsprechend. Sonstige gesetzliche oder vertragliche Anspriiche der
Vertragsparteien bleiben unberihrt.

Liegt eine Verfehlung im Sinne der Nr. 17.1 oder 17.2 vor, so entscheidet die Auftraggeberin/der Auftraggeber in jedem Einzelfall, ob
eine Bewerberin/ein Bewerber oder Bieterin/Bieter wegen Unzuverlassigkeit von der Teilnahme an einem laufenden Vergabeverfah-
ren bzw. der Teilnahme an kiinftigen Vergabeverfahren ausgeschlossen werden soll. § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A bleibt unberihrt.

Bei nachgewiesenen Verfehlungen ist die Bewerberin/der Bewerber oder Bieterin/Bieter in der Regel auszuschlieRen.

Der Nachweis ist erbracht, wenn aufgrund der vorliegenden Tatsachen keine begriindeten Zweifel an der Verfehlung bestehen. Bei
Verstélen gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB), z. B. bei Absprachen uber die Abgabe oder Nichtabgabe
von Angeboten sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Ausschreibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu
beeinflussen, kommt fiir den Nachweis auch ein BuRgeldbescheid der Kartellbehérde in Betracht. Verdachtsmomente allein kénnen
nicht ausschlaggebend sein.

Bei einem Ausschluss wird die Bewerberin/der Bewerber bzw. Bieterin/Bieter im Regelfall fir die Teilnahme an weiteren Ausschrei-
bungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers mit einer Mindestsperrfrist von 2 Jahren belegt. In Ausnahmefallen kann mit auReror-
dentlicher Begriindung die Ausschlussfrist verklrzt oder verlangert werden. Die betroffenen Bewerberinnen/Bewerber oder Bieterin-
nen/Bieter werden vor ihrem beabsichtigten Ausschluss angehért. Die Entscheidung wird ihnen schriftlich mitgeteilt.

Bei der Ausschlussentscheidung sind etwaige Auskunfte der Informationsstelle fur Vergabeausschliusse sowie die der Auftraggebe-
rin/dem Auftraggeber bekannten Feststellungen anderer Stellen, etwa des Rechnungspriifungsamtes, der Strafverfolgungsbehdrden
und der Landeskartellbehdrden und die Besonderheiten des Einzelfalles einzubeziehen. Im Falle des Ausschlusses wird darauf hin-
gewiesen, dass die Ausschlussentscheidung der Informationsstelle des Landes mitgeteilt wird.

Wer von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, darf auch nicht als Nachunternehmerin/Nachunternehmer oder in
Arbeitsgemeinschaften zugelassen werden.

Tritt die Auftraggeberin/der Auftraggeber gem. Nr. 17.1 oder 17.2 dieser Bedingungen vom Vertrag zuriick, so finden die gesetzlichen
Bestimmungen Anwendung. Im Falle der Kiindigung ist die bisherige Leistung, soweit die Auftraggeberin/der Auftraggeber fir sie
Verwendung hat, nach den Vertragspreisen hdchstens aber zu marktiiblichen Preisen abzurechnen. Die nicht verwendbare Leistung
wird der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer auf deren/dessen Kosten zuriickgewahrt. Schadensersatzanspriiche der Auftraggebe-
rin/des Auftraggebers bleiben unberihrt. Mit diesen kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber gegeniliber den vertraglichen Anspru-
chen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers aufrechnen.
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Wenn die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige
Wettbewerbsbeschrankung darstellt, hat er 15 v. H. der Auftragssumme an die Auftraggeberin/den Auftraggeber zu zahlen, es sei
denn, dass ein Schaden in anderer Hohe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt wird oder bereits erfiillt ist.

Haftung, Mitteilung von Bauunfillen (zu § 10)

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhu-
tungsvorschriften erforderlichen Manahmen unter voller eigener Verantwortung auszufiihren oder diese zu veranlassen. Sie/Er ver-
pflichtet sich, die fiir die Auftraggeberin/den Auftraggeber geltenden Unfallverhiitungsvorschriften und die anerkannten sicherheits-
technischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten. Sie/Er haftet fir sdmtliche aus der Unterlassung solcher MalRnahmen der
Auftraggeberin/dem Auftraggeber erwachsenden Schaden. § 10 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 bleibt unberthrt.

Bewachung und Verwahrung der Baubuden, Arbeitsgerate, Arbeitskleider usw. der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers oder ih-
rer/seiner Erfullungsgehilfen - auch wahrend der Arbeitsruhe - ist Sache der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers; die Auftraggebe-
rin/der Auftraggeber ist dafiir nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstande auf ihren/seinen Grundstiicken befinden.

Hat die Auftraggeberin/der Auftraggeber auf Grund gesetzlicher Vorschriften Erflllungsgehilfen der Auftragnehmerin/des Auftragneh-
mers Schadenersatz zu leisten, so steht ihr/ihm der Rickgriff gegen die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer zu, wenn der Schaden
durch Verschulden der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers oder ihrer/seiner Erfiillungsgehilfen verursacht worden ist. Hat ein Ver-
schulden der Auftraggeberin/des Auftraggebers oder ihrer/seiner Erfullungsgehilfen mitgewirkt, so findet § 254 BGB Anwendung.

Bauunfalle, bei denen Personen- oder Sachschaden entsteht, sind von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer der Auftraggebe-
rin/dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Die Mitteilung ist von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber spatestens innerhalb von
zwei Werktagen schriftlich zu bestatigen.

Abnahme (zu § 12)
Die Leistung ist grundséatzlich férmlich abzunehmen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin/dem Auftraggeber schriftlich in jedem Falle die Fertigstellung der
Leistung oder einer Teilleistung (§ 12 Abs. 2) oder das Verlangen einer technischen Abnahme (§ 4 Abs. 10) unverziglich mitzuteilen
und die Abnahme rechtzeitig zu beantragen. Unterlasst die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer diese Mitteilung, so gilt eine Leistung
oder Teilleistung nicht dadurch als abgenommen, dass die Auftraggeberin/der Auftraggeber sie in Benutzung genommen hat.

Verjahrungsfrist der Mangelanspriiche (zu § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 3)

Die Verjahrungsfrist der Mangelanspriiche fiir Mangelbeseitigungsleistungen endet nicht vor Ablauf der fiir die Vertragsleistung ver-
einbarten Verjahrungsfrist.

Rechnungen, Abrechnungszeichnungen (zu § 14 Abs. 1 und 3)
A) Allgemeines
Die Rechnung ist nur prufbar, wenn der Rechengang verfolgt und gepriift werden kann.

Werden mehrere Rechnungen eingereicht, so sind sie nach ihrem Zweck als Abschlags-, Teil- oder Schlussrechnungen zu bezeich-
nen; die Abschlagsrechnungen sind laufend zu nummerieren.

Liegt dem Vertrag ein Leistungsverzeichnis zugrunde, so erhalten in allen Rechnungen die Bezeichnungen der Teilleistungen die
Nummern der Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses.

Die Bezeichnungen dirfen abgekirzt wiedergegeben werden, wenn die Ausfiihrung nicht von der Leistungsbeschreibung abweicht.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmafunterlagen miissen alle Mafe, die zur Prifung der Rechnung nétig sind, unmit-
telbar zu ersehen sein.

Die Abrechnung (Ermittlung der Leistung) erfolgt gemaR DIN 18299 Nr. 5 VOB/C. Werden AufmaRe erforderlich, wird nur das ,korper-
liche AufmaR® (Aufmafd an Ort und Stelle) von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber anerkannt.

Fur alle Leistungen oder Teile derselben, die mit Liefernachweisen abgerechnet werden, miissen die Liefer- und Wiegescheine fol-
gende Angaben enthalten:

Name und Anschrift des Lieferwerkes

Name oder Bezeichnung der Baustelle

Lieferdatum

Lieferscheinnummer der Ausstellerin/des Ausstellers

Art des Liefergutes

amtliches Kennzeichen des Lieferfahrzeuges

Gewichtsangaben in Brutto, Netto und Tara

Wiegezeiten fiir die Brutto-, Netto- und Tarawagung

Name und Unterschrift der verantwortlichen Vertreterin/des verantwortlichen Vertreters der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers
auf der Baustelle.

—_————

- QZ2P0 Q0 T
==

=

Erfolgt die Lieferung von einem Zwischenlager, so ist zusatzlich die Angabe des KastenmaRes des beladenen Fahrzeuges anzuge-
ben. Dieses soll die Ausnahme sein!

Alle Liefer- und Wiegescheine sind im Original unmittelbar wahrend oder nach erfolgter Lieferung der Bauleitung vorzulegen und in
eine standig auf der Baustelle vorzuhaltende Liste der Reihe nach einzutragen.

Liefer- und Wiegescheine sind von der Bauleitung abzuzeichnen, ebenfalls ist die Eintragung in die Liste fortlaufend zu bescheinigen.
Diese Listen sind jeweils getrennt nach den verschiedenen Materialien zu fihren.
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Verspatete oder unvollstandig ausgefillt vorgelegte Liefer- und Wiegescheine werden nachtraglich nicht anerkannt.

Die Lieferung von Oberboden und Fullboden ist jeweils nach Einzellieferscheinen mit Angabe der Fillmasse der Lieferfahrzeuge
abzurechnen.

Fur jede Lieferung ist ein Einzellieferschein zu erstellen. Sammellieferscheine sind nicht zuldssig und werden nicht anerkannt.
Wiegeprotokolle gem. den besonderen Vorschriften flr nicht selbstadndige Waagen sind auf Verlangen vorzulegen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin/dem Auftraggeber jederzeit die Durchfiihrung von Kontrollwagungen
zu ermdglichen. Fur Ausfallzeiten wird keine Vergutung gewahrt.

Bei schittfahigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe, kann der Nachweis
des Gewichts durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen erfolgen.

Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen gelten zuséatzlich folgende Bedingungen:

- Der Wiegeschein muss eine Erklarung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage handelt und die Zulassungsauflagen einge-
halten werden.

- Anstelle des Ausdruckes von Tara und Bruttogewicht tritt das Nettogesamtgewicht des Ladegutes sowie zusatzlich bei Schaufella-
der-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgange).

- Der Wiegeschein muss Name und Unterschrift des Bedienungspersonals der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen enthalten.
Die Beteiligung der Auftraggeberin/des Auftraggebers an der Ermittlung des Leistungsumfanges gilt nicht als Anerkenntnis.
B) Aufstellen und Prifen von Rechnungen mit Automatisierter Datenverarbeitung (ADV)

Stellt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer ihre/seine Rechnung mit ADV-Programmen auf, mussen die verwendeten Rechenpro-
gramme den REB-Verfahrensbeschreibungen (Sammlung der Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung) entsprechen. Liegen
keine REB-Verfahrensbeschreibungen vor, diirfen mit schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin/des Auftraggebers auch andere
Programme verwendet werden.

Vor Beginn der Ausfiihrung (gemaR den Besonderen Vertragsbedingungen) ist gegebenenfalls getrennt fiir einzelne Positionen eine
Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich abzuschliefRen.

Datenlibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind von der Auftragnehmerin/vom
Auftragnehmer fur die vereinbarten Datenarten Testdaten an die Auftraggeberin/den Auftraggeber zu libergeben. Eingabedaten sind
auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeich-
nen. In der Mengenberechnung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw.
Abrechnungsunterlagen herzustellen.

Werden Rechnungen von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber mit ADV gepruft und ergeben sich hierbei Abweichungen von der
Rechnung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, so gelten die sich aus der Berechnung der Auftragnehmerin/des Auftragneh-
mers ergebenden Betrage als vereinbart, wenn die Summe der Prifberechnung von der Rechnungssumme nicht mehr als 0,1 von
Tausend abweicht bzw. gréBeren Abweichungen, wenn in beiden Berechnungen die Mengen jeweils eine Position um nicht mehr als
1 in der zweiten Stelle hinter dem Komma voneinander abweichen.

Wenn Abweichungen bei jeweils einer Position gréRer als 1 in der zweiten Stelle hinter dem Komma sind, teilt die Auftraggeberin/der
Auftraggeber der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Priifberechnung mit und gibt ihr/ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Prufberechnung.

Es gilt das jeweils niedrigere Ergebnis, falls nicht auf Grund einer von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer verlangten gemein-
samen Aufklarung der Abweichungen Fehler in der Rechnung bzw. Priifberechnung festgestellt und berichtigt werden.

Stellt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer in den Eingabebelegen Fehler fest, die Auswirkungen auf den Rechengang haben
koénnen, hat sie/er diese der Auftraggeberin/dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen.

C) Abschlagsrechnungen, Teilschlussrechnungen, Schlussrechnungen

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen nach den Ordnungszahlen (Positionen) des Leistungsverzeich-
nisses aufzufiihren, die Nettopreise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze, Stundenlohnzuschlage) anzugeben und der
Umsatzsteuerbetrag unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer (§ 13 UStG) geltenden Steuersatzes hinzu-
zusetzen.

Ist der Steuersatz in der Zeit zwischen Angebotsabgabe und Entstehen der Steuer durch Gesetz geandert worden und sind in diesem
Zusammenhang durch die Anderung anderer Steuern Minderbelastungen eingetreten, so sind diese bei der Berechnung des Umsatz-
steuerbetrages zu beriicksichtigen.

Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind am Schluss der Rechnungen einzeln und in der Nummernfolge aufzufiihren und abzuset-
zen.

20.10 Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den aktuellen Leistungsstand — aufgegliedert nach Leistungen entspre-

chend dem Leistungsverzeichnis und Zusatzlichen Leistungen — der Auftraggeberin/dem Auftraggeber spatestens in einem 4-
Wochen-Rhythmus vorzulegen.
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Nachweis und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten und Lieferungen (§ 15)

Uber Stundenlohnarbeiten hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer arbeitstéglich Stundenlohnzettel im Original einzureichen. Die
Rechnungen Uber Stundenlohnarbeiten sind getrennt von den Rechnungen Uber die sonstigen Leistungen aufzustellen; die Nrn. 20.9
und 20.4 sind anzuwenden.

Die Stundenlohnabrechnungspreise miissen entsprechend den Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppen aufge-
gliedert werden.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist auf Verlangen der Auftraggeberin/des Auftraggebers verpflichtet, die tatsachlichen Lohn-
kosten anhand der Lohnlisten nachzuweisen, soweit nicht Stundenverrechnungssatze vereinbart worden sind.
Zahlungsweise (zu § 16)

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer kann auf der Rechnung den gewlinschten Zahlungsweg angeben, den die Auftraggebe-
rin/der Auftraggeber nach Mdglichkeit beriicksichtigt. Bei der Nennung der Bankverbindung ist von der Auftragnehmerin/vom Auftrag-
nehmer auch die Bankleitzahl anzugeben.

Zahlungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers an die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer und umgekehrt sind in Euro zu leisten.

Erklarungen, dass die Zahlungen in bestimmter Weise bewirkt werden sollen, sind fir die Auftraggeberin/den Auftraggeber nicht
verbindlich.

Als Tag der Zahlung gilt
a) bei Ubergabe oder Ubersendung von Zahlungsmitteln der Tag der Ubergabe oder der Einlieferung,
b) bei Bezahlung durch Zahlkarte oder Postanweisung der Tag der Einlieferung,

c) bei Uberweisung oder Auszahlung von einem Konto der Auftraggeberin/des Auftraggebers der Tag der Hingabe oder Absendung
des Auftrags an die Post oder Geldanstalt.

Abschlagszahlungen, fiir die Leistungen Uberschlaglich Gbermittelt sind, werden bis hochstens 90 v. H. der Aufstellung gewahrt.
Auf Antrag werden Abschlagszahlungen gewahrt

fur Stoffe und Bauteile, die auf der Baustelle angeliefert, aber noch nicht eingebaut sind, soweit sie unter Berlicksichtigung der
Grundsatze wirtschaftlicher Betriebsflihrung fiir einen reibungslosen Bauablauf notwendig sind,

sowie fUr Bauteile, die fur die geforderte Leistung eigens angefertigt und bereitgestellt sind.

Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 werden in Héhe von 70 v. H. des Wertes der Stoffe und Bauteile gewahrt; diese werden bewertet,
soweit flr sie nicht Vertragspreise vereinbart sind.

a) bei Fremdbezug zu Einkaufspreisen, bei Entnahme aus dem Lager der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers zu Wiederbeschaf-
fungspreisen;

b) bei Eigenfertigung zu Herstellungskosten (Werkstoffkosten, Fertigungslohnkosten und Fertigungsgemeinkosten).

Fir Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer Aufstellungen einzureichen, aus denen Menge,
Wert und Zeitpunkt der Anlieferung oder der Bereitstellung der zur Ausfiihrung der Leistungen benétigten Stoffen und Bauteile her-
vorgehen.

Fir Abschlagszahlungen nach Nr. 22.5 ist stets ausreichende Sicherheit durch selbstschuldnerische Birgschaften nach vorgeschrie-
benem Muster der Stadt Bielefeld zu leisten.

Von der Auftragnehmerin/Vom Auftragnehmer angebotenes Skonto wird von jedem Abschlags- und Schlussrechnungsbetrag abge-
zogen, fir den die geforderten Zahlungsfristen eingehalten werden.

Soweit Skonto vereinbart ist, beginnen die Skontofristen mit dem Tag des Eingangs der prifbaren Rechnungen (Eingangsstempel der
Empfangsstelle).

22.10Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fiir die Auftraggeberin/den Auftraggeber an die/den fir die

23.
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23.2
23.3

Durchfiihrung des Vertrages bevollméachtigte Vertreterin/bevollmachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (federfiihrendes Mitglied)
oder nach deren/dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Aufldsung der Arbeitsgemeinschaft.

Abtretung (zu § 16)

Forderungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers gegen die Auftraggeberin/den Auftraggeber kénnen unter folgenden Bedin-
gungen abgetreten werden:

a) Die Abtretung erstreckt sich auf alle Forderungen aus einem genau zu bezeichnenden Auftrag. Sie umfasst auBer diesem Auftrag
auch etwaige Nachtrage, die als solche bezeichnet sind. Abgetreten ist der noch ausstehende Betrag in voller Hohe.

b) Eine weitere Abtretung durch die neue Glaubigerin/den neuen Glaubiger ist ausgeschlossen.

c) Die Abtretung wirkt gegenliber der Auftraggeberin/dem Auftraggeber - und zwar vom angezeigten Abtretungsdatum ab - erst,
wenn sie der Auftraggeberin/dem Auftraggeber von der alten Glaubigerin/vom alten Glaubiger (Auftragnehmerin/Auftragnehmer)
und von der neuen Glaubigerin/vom neuen Glaubiger unter genauer Bezeichnung der auftraggebenden Stelle und des Auftrags
schriftlich angezeigt worden ist. Sind Anspriiche aus mehreren Auftrdgen abgetreten worden, so muss jede Abtretung auf einem
gesonderten Formblatt angezeigt werden.

Die Auftraggeberin/Der Auftraggeber bestatigt der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer den Eingang der Abtretungsanzeige.

Nach § 354 a HGB kann die Auftraggeberin/der Auftraggeber auch nach Anzeige der Abtretung mit befreiender Wirkung an
die/Auftragnehmerin/den Auftragnehmer (bisherige Glaubigerin/bisheriger Glaubiger) leisten.



23.4

23.5

24,
241

24.2

243

24.4

25.

251

252

25.3

254

25.5

26.

27.

28.

29.

31 von 108
13/44

-7-

Werden im Hinblick auf die abgetretene Forderung von mehreren Dritten Rechte geltend gemacht, so ist die Auftraggeberin/der Auf-
traggeber berechtigt, ohne weitere Begriindung zwecks Befreiung von ihrer/seiner Verbindlichkeit bei einer zustandigen Stelle zu hin-
terlegen oder mit befreiender Wirkung an die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer zu leisten.

Bei Abtretungen verlangert sich die Frist des § 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 um 4 Monate.

Erstattungen (zu § 16)

Werden nach Annahme der Schlusszahlung Fehler in den Unterlagen der Abrechnung (§ 14 Abs. 1 Satz 1) festgestellt, so ist die
Schlussrechnung zu berichtigen; Auftraggeberin/Auftraggeber und Auftragnehmerin/Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich daraus
ergebenden Betrage zu erstatten.

Fehler im Sinne von Absatz 1 sind:

a) Aufmalfehler, d. h. Abweichungen in AufmaRlisten und Abrechnungszeichnungen von der tatsachlichen Ausfiihrung oder unter-
einander;

b) Rechenfehler, d. h. Fehler in der Anwendung der allgemeinen Rechenregeln der Rechnungsarten (einschl. Kommafehler);
c) Ubertragungsfehler einschl. Seiteniibertragungsfehlern.

Das Verlangen nach Berichtigung derartiger Fehler gilt nicht als Nachforderung im Sinne von § 16 Abs. 3 Nr. 2.
Sonstige Anspriiche der Auftraggeberin/des Auftraggebers aus § 812 ff. BGB werden durch Nr. 24.1 nicht berihrt.

Bei Riickforderungen der Auftraggeberin/des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§ 812 ff. BGB) kann sich die Auftragnehmerin/der
Auftragnehmer nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Im Falle der Uberzahlung hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer den (berzahlten Betrag zu erstatten. Leistet sie/er innerhalb

von 14 Kalendertagen nach Zugang des Riickforderungsschreibens nicht, befindet sie/er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zah-
lungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Hoéhe von 8 % Uber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

Vertragserfiillungs-, Mangelanspruchs- und Abschlags- oder Vorauszahlungsbiirgschaft (zu § 17)

Hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer eine Birgschaft zu stellen, so muss sie nach dem vorgeschriebenen Muster der Stadt
Bielefeld von einem in den Europaischen Gemeinschaften zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer gestellt werden. Die Auf-
traggeberin/Der Auftraggeber kann einen von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer vorgeschlagenen Biirgen ablehnen.

Urkunden Uber Vertragserfiillungsbiirgschaften werden nach Empfang der Schlusszahlung auf Verlangen zurliickgegeben, wenn die
Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Leistungen vertragsgemaR erfiillt, etwa erhobene Anspriiche auf Schadenersatz oder Erstat-
tung von Uberzahlungen befriedigt und die Sicherheit fiir die Erfiillung der Mangelanspriiche geleistet hat.

Urkunden iber Mé@ngelanspruchsbiirgschaften werden auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die Verjahrungsfristen fir Mangelanspri-
che einschlieRlich Schadenersatz abgelaufen und die bis dahin erhobenen Anspriiche - auch auf Erstattung von Uberzahlungen - er-
flillt worden sind. Durch die Riickgabe der Urkunden werden weitere Anspriiche auf Erstattung von Uberzahlungen nicht beriihrt.

Urkunden Uber Abschlagszahlungsbirgschaften werden auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, fur die Sicher-
heit geleistet worden ist, eingebaut worden sind.

Urkunden Uber Vorauszahlungsbirgschaften werden auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die Vorauszahlung gemaR § 16 Abs. 2
Nr. 2 auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Geschiftsbedingungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers

Bedingungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, insbesondere Allgemeine Geschaftsbedingungen, gelten nur dann, wenn sie
von der Auftraggeberin/vom Auftraggeber ausdrucklich und schriftlich angenommen sind.

Vertragsdnderungen

Jede Anderung des Vertrages bedarf der Schriftform.
Erfiillungsort ist Bielefeld.

Gerichtsstand ist Bielefeld.

Sind die Vertragsparteien Vollkaufleute, juristische Personen des o&ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtliche Sondervermégen, so
gilt Bielefeld als Gerichtsstand uneingeschrankt.
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Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Bielefeld
zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen
(BVB Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberihrt. Hierzu vereinbaren
die Parteien Folgendes:

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen
1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich
- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August
1969 (BGBI. | S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fiir allgemein verbindlich erklarten
Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden Fassung fur allgemein
verbindlich erklarten Tarifvertrages oder

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des
Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar
1995 (BGBI. | S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung
unterfallt,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auftrags wenigstens
diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschliellich des Mindestentgelts zu gewahren, die in
dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden.

b) fiur Leistungen im Bereich des o6ffentlichen Personenverkehrs auf Strafle und Schiene (§ 1 Abs.
Absatz 3 TVgG) seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auftrags
wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fir diese Leistung in einem einschlagigen und
reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene
Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitdten zu zahlen und wahrend der
Ausfiihrungslaufzeit Anderungen nachvollziehen.

c) bei der Ausflihrung der Leistung seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein
Entgelt in Hohe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI. | S. 1348) in der jeweils
geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das gemaR lit. a) und b) zu zahlende
Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

1.2. Der Auftragnehmer tragt daflr Sorge, dass die bei der Ausflihrung des Auftrags beteiligten
Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

1.3. Ziffer 1.1., lit. ¢) gqilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. ¢) gilt nicht fir Auftragnehmer, die
unter § 224 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen.
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2. Kontroll- und Priifrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen wahrend der
Auftragsausfihrung zu Uberprifen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfligung zu stellen,
aus denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt.
Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in
anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.

b) seine Beschaftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

3. Kiindigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe
3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter
anderem kiindigen,
a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt,
b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1.
einhalten oder
c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt.

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fallen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer
Vertragsstrafe, deren Hohe eins von Hundert, bei mehreren VerstdRen bis zu finf von Hundert
des Auftragswertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht
zu vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des
Auftraggebers angerechnet.

3.3. Im Ubrigen beriihren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.
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Objektiiberwachung und Anordnungsbefugnis nach § 4 Abs. 1

Soweit die Auftraggeberin/der Auftraggeber diese Aufgaben nicht selbst wahrnimmt, bedient sie/er
sich zu deren Durchfiihrung eines Planungsburos.

Anordnungen Dritter dirfen nicht befolgt werden.

Die Auftragnehmer/in/der Auftragnehmer kann sich nicht darauf berufen, nicht oder nur ungenii-
gend Uberwacht worden zu sein.

Preise und Vertragsform (§ 2 Abs. 2)

2.1 Eine Lohngleitklausel wird
X nicht vereinbart.
[] unter den beigefiigten Bedingungen vereinbart.

2.2 Eine Stoffpreisgleitklausel wird
X nicht vereinbart.
[] unter den beigefiigten Bedingungen vereinbart.

2.3 Fur die Leistungen
X wird die Vergiitung berechnet, die sich nach den vertraglichen Einheitspreisen und den
tatsachlich ausgefiihrten Leistungen ergibt (Einheitspreisvertrag).
[] wird der angebotene Gesamtpreis als Pauschalpreis verglitet (Pauschalpreisvertrag).

Ausfiihrungsfristen (§ 5)

3.1 Mit den Vertragsarbeiten ist zu beginnen
X geméaRk VOB/B § 5 Abs. 2 (innerhalb 12 Werktagen nach schriftlicher Aufforderung).

[ innerhalb Werktagen/Wochen nach Auftragserteilung.
X 46. KW 2026
3.2 Fertigstellung der Vertragsarbeiten
U] Werktage/Wochen nach Beginn der Arbeiten gem. Ziffer 3.1.
[]am .
Xl 05. KW 2028

3.3 Anderungsvorschlage zur Ausfihrungszeit sind
X nicht zulassig.
[] auf beizufligender Anlage zulassig, mit Angabe des dadurch méglichen Nachlasses auf die
Angebotssumme.



36 von 108

Vertragsstrafen (§ 11)

X] Eine Vertragsstrafe wird nicht vereinbart.

[] Gerét die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer bei der Einhaltung der in Ziff. 3.2 genannten Ver-
tragsfristen in Verzug, wird fiir jeden Werktag der Uberschreitung eine Vertragsstrafe von
€ vereinbart, jedoch insgesamt max. bis zu einem Betrag von 5 % der Auftragssumme (einschl.
Umsatzsteuer).

Abnahme (§ 12)

X Eine férmliche Abnahme wird vereinbart.

] Eine férmliche Abnahme bleibt vorbehalten.

Verjahrung der Mangelanspriiche (§ 13)

Hinsichtlich der Verjahrung der Mangelanspriche wird Folgendes vereinbart:

[] Erganzend zu den Regelungen der VOB werden keine besonderen Vereinbarungen getroffen.

X] VOB/B verlangert auf 5 Jahre.

Rechnungen (§ 14)

Alle Rechnungen mit den notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Massenberechnungen, Ab-
rechnungszeichnungen, Handskizzen) sind einzureichen:

[] Stadt Bielefeld Amt; 230.32
X Giber ein Planungsbiiro
] Die MaBnahme ist in Abschnitten / nach EinzelmalRnahmen abzurechnen.

[] Abweichend von Nr. 20 der ZVB sind die Rechnungsunterlagen wie folgt einzureichen:

Sicherheitsleistung (§ 17)
[] Eine Sicherheitsleistung wird nicht vereinbart.

Eine Sicherheitsleistung wird vereinbart:

X Als Vertragserfillungsbiirgschaft in Héhe von 5 v. H. der Auftragssumme. Diese Biirgschaft
ist bei Auftragserteilung (Zug um Zug) zu erbringen.

[] Als Mangelanspruchsbiirgschaft in Héhe von 3 v. H. der Abrechnungssumme. Diese Biirg-
schaft ist beizubringen, sobald mehr als 97 v. H. des Wertes der jeweils nachgewiesenen
vertragsgemalen Leistungen ausgezahlt werden sollen und der Auftraggeber dieses ver-
langt, spatestens vor Leistung der Schlusszahlung.

[] Als Vertragserfiillungs- und Méngelanspruchsbiirgschaft in Héhe von 3 v. H. der Auftrags-
summe. Diese Burgschaft ist bei Auftragserteilung (Zug um Zug) zu erbringen.

Birgschaftsurkunden missen gem. ZVB Ziffer 25.1 dem(n) beigeflgten Muster(n) entsprechen
(siehe Anlage Seite ).
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9. Weitere Besondere Vertragsbedingungen
9.1 Nachweis Haftpflichtversicherung

Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hat bei Auftragserteilung den Nachweis Uber das
wirksame Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung fiir die Zeit der Auftragserfiillung fir
ihren/seinen Betrieb zu erbringen. Die Deckungssummen miissen pro Schadensfall mindes-
tens betragen:

fir Personenschéaden 5.000.000,00 €

fur sonstige Schaden 3.500.000,00 €
(Sach- und / oder Vermogensschaden)

Mitversichert sein missen allmahliche Einwirkung (§ 415 AHB), Mangelfolgeschaden, Bear-
beitungsschaden mit 5.000,00 € pro Schadensereignis (§ 416 b AHB).

Durch die Unterhaltung der Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung der Auftrag-
nehmerin/des Auftragnehmers nicht eingeschrankt.

Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Auftraggeberin/dem Auftraggeber
vor Beginn der Arbeiten den Nachweis des Bestehens der Haftpflichtversicherung im vorge-
nannten Umfang nachzuweisen.

9.2 Nachweis Bauleistungsversicherung

[] Fir die BaumaBnahme ist von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer eine Bauleis-
tungsversicherung, die Versicherungsschutz fir das Bauobjekt bis zur Fertigstellung ge-
wahrt, in Hoéhe der Angebotssumme abzuschliellen.

Hiertber hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer, noch nicht bei Angebotsabgabe
aber vor Auftragserteilung, einen Nachweis zu erbringen.

X Fir die BaumaRnahme wird vom Auftraggeber eine Bauleistungsversicherung, die Ver-
sicherungsschutz fir das Bauobjekt bis zur Fertigstellung gewahrt, abgeschlossen, die
die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm/ihr zu erbringenden
Leistungen einschlief3t.

Die anteiligen Kosten von 0,1 % ihrer/seiner Bruttoabrechnungssumme werden der Auf-
tragnehmerin/dem Auftragnehmer von der Schlussabrechnung einbehalten.

Die Auftraggeberin/der Auftraggeber ist berechtigt, Versicherungsleistungen fir solche
Schaden, fur die die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Gefahr tragt, an diese/n
auszahlen zu lassen, wenn nach Auffassung des Auftraggebers die Beseitigung des
Schadens durch die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer gewahrleistet erscheint. Die
abschlieflende Entscheidung behalt sich der Auftraggeber ausdricklich unter Ausschluss
des Rechtsweges vor.

Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer kann aus der Mitversicherung in der Bauleis-
tungsversicherung gegeniiber dem Auftraggeber keine Forderungen oder sonstigen
Rechte herleiten.

[] Fir die BaumaRnahme wird vom Auftraggeber keine Bauleistungsversicherung abge-
schlossen. Der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer wird der Abschluss einer Bauleis-
tungsversicherung empfohlen.

9.3 Baustrom und Bauwasser

X Baustrom- und Bauwasseranschliisse werden vom Bauhauptunternehmer (Rohbauge-
werk) auf der Baustelle installiert. Fiir die Bereitstellung der nachfolgend ausgefiihrten
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Leistungen wird eine Kostenbeteiligung von 0,4 % der Bruttoabrechnungssumme in Ab-
zug gebracht, der Abzug erfolgt auch dann, wenn der AN die Leistungen nur zum Teil
oder gar nicht in Anspruch nimmt:

-Stromverbrauch

-Wasserverbrauch

-Allgemeinbeleuchtung der Baustelle

-Bauheizung, falls erforderlich

-Bauschild

-Wasch- und WC-Einrichtung

-Schuttbeseitigung nur von Schutt, der sich nicht zuordnen lasst einschl. Mulden
(Bauschutt von Arbeiten des AN regelt sich nach DIN 18299)

[] Baustrom- und Bauwasseranschliisse sind im Rahmen der Baustelleneinrichtung herzu-
stellen. Verbrauchskosten sowie anfallende Gebihren und sonstige Nebenkosten sind
vom Auftragnehmer zu dbernehmen. Verbrauchskosten fur andere Firmen sind geson-
dert in Rechnung zu stellen.

9.4 Arbeitssicherheit

Der Auftraggeber ist im Rahmen seines Auftrages zur Einhaltung und Abstimmung mit
anderen Unternehmern der Unfallverhltungsvorschriften und sonstigen fiir die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz auf der Baustelle geltenden Gesetze Verordnungen, Richtli-
nien und Durchfihrungsausweisungen verpflichtet.

Der Unternehmer hat die Gefahrdung seines Gewerkes zu ermitteln, die einschlagigen
Regelwerke (s. 0.) zu benennen, einen hiervon abgeleiteten Arbeitsschutz und Sicher-
heitsplan aufzustellen und die fur die Durchflihrung verantwortliche Sicherheitsfachkraft
zu benennen. Das aus den gewerkespezifischen Gefahrdungen fiir andere am Bau Be-
teiligte resultierende Gefahrdungspotential ist darzustellen. Das so erstellte Arbeits-
schutzkonzept ist eine Woche vor Arbeitsbeginn dem Bauherrn vorzulegen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustellenordnung einzuhalten. Des Weiteren
hat er darauf zu achten, dass seine Beschaftigten auf der Baustelle entsprechende Si-
cherheitskleidung tragen.

9.5 Larmgedampfte Maschinen
Es wird der Einsatz von larmgedampften Maschinen verlangt.
9.6 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet zu den einmal wdchentlich stattfindenden Baustellen-
besprechungen den deutschsprachigen Projektleiter bzw. dessen kompetenten deutsch-
sprachigen Vertreter zu entsenden. Der genaue Termin der Baustellenbesprechungen
wird von der Bauleitung festgesetzt. Begehungen werden nach Erfordernis vereinbart.

9.7 Nachtragsangebot (zu § 2 Abs- 5+6 VOB/B)

Fur zusatzliche oder geanderte Leistungen sind rechtzeitig vor der Ausfiihrung unaufge-
fordert schriftliche Nachtragsangebote zu erstellen und dem Auftraggeber Gber den bau-
leitenden Architekten bzw. Fachplaner zur Genehmigung vorzulegen. Jedes Nach-
tragsangebot ist zudem als Vorabinformation direkt an die Projektsteuerung und den Auf-
traggeber zu schicken.

Nachtrage sind fortlaufend zu nummerieren, jede Nachtragsposition muss eindeutig sein.
Nicht pruffahige Nachtrage kdnnen von der Bauleitung zurtickgewiesen werden.
Nachtragsangebote haben in jedem Fall neben den Einheitspreisen auch die zugehéri-
gen Mengenangaben zu enthalten.

Die Durchfiihrung von Nachtragsarbeiten und ihre Abnahme stellen — sofern nicht im Ein-
zelfall etwas anderes zwischen den Parteien vereinbart wird — kein Anerkenntnis seitens
des Auftraggebers hinsichtlich der Berechtigung des Nachtrages dem Grunde und/oder
der Héhe nach dar.
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9.8 Baustellenreinigung Grundstuick

Verschmutzungen offentlicher und nicht 6ffentlicher Straflen sind sowie allgemein zu-
ganglichen Verkehrsflachen rund um das Baugrundstlick sind unaufgefordert vom Verur-
sacher sofort zu beseitigen. Der Auftragnehmer haftet bei Personen- und Sachschaden,
wenn der Reinhaltung nicht nachgekommen wird, und stellt den Auftraggeber von allen
Anspriichen Dritter entsprechend frei.

Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung zur Reinigung trotz Aufforderung der Bau-
leitung nicht rechtzeitig nach, so ist die Bauleitung berechtigt, die Reinigung von einer
anderen Firma ausfiihren zu lassen und den Auftragnehmer mit den entstandenen Kos-
ten durch Einbehaltung von Zahlungen auf die Abschlagsrechnungen sowie die Schluss-
rechnung zu belasten. Das Untergraben und Verbrennen von Abféllen, Verpackungsma-
terial, Bauholz, u. &. ist verboten.

9.9 Baustellenreinigung Gebaude

Der Auftragnehmer hat laufend (arbeitstaglich) fir die Sauberhaltung seines Leistungs-
bereiches innerhalb des Bauwerks ohne besondere Aufforderung zu sorgen. Kommt der
Auftragnehmer der Verpflichtung zur Reinigung trotz Aufforderung der Bauleitung nicht
rechtzeitig nach, so ist die Bauleitung berechtigt, die Reinigung von einer anderen Firma
ausfiihren zu lassen und den Auftragnehmer mit den entstandenen Kosten durch Einbe-
haltung von Zahlungen auf die Abschlagsrechnungen sowie die Schlussrechnung zu be-
lasten.

9.10 Sicherheit auf der Baustelle — Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Der Bauherr setzt fur die Baustelle einen Koordinator fiir Sicherheit und Gesundheits-
schutz nach § 3 der Baustellenverordnung ein. Der Auftragnehmer hat dem Koordinator
vor Beginn der Arbeiten seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmal}-
nahmen anzugeben. Erforderliche Anweisungen des Koordinators werden in Abstim-
mung mit der Bauleitung erteilt und sind zu befolgen.

Der Auftragnehmer, einschlieBlich etwaiger Nachunternehmer, werden darauf hingewie-
sen, dass sie fir die Koordination der sicherheits- und gesundheitsrelevanten Punkte n6-
tigen Unterlagen, sowohl firr die Planungs- und Ausflihrungsphase, rechtzeitig und kos-
tenfrei zur Verfugung zu stellen haben.

9.10.1 Sicherheitseinweisung
Voraussetzung fiur die Aufnahme der Arbeiten auf der Baustelle ist die Kenntnisnahme
der
- Baustellenordnung und des
- SiGePlans

9.10.2 Ordnungswidrigkeiten
Der Bauherr behalt sich das Recht vor, Sie bzw. lhre Mitarbeiter zu ihren Lasten in
folgenden Fallen von der Baustelle zu verweisen:

- Grobe Verstofie gegen die Arbeitsschutzvorschriften
- VerstoRe gegen vorher vereinbarte und / oder im SiGePlan festgelegter Schutzmal}-
nahmen

9.11 Urkalkulation

Die Urkalkulation des AN ist 1 Woche nach Beauftragung beim AG verschlisselt (Papier-
form verschlossen) zu hinterlegen.
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Projekt: Neubau der Martin-Niemoéller-Gesamtschule
Bauherr: ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord

1. Beschreibung der BaumaRnahme

1.1 Grundstiicksbezeichnung / Anschrift

Nordgebaude: Apfelstrale 240 / Westerfeldstralle, 33611 Bielefeld
Sidgebaude: Apfelstralte 210, 33611 Bielefeld

1.2 Gebaudebeschreibung / Lage

a) Allgemein
Die Stadt Bielefeld, vertreten durch den Immobilienservicebetrieb (ISB), plant einen Neubau der Mar-
tin-Niemoller-Gesamtschule zu errichten.

Die Realisierung des Neubaus der Martin-Niemoéller-Gesamtschule erfolgt auf zwei getrennten Grund-
stlicken. Das Plangebiet differenziert sich in ein nérdliches und ein sidliches Grundstlick. Die beiden
Areale werden westlich durch die Apfelstrale begrenzt und sind durch die Stra’e "An der Reegt’ von-
einander getrennt. Das noérdliche Grundstlick grenzt im Norden an die Westerfeldstraflte. Das stidliche
Grundstiick ist ein Teilbereich des Grundstiicks der derzeitigen Bestandsschule. Im Bereich des ge-
planten Neubaus ist ein Teilabriss der Bestandschule bereits erfolgt. Beide Grundstlicke verfligen Gber
ein topographisches Gefalle von Stid nach Nord.

Der grofiere Gebaudekomplex auf dem Grundstiick Nord beinhaltet die Jahrgangsstufen 7-13, die zu-
gehdrigen Fachbereiche, ein zentrales Forum, einen Verwaltungsbereich, eine Cafeteria sowie die
Stadtteilbibliothek. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 erhalten ein eigenes Gebaude inkl. zugehdriger Fach-
bereiche, Forum, Verwaltung sowie der Mensa auf dem Grundstiick Stid (Grundstiick der Bestands-
schule).

Die gesamte FlurgroRRe des Grundsticks Nord betragt ca. 15.946 m2. Die GrolRe des Anteils des Bau-
grundstiicks betragt ca. 11.960 m2.

Die gesamte FlurgroRe des Grundsticks Sud betragt ca. 39.807 m2. Die GroRe des Teilbereichs des
Baugrundstlicks betragt ca. 8.995 m2.

Die beiden Schulgebaude Nord und Sid sind in ihrer stadtebaulichen Konzeption aus den programma-
tischen Vorgaben und den Gegebenheiten des Ortes entwickelt und verfiigen Uber eine gemeinsame
Architektursprache. Die Gebaudestruktur sieht eine klare Ablesbarkeit der Funktionsbereiche vor. An
beiden Standorten wird ein Sockelgeschoss entwickelt, welches alle gemeinschaftlich genutzten Berei-
che und Ubergeordneten Funktionen der Schule, wie das Forum, die Mensa, die Fachbereichs-Cluster
und die Verwaltung beinhaltet und auf seinem Dach eine Schulhofflache ausbildet. Beim Grundsttick
Nord gelingt durch die Einbettung des Sockelgeschosses in das topographische Gefalle eine Zugang-
lichkeit auf zwei unterschiedlichen Héhen-Niveaus. Auf dem Sockelgeschoss sind die Baukdrper der
Stadteilbibliothek und der Jahrgangscluster als eigenstandige Volumen platziert. Die Baukorper neh-
men in lhrer Gestalt und Geschossigkeit Bezug auf die umgebende Bebauung. Der 5-geschossige
Baukorper der Stadtteilbibliothek wird an der Kreuzung Westerfeldstralle / Apfelstralle als markantes
Volumen ausgebildet und tritt in Dialog mit den umgebenden Gewerbebauten. Das 3-geschossige
Clusterhaus reagiert auf die kleinteilige und niedrige Bebauung an der Ostseite. Uber eingeschnittene
Lichthofe erfolgt eine Ausdifferenzierung in die Jahrgangscluster, wodurch diese ablesbar sind und
zum Schulhof orientierte eigene Eingange und Adressen erhalten. Die gefaltete Dachform des Cluster-
hauses nimmt Bezug auf die benachbarten Wohngebaude mit Satteldachern. Durch die stadtebauliche
Setzung des Clusterhauses im 6stlichen Teil des Grundstiicks und die Lage an den eingeschnittenen
Lichthofen sind die Klassenrdume vorwiegend larmabgewandt nach Osten bzw. Stden orientiert.
Gleichzeitig ist die angrenzende Wohnbebauung durch das Clusterhaus von der Larmemission der
Schulhofflache abgeschirmt.

Datum: 08.04.2026 Druckseite: Seite 1 von 65
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Projekt: Neubau der Martin-Niemoéller-Gesamtschule
Bauherr: ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Die Abmessung fiir das Sockelgeschoss betragt ca. 79 x 105 m.

Auf dem suidlichen Grundstiick wird fir die Jahrgange 5-6 ein Schulgebaude nach den gleichen archi-
tektonischen Regeln wie auf dem nérdlichen Grundstlick entwickelt. Das Sockelgeschoss mit aufge-
stellten Clusterhaus wird hier freistehend zum Gelande ausgebildet und so positioniert, dass sich nach
Osten eine durch das 3-geschossige Clusterhaus von der Apfelstral’e abgeschirmte Schulhofflache
und nach Westen eine dem Clusterhaus vorgelagerte Lernterrasse ergibt. Der nérdliche Vorplatz
schafft eine Orientierung des Hauptzugangs in Richtung Stadt und Schulgebaude Nord.

Die Abmessung fiir das Sockelgeschoss betragt ca. 66 x 77 m.

Dem AN wird empfohlen, das Baugebiet/Baugrundstiick vor Angebotsabgabe
in eigener Verantwortung zu besichtigen, um sich eine Kalkulationsgrundlage zu schaffen.

Parkplatze fur die Fahrzeuge des Baupersonals stehen nicht zur Verfigung. Eine intensive Besichti-
gung der ortlichen Verhaltnisse und Beschaftigung mit den einschrankenden Randbedingungen wird
dringend empfohlen.

Im Bereich der BaumalRnahme sind keine ausgewiesenen Schutzgebiete vorhanden.

b) Konstruktion

Die tragende Konstruktion der Gebaude ist eine Stahlbetonkonstruktion, bestehend aus einer Stahlbe-
ton-Sohlplatte (mit Hohlkérpern), tragenden Stahlbeton-Stiitzen und -Unterziigen, Auf3en- und Innen-
wanden, Stahlbetonmassivdecken (mit Hohlkdrpern) bzw. Stahlbeton-Rippendecken im Sockelge-
schoss und Holz-Beton-Verbunddecken in den Obergeschossen. Die Bauweise von Sockelgeschoss
und aufgehenden Treppenhaus-Kernen erfolgt in Ortbeton. In den Obergeschossen wird die tragende
Konstruktion in Fertigteil-Bauweise errichtet.

c) Fassadengestaltung

Die Fassade erhalt im Raster des tragenden Skelettbaus eine vorgehangte Sichtbeton-Fertigteil-
Fassade. Die Fenster sind innerhalb dieses Rasters als gro3formatige Ausfachungen in Holz-Bauwei-
se mit auBenseitiger Aluminium-Bekleidung ausgebildet.

1.3 Haustechnik

1.3.1 Wasserversorgung

Die Gebaude erhalten ein Kaltwassernetz. Das Warmwasser wird dezentral elektrisch erzeugt fir defi-
nierte Nutzungsbereiche.

1.3.2 Warmeversorgung

Die Gebaude werden mit einer Luft/Wasser-Warmepumpenanlage beheizt. Als Heizflachen wird eine
FulRbodenheizung in allen Bereichen vorgesehen. Die zentralen Liftungsgerate erhalten auflerdem
wasserfihrende Heizregister.

1.3.3 Raumlufttechnik

Die Gebaude erhalten dezentrale Liftungsanlagen in den Klassenrdumen. Alle anderen Bereiche wer-
den Uber zentrale Liftungsanlagen versorgt.

1.3.4 Kélteversorgung
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Es ist keine Kihlung/ Kaltetechnik vorgesehen.
Ausnahme: Einzelne technische Betriebsrdume der Geb&udetechnik werden mittels Splitklimageraten
gekunhlt.

1.3.5 Elektro- und Datenversorgung

Die Gebaude werden zweckmafig mit elektrischen Komponenten ausgestattet. Es wird eine zentrale
Steuerung flr die Beleuchtung und Sonnenschutz eingebaut, die Beleuchtung erfolgt von der Wand
und/oder Decke. Eine Sicherheitsbeleuchtung wird installiert. Die Datenverkabelung erfolgt Giber LWL-
Kabel. Eine Brandmeldeanlage sowie Sprachalarmierungsanlage werden eingebaut.

1.3.6 Forderanlagen

Die Gebaude erhalten Aufzugsanlagen Typ 3 mit einer verbreiterten Kabine.

1.3.7 Fachraume

Die Fachunterrichtsrdume in den Gebauden werden nutzungsspezifisch ausgestattet.

1.3.8 Gebaudeautomation

Die technischen Anlagen werden Uber eine Gebaudeautomation geregelt.

1.3.9 Versorgungskiichen

Das Suidgebaude erhalt eine Frischkochkiiche, im Nordgebaude ist eine Aufwarmkiche vorgesehen.
1.4 MaBangaben

Grundsttick Nord

BaugrundsticksgrofRe: ca. 11.960 m2

maximale Grundflache: ca. 7.549 m2 (Sockelgeschoss)
Bruttorauminhalt: ca. 89.887 m3 (Kategorie R)
Bruttogeschossflache: ca. 16.927 m2 (Kategorie R)
OKFF Erdgeschoss: +/- 0,00 = + 93,70 m . NHN

Max. Bauwerkshohe OK Attika: 21,80 m

Grundstiick Sud

BaugrundstlicksgréfRe: ca. 8.995 m2

maximale Grundflache: ca. 3.457 m2 (Sockelgeschoss)
Bruttorauminhalt: ca. 37.674 m3 (Kategorie R)
Bruttogeschossflache: ca. 7.128 m2 (Kategorie R)
OKFF Erdgeschoss: +/- 0,00 = + 101,60 m . NHN

Max. Bauwerkshohe OK Attika: 14,75 m
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1.5 Offentlich rechtliche Anforderungen

1.5.1 Bauordnungsrecht / Bauplanungsrecht

Eigentimer des Grundstlcks ist der ISB Bielefeld.
Die Rechtsgrundlage fir das Vorhaben ist §30 BauGB. Beide Grundstlicke befinden sich jeweils im
Geltungsbereich eines Bebauungsplans.

1.5.2 Barrierefreiheit

Die offentlichen Bereiche des Gebaudes werden barrierefrei ausgebildet. Sdmtliche Zugange zum Ge-
baude erfolgen schwellenlos. Die einzelnen Geschosse werden Uber behindertengerechte Aufziige er-
schlossen.

1.5.3 Baulicher Brandschutz

Das Nordgebaude ist gemaf LBO §2 in die Gebaudeklasse 5 einzustufen.
Das Siidgebaude ist gemalt LBO §2 in die Gebaudeklasse 5 einzustufen.

1.6 Offentliche ErschlieRung

1.6.1 Verkehrsflache

Auf dem Grundstiick Nord wird mit der Einbettung des Sockelgeschosses in das topographische Ge-
falle eine Zuganglichkeit auf zwei unterschiedlichen Hohen-Niveaus geschaffen. Von Siden aus Rich-
tung der StralRe "An der Reegt’ kommend, erfolgt der Zugang auf den Schulhof auf der Dachflache
des Sockelgeschosses.

Von der Platzflache fihren direkte Zugange in die Jahrgangscluster des Clusterhauses. Ein einge-
schnittener Innenhof mit einer grof3ziigigen Treppen- und Sitzstufenanlage fiihrt in das Forum im So-
ckelgeschoss. An der Westerfeldstrafde im Norden erfolgt der Zugang ebenerdig in das Sockelge-
schoss. Hier befinden sich die Haupteingdnge zum Forum und zur Stadtteilbibliothek.

Auf dem Grundstiick Stid wird das Sockelgeschoss freistehend zum Gelande ausgefiihrt, das Aulien-
gelande wird umlaufend um das Gebaude auf ein einheitliches Gelandeniveau modelliert. Der
Haupteingang zum Forum orientiert sich zum Vorplatz in Richtung Norden. Eine grof3ziigige Freitreppe
mit Sitzstufenanlage fihrt an der Ostseite auf den Schulhof auf der Dachflache des Sockelgeschosses
mit Zugang in das Clusterhaus.

1.6.2 Medienanschlisse

a) Wasser
Je Gebdaude wird ein separater Trinkwasseranschluss geplant.

b) Schmutzwasser )
Je Gebaude wird ein zentraler Einleitpunkt/ Ubergabepunkt in die Kanalisation geplant.

c) Regenwasser

Beim Nordgebaude gibt es einen Einleitpunkt/Ubergabepunkt an das Kanalnetz in der
~Westerfeldstral’e” mit einer Einleitbeschrankung von 100 I/s.

Beim Siidgeb&ude gibt es einen Einleitpunkt/Ubergabepunkt an das Kanalnetz tiber einen Bestands-
schacht auf dem Gelande zur Stral3e ,An der Reegt” mit einer Einleitbeschrankung von 40 I/s und
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einen Einleitpunkt/Ubergabepunkt zur ,Apfelstrale“ mit einer Einleitbeschrankung von 100 I/s.
1.7 Nicht offentliche ErschlieBung

1.7.1 Medienanschliisse

a) BOS
Eine BOS-Anlage ist nicht vorgesehen.

b) Strom

Die Gebaude werden jeweils Uber eigene Kompaktstationen auf den Grundstiicken versorgt. Das
Nordgebaude erhalt im Stidosten des Gelandes eine Station, beim Siidgebaude ist diese siidwestlich
angeordnet.

c) Telekom / EDV
Die Medienanschliisse erfolgen durch die BIiTEL.
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2. Alilgemeine Angaben zur Baustelle
2.1 Baustelleneinrichtung

2.1.1 Allgemeine Angaben zur Baustelleneinrichtung

Vom AN sind vor Beginn der eigenen Arbeiten auf Grundlage des beiliegenden Baustelleneinrichtungs-
plans seine Aufwendungen fur die BE zu kalkulieren und mit dem AN Baulogistik abzustimmen.
Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten fiir die nicht vom AG bereit
gestellte Baustelleneinrichtung in die EP einzurechnen.

AG-seitig (AN-Logistik) werden folgende Einrichtungen vorgehalten:

- Bauzaun mit Bautoren als Umgrenzung der Baustelle,

- MalRnahmen zur Verkehrssicherheit,

- allgemeine Mindest-Baubeleuchtung der Verkehrswege innen und aufden gem. ASR A3.4,
- Brandschutzmalnahmen,

- Baustromanschluss,

- Bauwasseranschluss,

- Baubeheizung,

- Baustellenbewachung und Zutrittskontrolle,

- BauschlieRanlage,

- Sanitarcontainer (m/w) sowie Tagesunterkunft- und Materialcontainer,

- Baustellenbeschilderung,

- Winterdienst Baustellenverkehrsflachen und Gebaude (Beseitigung von Eis und Schnee)
- Baureinigung wahrend der Bauzeit (ab AN Fassade/Ausbaugewerke)

- Entsorgungshof (ab AN Fassade/Ausbaugewerke).

Buro- und Tagesunterkunftscontainer kénnen zusatzlich je nach Platz und Verflgbarkeit vom AN ange-
mietet werden und sind direkt auf eigene Rechnung mit dem Baustellenlogistiker abzurechnen. Gem.
Baulogistiker betragen die Mietkosten monatlich 370,- € netto je Container exklusive Reinigung. Die
Kosten fur den eigenen Bedarf sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Parkmaéglichkeiten sind nicht vorhanden, weder auf dem Baufeld noch auf der BE- Flache. Bei Zuwi-
derhandlung behalt sich der AG vor, Fahrzeuge zu Lasten des Verursachers abschleppen zu lassen.
Eine intensive Besichtigung der ortlichen Verhaltnisse und Beschaftigung mit den einschrankenden
Randbedingungen wird dringend empfohlen.

2.1.2 Baustromversorgung

Fir die Baustellen Std und Nord werden vom AN Baustrom Transformatoren mit einer Leistung von je-
weils 400kVA zur Verfiigung gestellt.
Das Heranfiihren an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und mit den Einheitspreisen abgegolten.

2.1.3 Bauwasserversorgung

Die Heranflhrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des AN und mit den Einheitspreisen abgegolten.
2.1.4 Abwasser
Die Kosten flir die Entsorgung von belastetem Abwasser sind in die Einheitspreise einzurechnen.

2.1.5 Einmessarbeiten
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Das Abstecken der Hauptachsen und Festlegen der Héhenpunkte wird gem. VOB vom AG einmalig
veranlasst.

Auslotung und Abschnirung des Gebaudes, das Anbringen von Messfixpunkten, das Anlegen von
Hilfs- und Konstruktionsachsen und Fluchten fir das Aufmal und die Montage sowie sonstige Ein-
messarbeiten oder Kontrolimessungen, die zur Leistungserfiillung des AN erforderlich sind und die
Uber die vom AG zur Verfligung zu stellenden Absteckungen und Héhenfestpunkte hinausgehen, sind
gem. VOB Sache des AN.

Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen, sofern hierfiir keine geson-
derten Positionen vorgesehen sind.

Unstimmigkeiten, die der AN beim Aufmal} oder bei der Montage feststellt, hat er dem AG/ der 6rtli-
chen Bauleitung unverzuglich schriftlich anzuzeigen.

Markierungen auf den sichtbar bleibenden Betonoberflachen oder anderen fertigen Oberflachen sind
untersagt. Die Aufwendungen fur das Entfernen von Zuwiderhandlungen gehen zu Lasten des Verur-
sachers.

2.1.6 Genehmigungen

Ubergeordnete Behdérdengenehmigungen, z.B. zur Sondernutzung éffentlichen StraRenraumes werden
durch den AG durchgefiihrt. Genehmigungen, die der AN zur Durchflihrung seiner eigenen Leistungen
einzuholen hat, sind durch den AN vor Beginn seiner Arbeiten zu erwirken und nachzuweisen.

2.1.7 Rickbau Baustelleneinrichtung

Der AG ist rechtzeitig Uber den beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder wesentlicher Teile
davon zu unterrichten. Nicht mehr bendtigte Teile der Baustelleneinrichtung sind nach Abstimmung mit
der &rtlichen Bauleitung unverzuglich zu entfernen.

Vom AG zur Verfugung gestellte Lagerplatze, Arbeitsplatze und Zufahrtswege sind dem friheren Zu-
stand entsprechend wiederherzustellen, soweit die Zustandsveranderung vom AN zu vertreten ist.
2.2 Umlagen / Nutzungskonditionen

Fir die Nutzung der Baustelleneinrichtung (Nutzung Sanitarcontainer, Verbrauch Bauwasser,
Baustrom auch fir die Baucontainer) werden dem AN 0,4 % von der Auftragssumme in der Schluss-

rechnung abgezogen.

2.3 ErschlieBung / Verkehrssicherung / Lieferverkehr

2.3.1 ErschlieBung

Die Baustelle Grundstiick Siid ist Uber die Zufahrt/Anbindung an die "Apfelstrafl’e" zu erreichen. Die
Baustelle Grundstlck Nord ist Uber die Zufahrt/Anbindung ,Apfelstral’e” bzw. ,Westerfeldstralle“ zu er-
reichen. Die Zufahrt zur Baustelle darf nur Uber die ausgewiesenen Baustellenzufahrten erfolgen.

2.3.2 Verkehrssicherung
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Der AN hat die ungehinderte An- und Abfahrt fiir alle Anlieger in der Umgebung der Baustelle wahrend
der Bauzeit sicherzustellen. Es ist fUr eine geordnete und gefahrlose Zu- und Ausfahrt der Baustelle zu
sorgen, ggf. mit Sicherungsposten oder Spiegelanlagen. Ein Riickstau auf der Stral3e ist unbedingt zu
vermeiden. Die Verkehrsflachen fur Feuerwehreinsatze und Zufahrten sind zwingend freizuhalten.

Der AN Fassaden Fenster + Turen hat 2 Wochen nach Zuschlagserteilung auf der Grundlage des Bau-
logistikkonzepts ein Anlieferungskonzept (wartende LKW) zu erstellen und vor Ort mit dem AG bzw.
der Bauleitung abzustimmen.

Lieferungen sind frihzeitig mitzuteilen. Bei Lieferungen ist rechtzeitig eine Anmeldung vorzunehmen.
Der AN hat alle Anlieferungen so zu steuern, dass diese erst dann auf die Baustelle geliefert werden,
wenn Personal des AN zum Empfang sowie zur sicheren Lagerung und Aufbewahrung bereitsteht.
Nicht angekindigte Lieferungen kénnen zurtickgewiesen werden. Die 6rtliche Bautiberwachung nimmt
keine Lieferung an.

Lieferverkehr ist werktags zwischen 07:00 und 20:00 Uhr zulassig, auf3erhalb dieser Zeiten nach Ab-
sprache mit der ortlichen Baulberwachung und den zustandigen Behérden.

2.4 Vorhandene Kabel, Leitungen, Anlagen

Unter den an die Baugrundstiicke angrenzenden 6ffentlichen Flachen befinden sich in groRem Umfang Ver- und
Entsorgungsleitungen, z.B. fur Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Telekommunikation, die wahrend der Bauzeit
dauerhaft in Betrieb sind. Es obliegt dem AN, sich vor Ausflihrungsbeginn bei den zustandigen Tragern Uber die
Lage von Leitungen, Kabeln, Kanalen, Schachten usw. zu unterrichten und sicherzustellen, dass diese nicht be-
schadigt werden.

Die von den zusténdigen Tragern zum Schutz ihrer Leitungen und sonstigen Einrichtungen und zur Sicherstel-
lung deren Zuganglichkeit getroffenen Bestimmungen sind zu beachten und umzusetzen.
Schachtabdeckungen, Hydranten, Leitungen und Kanale der 6ffentlichen Leitungstrager missen an je-

der Stelle jederzeit frei zuganglich gehalten werden und durfen nicht durch Baustelleneinrichtungen

und Materiallagerungen tUberbaut werden. Der Zugang zu Einrichtungen der Ver- und Entsorgungstra-

ger und der Feuerwehr darf nicht behindert werden.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN Uber den Verlauf von Anlagen, Kabeln und Leitungen (sowohl
unter- als auch oberirdisch) zu informieren. Ggf. notwendig werdende Umverlegungen sind rechtzeitig
vom AN zu beantragen. Baustellen- und endgultige Anschlisse missen zuganglich bleiben und ge-
schitzt werden.

2.5 Lagerflachen

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen werden gemaf Lageplan und Verfiigbarkeit vom AG unent-
geltlich zur Verfugung gestellt. Diese Lagerflachen sind nur zum Zwecke der kurzfristigen Zwischenla-
gerung nach Anweisung der Bauleitung des AG zu nutzen. Fr die Absicherung der Flachen hat der
AN zu sorgen. Die Rettungswege sind zu sichern.

2.6 Verkehrslastbeschrankungen

Uberfahrten von vorhandenen Anlagen, Kabeln und Leitungen mit LKW u.dgl. sind nur auf asphaltier-
ten BaustraRen und/oder Freigabe der ortlichen Bauleitung erlaubt.
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2.7 Entsorgungslogistik / Zentrale Miillentsorgung

Der Anfall von Baustellenabféllen ist weitestmdglich zu vermeiden. Unvermeidbare Abfalle sind vom
AN sortenrein zu erfassen und zu entsorgen. Im Leistungsbereich des AN anfallende Abfalle, z.B. Bau-
schutt, Verpackungen, nicht mehr verwendungsfahige Restmaterialien, sind vom AN nach Abfallarten
getrennt zu sammeln und entsprechend den gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften, insbesondere
der Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, ordnungsgeman zu entsorgen.

In den Arbeitsbereichen des AN anfallende Abfalle sind arbeitstaglich zu vom AN auf der Baustelle be-
reitzustellenden Abfallcontainern zu férdern. Die Sammlung der Abfalle hat in verschlie3baren und mit
Angabe der Abfallart beschrifteten Abfallcontainern zu erfolgen. Gefllte Abfallcontainer sind unverzig-
lich von der Baustelle zu entfernen. Abfallsammelcontainer missen jederzeit mit wirksamen Schutz-
maflnahmen, z.B. Deckeln, Netzen, Planen 0.3. gegen das Verwehen von Abfallen gesichert sein.
Sondermill und Abfalle besonderer Deponierung miissen von jedem Gewerk auf eigene Kosten ent-
sorgt werden.

Einrichtung und Betrieb der Zentralen Miillentsorgung erfolgt durch den AN Baulogistik nach Fertigstel-
lung Rohbau bzw. mit Beginn der Fassaden- und Ausbauarbeiten.

Der AG behalt sich vor, den dem AN zuzuordnenden Abfall, Mull und Schutt, der trotz Aufforderung
durch die o6rtliche Bauliberwachung nicht entsorgt wurde, zu Lasten des AN beseitigen zu lassen. So-
fern sich Abfalle nicht eindeutig zuordnen lassen, erfolgt eine prozentuale Aufteilung auf die am Bau ta-
tigen Gewerke durch die Fachbauleitungen.

2.8 Bauschild / Werbeverbot

Alle AN bekommen die Moglichkeit, sich auf einer vom AG bereitgestellten Firmenleiste auf dem Bau-
schild einzutragen (Beteiligung mit 250 € netto). Ab einer Auftragssumme von 250.000, - € erscheint
der Firmeneintrag auf der Bautafel grundsatzlich. Firmeneintrage fir Auftragssummen unter 250.000, -
€ auf der Bautafel werden auf Firmenwunsch platziert. Firmenname und -adresse des AN werden auf
dem Bauschild in einheitlicher Formatierung, d.h. ohne Firmenlogo oder Hausschrift (Corporate Font)
platziert.

Werbung - auch das Aufstellen eigener Firmenwerbung jeglicher Art - ist im gesamten Baustellenbe-
reich nicht gestattet.
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3 Angaben zur Bauablauforganisation
3.1 Terminplan

Der AN hat einen Baufristenplan Uber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und tGiberwacht werden kann. Notwendige Umlaufe fir die
Prafung von Werkstattplanungen, Durchsichten, Bestellfristen, vorgezogene Mal3nahmen u. dgl. sind
zu bericksichtigen und einzutragen. Zwischentermine sind entsprechend dem Bauablauf fortzuschrei-
ben. Der Endtermin bleibt hiervon unberthrt.

Die Festlegungen des AG, z. B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den tibrigen
Leistungsbereichen, sind zu berlcksichtigen. Bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegun-
gen ist der Plan durch den AN unverziglich zu Uberarbeiten.

Der Plan ist dem AG max. 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich, je-
weils in 3 Ausfertigungen und als pdf-Datei zu Ubergeben. Zwischentermine werden anhand des Pro-
jektterminplanes zwischen dem AN und AG nach Auftragserteilung festgelegt und vereinbart.

Sollten aufgrund der terminlichen Vorgaben Uberstunden, Schichtarbeit, Wochenend- und/ oder Feier-
tagsarbeit erforderlich werden, so hat der Auftragnehmer die hierflir erforderlichen Genehmigungen
einzuholen.

3.2 Dokumentationsunterlagen

Der Auftragnehmer hat die komplette Dokumentation seiner Leistung vier Wochen vor dem Abnahme-
termin an den Auftraggeber zu Ubergeben.

Die Ubergabe erfolgt:

- in Papierform, in 2-facher Ausfertigung, zusammengestellt in Ordnern,
Groflke DIN A 4,

- zuséatzlich digital auf Datentrager.

Die Dokumentation muss in folgender Reihenfolge enthalten:

00 Inhaltsverzeichnis
01 Fachunternehmer- und Fachbauleitererklarung
02 Ubereinstimmungserklarungen
03 Prufzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Zustimmungen im Einzelfall
04 Einbauvorschriften
05 Materiallisten
06 Produktunterlagen, geordnet nach:
. Fabrikat
. Modell- bzw. Artikelnummer
. Farbangaben
. Materialangaben, Produktdatenblatter
. Hersteller und Lieferant
Einbauanleitungen
. Wartungs- und Pflegeanleitungen
07 Werkstattzeichnungen, statische Berechnungen
a. Planlisten
b. statische Berechnungen
c. Werkstatt- und Montageplane

SO0 QOO0 oo

«Q
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d. Detailplane
08. Bautagebuch
09 Mangelprotokoll ggf. mit Mangellisten
10 Firmenprotokolle
a. Betriebsvorschriften
b. Funktionsbeschreibungen
c. Protokolle zu wahrend der Bauzeit zu dokumentierenden Leistungen.
11 Einstellen aller von 00 bis 10 aufgefiihrten Unterlagen in den Projektraum.

Die hierfir erforderlichen Kosten sind in den Angebotspreisen mit zu berticksichtigen, sofern sie nicht
in gesonderter Position vergutet werden.

3.3 Nutzereinweisung
Der Bauherr sowie ggf. die kiinftigen Nutzer sind in die Bedienung und die Wartung der technischen

Einbauteile im Zuge eines gemeinsamen Vor-Ort-Termins einzuweisen. Hierlber ist ein Protokoll mit
Beteiligtenliste zu fiihren und den Dokumentationsunterlagen aus Punkt 3.2 beizulegen.

3.4 Versicherungen

3.4.1 Bauleistungsversicherung

Fir die BaumaRnahme wird vom Auftraggeber eine Bauleistungsversicherung, die Versicherungs-
schutz fiir das Bauobjekt bis zur Fertigstellung gewahrt, abgeschlossen, die den AN hinsichtlich der
von ihm zu erbringenden Leistungen einschlief3t.

Die anteiligen Kosten von 0,1 % seiner Bruttoabrechnungssumme werden dem AN von der Schlussab-
rechnung einbehalten. Weitere Angaben sind den BVB des AG, Punkt 9.2, zu enthehmen.

3.4.2 Haftpflichtversicherung AN

Der AN hat bei Auftragserteilung den Nachweis Uber das wirksame Bestehen einer Betriebshaftpflicht-
versicherung fir die Zeit der Auftragserfillung fir seinen Betrieb zu erbringen. Die Deckungssummen
mussen pro Schadensfall mindestens betragen:

- fiir Personenschaden 5.000.000,00 €,
- fur sonstige Schaden 3.500.000,00 € (Sach- und / oder Vermégensschéden).

Durch die Unterhaltung der Haftpflichtversicherung wird der Umfang der Haftung des AN nicht einge-
schrankt. Weitere Angaben sind den BVB des AG, Punkt 9.1, zu entnehmen.

3.5 Planunterlagen

Der AN erhalt zum Zeitpunkt seines Projektbeginns einmalig einen Satz Plane in digital (pdf-Datei).
Dariiber hinaus erhalt jeder AN einen Zugang zum Projektplanserver. Uber Aktualisierungen wird der
AN informiert.

Dieser Zugang verpflichtet den AN, sich selbststandig mit aktualisierten Planen zu versorgen
(herunterladen und ggf. vervielfaltigen) und an die Baustelle / Personal weiterzugeben. Ein dauerhaftes
Arbeiten von Mitarbeitern des AN mit Planen nur auf Handydisplays entspricht nicht den Anforderungen
des Projektes und ist somit nicht gestattet.
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Die Ausfiihrung erfolgt nach den Architektenplanen und den Planunterlagen der Fachplaner sowie der
Werkstatt- und Montageplanung des AN. Samtliche Planungsunterlagen sind der Ausfiihrung zu Grun-
de zulegen und zeitgleich auf der Baustelle vorzuhalten und gegeneinander abzugleichen bzw. zu pri-
fen. Abweichungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen (AT) nach Planerhalt schriftlich anzuzeigen.

Den Projektraum stellt der AG fir das Bauvorhaben unentgeltlich bereit. Der Austausch aller projektre-
levanten Dokumente (wie z. Bsp. Protokolle, Plane) erfolgt ausschlieRlich Gber den Projektraum. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich, diesen zu nutzen. Die Zusendung der Zugangsdaten erfolgt im Fall ei-
ner Auftragserteilung und umgehend nach Bekanntgabe der Projektmailadresse des Auftragnehmers
(lediglich 1 Zugang pro Auftragnehmer). Samtliche E-Mail- Kommunikationen dagegen erfolgen auf3er-
halb des Projektraums.

Die gesichteten Ausfiihrungspléne werden vom Auftraggeber tber den o.g. Projektraum (DPR-Server)
digital, als .pdf-Datei und teilweise als .dwg/.dxf-Datei unentgeltlich zur Verfigung gestellt und missen
vom Auftragnehmer eigenstandig heruntergeladen werden. Die Unterlagen sind umgehend zu sichten
und soweit es zur ordnungsgemalfen Vertragserfillung gehort, auf etwaige Unstimmigkeiten zu Gber-
prufen. Auf entdeckte und vermutete Mangel ist der AG umgehend hinzuweisen.

Die zur Priifung und Sichtung erforderlichen Werk- und Montageplane als auch die im Nachgang uber-
arbeiteten und gesichteten Werk- und Montageplane sind durch den Auftragnehmer eigenstandig im
Projektraum einzustellen.

MaRgeblich fiir den Ubergabezeitpunkt von Dokumenten und Planunterlagen ist der Upload in den Pro-
jektraum. Mit dem Einstellen von Unterlagen, sowohl auf Seiten des Auftraggebers als auch Seiten des
Auftragnehmers, ist eine Infomail zu verschicken.

Eine Info-Mail im Zuge des Uploads hat an folgenden Verteiler zu erfolgen:

BH — Bauherr,
PS — Projektsteuerung und jeweils zustandiger
FP — Fachplaner.

Um die korrekte Ablage der Dateien zu gewahrleisten, ist eine konkrete Bezeichnung der Datei vorzu-
nehmen, wie bspw. Art_Dateiname (z.B.: Entscheidungsvorlage_Beleuchtung EG). Neue Unterlagen
sind umgehend zu sichten. Sie gelten mit Erhalt der Infomail Giber die Einstellung der Dokumente im
Projektraum, als verbindlich zugestellt. Auf die Prifpflicht gemaf Paragraf 3 VOB/B wird nochmals hin-
gewiesen. Die Kosten flir das Drucken von Planunterlagen werden nicht vom Auftraggeber getragen
und sind mit den vereinbarten Nebenkosten abgegolten.

3.6 Muster und Bemusterungen

Muster fir Materialien, Farben und Formen sind vom AN rechtzeitig und ggf. in Varianten und mehrfa-
chen Umlaufen vor Ausfiihrung beizubringen und vom AG bestéatigen zu lassen.

Diese Leistungen dienen der Entscheidungs- und Montagehilfe und sind, sofern sie Besondere Leis-
tungen darstellen, als eigene Positionen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt.

Muster nach Auftragserteilung, die nicht den vertraglichen Anforderungen entsprechen, missen auf
Kosten des AN neu gefertigt bzw. vorgelegt werden. Hierdurch entstehende Terminverschiebungen ge-
hen zu Lasten des AN und berechtigen nicht zur Anmeldung von Behinderungen durch den AN.

3.7 Priifzeugnisse / Produktdatenblatter

Vor Bestellung der einzubauenden Materialien sind dem AG unaufgefordert alle entsprechenden Tech-
nischen Merkblatter, Priifzeugnisse und Einbauanleitungen vorzulegen.
Anzubieten sind Bauprodukte, die nach der Landesbauordnung allgemein zugelassen sind. Es duirfen
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ausschlieRlich nach den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften/Landesbauordnung etc. zulassige Baupro-
dukte angeboten werden.

Der Bieter hat schadstofffreie Materialien anzubieten. Dies sind Materialien, die frei von gefahrlichen
gesundheits- und umweltschadlichen Stoffen sind. Als schadstofffrei gelten auch alle Materialien, die
Stoffe enthalten, durch die vorgeschriebene Grenzwerte der maximalen Arbeitsplatzkonzentration
(MAK) bzw. technischen Richtkonzentration (TRK) nicht Uberschritten werden. Kénnen Stoffe in jegli-
cher Form, einzeln oder als Gemisch, in gesundheits- oder umweltschadlicher Konzentration entwei-
chen und ist diese Gefahr nicht auszuschlieRen, so ist die Art und Zusammensetzung der Schadstoffe,
deren mogliche Konzentration und die erforderlichen VorsichtsmafRnahmen bei Angebotsabgabe mitzu
teilen.

Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen aller auszufiihrenden Werkstoffe und deren Produkt-
datenblatter sind vor Ausflihrung an die Bauleitung zu Ubermitteln.

Weitere Auflagen zu den Bauprodukten sind dem Kapitel 5 "Zusatzliche technische Vertragsbedingun-
gen nach BNB" zu entnehmen und bei der Kalkulation zwingend zu beriicksichtigen.

3.8 Bauleiter Auftragnehmer / Baustellenbesetzung

Gem. Landesbauordnung hat der Unternehmer eine qualifizierte Aufsichtskraft fur die Bauzeit als
Fachbauleiter i.S. des § 59a BauO NW abzustellen. Der Nachweis Uber die Fachkunde des Bauleiters
ist dem AG vorzulegen. Ein Wechsel des Firmenbauleiters ist dem AG bzw. der 6rtlichen Bauleitung
unverziglich schriftlich anzuzeigen.

Fir die ortl. Bauleitung hat der AN dem AG vor Arbeitsbeginn seinen verantwortlichen, erfahrenen,
deutschsprachigen Bauleiter u. einen Vertreter schriftl. zu benennen. Ersterer muss wahrend der Ar-
beitszeit standig auf der Baustelle anwesend und in der reguldren Arbeitszeit standig telefonisch er-
reichbar sein, um bei Zwischenfallen fachlich einwandfrei selbstandig Entscheidungen zu treffen.

Die Bauleitung des AN tragt ferner die Verantwortung dafir, dass die auf der Baustelle Tatigen, ein-
schlie8lich die Beschaftigten etwaiger Subunternehmer und insbesondere samtliche Aufsichtsfiihren-
den, Kenntnis haben von den Arbeitsschutz- und Unfallverhltungsvorschriften und den nétigen Erste-
Hilfe-Informationen. Alle Kosten hierfiir sind einzukalkulieren.

Der AN ist verpflichtet, die Baustelle wahrend der Ausfihrung der vertraglich geschuldeten Leistung
werktags zu den Ublichen Arbeitszeiten ohne Unterbrechung bis zum Abschluss der Malinahme mit
ausreichend Personal zu besetzen, um termingerecht seine vertraglich vereinbarten Leistungen zu er-
bringen.

3.9 Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte im Format DIN A4 sowie digital zu fihren und dem AG bzw. seiner 6rtli-
chen Bauleitung einmal wochentlich, fir jeden Arbeitstag einzeln, zu (ibergeben. Sie missen alle An-
gaben enthalten, die fir die Ausfihrung und Abrechnung des Auftrags von Bedeutung sein kdnnen.

3.10 Baubesprechungen

Der AN hat innerhalb seines Ausfihrungszeitraums an den voraussichtlich wochentlich stattfindenden
Baubesprechungen mit einem geeigneten, bevollmachtigten Vertreter, der vor Beginn der Arbeiten be-
nannt werden muss, teilzunehmen. Eine Vergltung der Teilnahme erfolgt nicht. Das Ergebnis dieser
Gesprache wird in Protokollen festgehalten. Einspriiche gegen das Protokoll sind spatestens in der
nachstfolgenden Sitzung geltend zu machen.
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3.11 SiGe-Koordinator

Auf der Baustelle gelten die Arbeits- und Gesundheitsbestimmungen gemaf Baustellenverordnung
(BaustellV). Gemaf der Baustellenverordnung hat der AG einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinator eingeschaltet. Den Anweisungen des Koordinierenden (auch Festlegungen im SiGePlan)
ist unbedingt Folge zu leisten.

Der AN hat alle erforderlichen Mal3nahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu treffen und die
Hinweise des Koordinators und den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu berlicksichtigen.

Der SiGePlan fir die Firmen wird auf der Baustelle sichtbar ausgehangt. Die Mitarbeiter des AN mus-
sen sich mit dem Inhalt des SiGePlans und den zugehdrigen Erlduterungen vor Beginn der Arbeiten
vertraut machen. Im Zuge der Koordination gemaR Baustellenverordnung verpflichtet sich der AN vor
Beginn der Arbeiten, dem SiGeKo folgende Unterlagen zur Verfligung zu stellen:

- Namensliste der Ersthelfer und der Aufsichtflihrenden, die auf der Baustelle eingesetzt werden sollen
- Gefahrdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes gem. Arbeitsschutzgesetz

- Prifnachweise der Arbeitsmittel, soweit diese durch Vorschriften der BG oder andere Vorschriften ge-
fordert werden

- Sachkundenachweis flr Eingriffe in den Strallenverkehr, soweit diese aus Grinden der Baustellen-
einrichtung notwendig sind

- Montageanweisungen fiir Montagearbeiten, soweit erforderlich sowie alle weiteren vom SiGeKo ge-
forderten Unterlagen.

3.12 Arbeitszeiten / Baustellenbesetzung / Alkoholverbot

Die Arbeitszeiten mussen den gultigen Bestimmungen entsprechen. Arbeiten auf der Baustelle sind zu-
gelassen montags bis freitags im Zeitraum zwischen 7:00 und 20:00 Uhr sowie samstags im Zeitraum
zwischen 7:00 und 15:00 Uhr.

Ausnahmen sind mit dem Bauherrn und mit den zustandigen Behorden eigenverantwortlich abzustim-
men.

Es besteht ein generelles Alkoholverbot fur alle am Bau Beteiligten. Bei Zuwiderhandlung wird ein Bau-
stellenverbot ausgesprochen.

3.13 BrandschutzmaBnahmen wahrend der Bauzeit

Der AN hat den Brandschutz auf der Baustelle sicherzustellen, insofern die Ausflihrung der eigenen
Leistung betroffen ist.

Dem Vertreter des AG ist ein zustandiger Ansprechpartner zu benennen. Wahrend der Bauzeit sind
vorbeugende Brandschutzmaflinahmen betrieblicher Art zu treffen. Auf die technische Regel
"Baustellen - Unverbindlicher Leitfaden fur ein umfassendes Schutzkonzept VdS 2021" wird hingewie-
sen. In dem Bauobjekt bzw. auf dem Baugeldnde durfen brennbare Baustoffe und sonstige brennbare
Gegenstande nur értlich und in Tagesgebrauchsmengen begrenzt, gelagert werden. Dies gilt auch fir
brennbare Flissigkeiten und brennbare Gase.

Brennbare Abfallstoffe sind taglich aus dem Bauobjekt zu entfernen. Grof3behalter mit brennbaren
Baustoffen sind mit einem Abstand von mindestens 10,0 m zu den Objekten aufzustellen.

Bei feuergefahrlichen Arbeiten, z. B. Schweil’en, Abbrennen, Schneiden, sowie beim Umgang mit offe-
ner Flamme in Verbindung mit brennbaren Baustoffen, sind Brandschutzposten einzuteilen. Es sind
geeignete Feuerloschgerate bereitzustellen. Nach Beendigung feuergefahrlichen Arbeiten sind Nach-
kontrollen durchzuflihren. Auf die UnfallverhGtungsvorschrift "Schwei3en, Schneiden und verwandte
Verfahren (BGV D1)" wird hingewiesen.
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3.14 Umweltschutz / Larmschutz wahrend der Bauzeit

Die allgemein giiltigen Vorschriften zum Schutz gegen Baularm sind einzuhalten. Aufterdem sind die
Auflagen und Verwaltungsvorschriften des Immissionsschutz- und des Abfallbeseitigungsgesetzes zu
beachten und strikt einzuhalten. Die Belastigungen im Baustellenbereich an/auf den ZufahrtsstraRen
durch Larm, Staubentwicklung o. &. bei den Arbeiten und Transporten sind auf das unvermeidbare
Maf zu beschranken. Der AN hat alle Arbeiten mit Geraten auszufuhren, die dem neuesten Stand des
Immissionsschutzgesetzes entsprechen. Er tragt die alleinige Verantwortung fir die Einhaltung aller
Auflagen und einschlagigen Bestimmungen. Die Kosten dafiir sind als Nebenleistungen entsprechend
zu berlcksichtigen. Der Einsatz der Maschinen und Gerate muss den Bestimmungen der 32. BImSchV
(Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung) Entsprechen.

Der Erhalt von Badumen, Strduchern und Pflanzbestanden in den nicht unmittelbar vom Baugeschehen
in Anspruch genommenen Flachen ist zu gewahrleisten bzw. gemaf den gesetzlichen Vorschriften si-
cher zu stellen. Es dirfen nur ausgewiesene Flachen fur die Baustelleneinrichtung genutzt werden.

Zum Schutz des Grundwassers sind etwaige Ol- oder Treibstofflager nach den giiltigen Vorschriften
herzurichten und der értlichen Aufsichtsbehérde anzuzeigen und von ihr genehmigen zu lassen. Die
Betankung von Baumaschinen und deren Wartung hat so zu erfolgen, dass Grundwasserverunreini-
gungen zuverlassig zu vermeiden sind. Ein Auslaufen von wasserschadlichen Flissigkeiten (auch in
geringen Mengen) ist dem Auftraggeber bzw. der ortlichen Bauleitung unverziiglich zu melden.

Weitere Auflagen siehe Kapitel 5 "Zusatzliche technische Vertragsbedingungen nach BNB".
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4.1 Alilgemeine Anforderungen

4.1.1 Allgemeine Angaben zur Ausschreibung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind folgende Leistungen:

- Ausgleichsschuttungen

- Trittschallddmmung (MW)

- Estrich auf Dammschicht

- Heizestrich auf Dammschicht

- schwindarmer (Heiz-)Estrich

- Verbundestrich

- Sauberlaufzonen inkl. wasserfester Beschichtung

- mineralische Beschichtung einschlief3lich Versiegelung

fiir das Bauvorhaben Neubau der Martin-Niemoller-Gesamtschule, Bielefeld.

Die Ausschreibung beschrankt sich auf das Flurgrundsttick:
- Bauwerk Nord.

Die nachfolgenden Leistungspositionen enthalten alle Arbeiten, die zur abnahmefahigen Erstellung von
Bauleistungen erforderlich sind.

Samtliche MalRe und Angaben in den Planen und im Leistungsverzeichnis sind vor Herstellung, Liefe-
rung und Einbau an Ort und Stelle zu Gberprifen.

Die Angebotspreise enthalten samtliche Kosten fir Lieferung frei Baustelle und Einbau sowie die Ne-
benkosten. Dies beinhaltet den Transport auf der Baustelle bis zur Verwendungsstelle, das Auspacken
samtlicher angelieferter Teile/Materialien, die Abfuhr samtlicher Verpackungsmaterialien sowie die be-
triebsfertige Montage durch geschultes Fachpersonal inkl. Ubernahme der betriebsbedingten Neben-
kosten (Fahrt- und Wegezeiten, Fahrgelder, Auslésungen, Ubernachtungen sowie Transport und Vor-
halten von Werkzeugen und Messgeraten).

Die angebotenen Preise sind als Festpreis fiir die vollendete Lieferung und Montage bis zur Abnahme
zu kalkulieren.

Die Abnahme der Leistung findet férmlich, auf schriftlichen Antrag des AN, statt. Voraussetzung
fur den Antrag ist die Zusammenstellung aller erforderlichen Dokumente durch den AN, die Ab-
nahme der Leistungen durch eine zugelassene Uberwachungsstelle sowie die vollstandige Be-

seitigung der durch den AN zu vertretenden zertifizierungsrelevanten Mangel.

4.1.2 Abstimmung mit Anderen am Bau Beteiligten

Die Arbeiten des AN Estrich werden sich zeitlich mit den Arbeiten anderer AN (AN Innenputz, AN Ma-

ler, AN Fliesen, AN Trockenbau, AN TGA-Gewerke u.a.) Gberschneiden.
Parallel zu den Arbeiten des AN werden Medienanschliisse und haustechnische Installationsarbeiten

durch andere Unternehmer ausgefihrt.

Die Arbeiten des AN sind unter Berlicksichtigung der parallel auf der Baustelle tatigen Unterneh-
mer auszufuihren. Es sind Abstimmungen mit den parallel auf der Baustelle tatigen Unterneh-
mern erforderlich. Der AN hat seine Arbeiten mit den anderen auf der Baustelle tatigen Unter-
nehmen zu koordinieren. Der AN ist verpflichtet, seine Arbeiten so auszufiihren, dass ein geord-
neter und reibungsloser Bauablauf im Zusammenwirken mit den anderen Unternehmern sicher
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gestellt ist.

4.1.3 Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften

Der AN hat dafir Sorge zu tragen, dass die bei den auszufiihrenden MaRnahmen AN anzuwendenden
Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften eingehalten werden.

Das Personal des AN hat beim Betreten der Baustelle und wahrend der Arbeiten standig die er-
forderliche, personliche Schutzausriistung wie Helm oder Sicherheitsschuhe usw. zu tragen. Zu-
widerhandlungen werden mit Baustellenverbot geahndet. Das Rauchen ist auf der gesamten
Baustelle untersagt. Aufwendungen fiir ArbeitsschutzmafRnahmen sind in die Einheitspreise ein-
zukalkulieren.

4.2 Technische Anforderungen

4.2.1 Normen und Richtlinien

Es gelten alle fir die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Leistungen zutreffenden Normen und Vor-
schriften.

Es gilt die VOB/C in der zum Zeitpunkt der Ausfiihrung aktuell gliltigen Fassung als Ganzes mit allen
darin erwahnten oder gleichwertigen Technischen Spezifikationen und - soweit zutreffend - auch die
nachfolgend aufgefiihrten oder gleichwertigen Normen und alle einschlagigen Richtlinien nach dem
neuesten Stand der Technik sowie alle, im Einzelnen hier nicht aufgefihrten "Anerkannten Regeln der
Technik", welche fir die Erbringung der Leistung maRgeblich werden kénnen. Die vorliegende Auflis-
tung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und Aktualitat bezlglich evtl. vollstandiger oder teilwei-
ser Ablésung durch Nachfolgenormen.

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausfihrung grundsatzlich
aus:

- DIN (ATV
- DIN (ATV
- DIN (ATV
- DIN (ATV

18353 Estricharbeiten

18533 Abdichtungsarbeiten

18331 Betonarbeiten

18363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen

~— = — ~—

Als weiteren Normen, Regeln, Merkblatter usw. sind insbesondere zu beachten:

- DIN 18299 (ATV) Allg. Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

- Berufsgenossenschaftliche Regeln fur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG-Regeln)
- Merkblatter des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften

Samtliche in diesen "Zusatzlichen Angaben flr dieses Leistungsverzeichnis”, in Ausfihrungsbe-
schreibungen, Leistungspositionen u.dgl. aufgeflihrten Normen, Regeln, Merkblatter usw. sind
immer in ihrer neuesten Fassung zu verwenden.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, Europaische technische Zulassungen, gemein-

same technische Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch

ohne den ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifika-
tionen in Bezug genommen.

4.2.2 Technische und konstruktive Angaben
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Die technischen Angaben dieser Ausschreibung stellen qualitative Mindestanforderungen dar. Die
Leistungsbeschreibung und die beigeflgten Plananlagen erldutern das geforderte Konstruktionsprinzip.
Die technischen Anforderungen der Leistungsbeschreibung und die dargestellte formale Gestaltung
sind verbindlich.

Die konstruktive (Detail-) Ausfiihrung ist dem Bieter zur Anwendung eigener Erfahrungen und der be-

triebseigenen Verfahrensweise unter Berlicksichtigung der oben genannten Anforderungen freigestellt.
Eine Qualitdtsminderung gegenuber der ausgeschriebenen Leistung ist nicht zulassig.

4.3 Ausfiihrung

Detaillierte Angaben und leistungsspezifische Ausflihrungshinweise sind den jeweiligen Ausfiihrungs-
beschreibungen, zu enthehmen.

4.3.1 Konstruktionsédnderungen

Sollte der AN in Abstimmung mit dem AG vorgegebene Konstruktionen andern, tragt er die Kosten fiir
behérdliche Genehmigungen und Abnahmen, die Anderung der Priifstatik und sonstige Gebiihren
selbst. Samtliche vereinbarten Termine bleiben hiervon unberihrt und sind einzuhalten. Der AN ist voll-
umfanglich fir die Planung von eigenen Anderungen zustandig.

Bei Abweichungen von der vorgelegten Planung (wie z.B. Anderung Material bzw. Baustoffe, System-
anderungen, also Anderung der statischen Grundlagen und/oder Forderungen etc.) muss der AN deut-
lich auf diese hinweisen, sodass eine Zustimmung durch den AG erfolgen kann.

Grundsatzlich gilt fir alle Materialien und Bauteile, dass vor Bestellung der einzubauenden Materialien
dem AG unaufgefordert die entsprechenden Technischen Merkblatter und Prifzeugnisse vorzulegen
sind.

4.3.2 Aufmal}, MaRRe und Bautoleranzen

MafRangaben im Leistungsverzeichnis und in den beigefliigten Planen verstehen sich als Rohbau-, Ras-
termale usw. und gelten als "ca.-Mal3e".

Bautoleranzen sind zu bertcksichtigen. Alle Maf3e sind o6rtlich zu Gberprifen.

Auslotung und Abschnirung des Gebaudes, das Anbringen von Messfixpunkten, das Anlegen von
Hilfs- und Konstruktionsachsen und Fluchten fiir das Aufmal} und die Montage sind Leistungen des
AN. Unstimmigkeiten, die der AN beim Aufmal} oder bei der Montage feststellt, hat er der Bauuberwa-
chung unverziglich mitzuteilen.

Alle Verbindungen, Verankerungsteile und Anschlisse zum Baukorper sind so auszubilden,

dass sie Rohbautoleranzen gemaf DIN ausgleichen kénnen, ohne dass die gestalterischen,
statischen und bauphysikalischen Anforderungen an die Konstruktionsteile beeintrachtigt wer-

den.

4.3.3 Geruste / Hebewerkzeuge

Fassadengeruste fiir die AuRenfassaden werden bauseits als Stahlrohrrahmen / Kupplungsgeriist ge-
man DIN 4420:

- Lastklasse 3-4 (2-3 kN/m2)
- Breitenklasse SW06-09

vom AN Gertst gestellt und kdnnen vom AN mitbenutzt werden. Dies ist preismindernd in der
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Kalkulation zu bericksichtigen. Die Gerustflachen stehen auch weiteren parallel auf der Baustel-
le arbeitenden AN zur Verfigung (AN Fassade, AN Fassade BFT, AN Dachabdichtung u.a.).

Der AN ist verpflichtet, unmittelbar nach Auftragserteilung, spatestens aber rechtzeitig vor Ge-
rustaufbau, seine gewerkespezifischen Anforderungen an die Geriiste mitzuteilen.

Die Benutzung Gbernommener, fremder Geruste geschieht im Auftragsfall auf eigene Verant-
wortung und Gefahr. Fir etwa auftretende Schaden Ubernimmt der AG in keinem Fall die Haf-
tung.

Bauaufziige:

Neben den v.g. Gerlsten stehen dem AN bauseits Bauaufziige (Baufeld Nord 3.St.) zur Mitbe-
nutzung zu Verfiigung. Dies ist preismindernd in der Kalkulation zu beriicksichtigen. Die Bauauf-
zuge stehen auch weiteren parallel auf der Baustelle arbeitenden Gewerken zur Verfugung, Ka-
pazitaten und Nutzung der Bauaufziige ist mit diesen abzustimmen.

Die Benutzung Gbernommener, fremder Bauaufziige geschieht im Auftragsfall auf eigene Ver-
antwortung und Gefahr. Fur etwa auftretende Schaden tbernimmt der AG in keinem Fall die
Haftung.

4.3.4 Schlitz- und Stemmarbeiten

Schlitz- und Stemmarbeiten sind zu vermeiden. Sind diese jedoch unumganglich, dirfen sie nur nach
Abstimmung mit der Objektiiberwachung und dem Tragwerksplaner nach erfolgter Freigabe ausge-
fuhrt werden. Bei Nichtbeachtung gehen die Kosten der erforderlichen Nacharbeiten zu Lasten des AN.

4.3.5 MaRgenauigkeiten

Fir die MalRgenauigkeiten der Ausflhrung sind die DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau -, erganzt
durch die DIN EN 13670 mit DIN 1045-3 in der jeweils neuesten gliltigen Fassung mafigebend, wobei
die festgelegten maximal zulassigen Malftoleranzen nicht Gberschritten werden diirfen.

Werden zugelassene Toleranzmalfie vom AN bei der Ausfiihrung seiner Leistungen berschritten, sind
die notwendigen Nacharbeiten vom AN unverzuglich und ohne Kosten fur den Auftraggeber zu veran-
lassen und samtliche Kosten fir Mehraufwendungen der Folgegewerke (sofern vorhanden) bzw. die
Herstellung eines mangelfreien Werkes durch den AN zu tragen. Kosten fir die erneute Kontrollver-
messung nach Ausflihrung der Nacharbeiten gehen zu Lasten des AN.

Dem AG bleibt es vorbehalten, den Rickbau und die Herstellung der entsprechenden Bauteile unter
Einhaltung der zuldssigen Abmalfie und Toleranzen zu verlangen. Samtliche daraus entstehenden
Mehrkosten und Zeitverzogerungen gehen zu Lasten des AN.

4.3.6 Qualitatssicherung

a) An die Qualitat der Ausfihrung der Estricharbeiten werden im Bereich der hochwertigen minerali-
schen Beschichtungen hohe Anforderungen gestellt. Im Rahmen der Technischen Bearbeitung hat der
AN fir seine Leistungen spezifische Planungs- und Dokumentationsvorgaben zu erfiillen. Diese Leis-

tung ist in die Einheitspreise einzurechnen, sofern sie nicht gesondert vergitet wird.

b) Samtliche Festlegungen hinsichtlich der Bauausfiihrung sind im Zuge der Arbeitsvorbereitung des
AN vom AN zu beschreiben und mit dem Vertreter des AG und dem Fachplaner TGA des AG abzu-
stimmen.

c¢) Eignungs- und Gutenachweise
Prifzeugnisse, Herstellerdatenblatter und Zulassungen, fiir die vom AN zum Einbau oder zeitweisen
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Uberlassung vorgesehenen Stoffe und Bauteile sind zum Nachweis ihrer Eignung und Glite dem AG
vom AN rechtzeitig, mindestens jedoch 14 Kalendertage vor Ausfihrungsbeginn, in Ubersichtlicher,
prufbarer 1-fach in Datenform (PDF-Format) zu Gbergeben.

4.3.7 Fertigungsunterlagen / Werkstatt- und Montageplanung

entfallt

4.3.8 Abstimmung mit Anderen

Der AN hat sich mit anderen am Bau Beteiligten, vor allem dem AN Heizung, aber auch dem AN
Gertst, AN Maler, AN Innenputz und AN Elektro etc. abzustimmen.

4.4 Abrechnungen

Rechnungen sind an:

Stadt Bielefeld
ISB-Immobilienservicebetrieb
August-Bebel-Stralle 92
33602 Bielefeld

zu adressieren und Uber den Projektraum an die Fachbauleitung sowie Projektsteuerung sowie parallel
an die Rechnungsadresse:

rechnungen.isb@bielefeld.de

digital zu Ubermitteln.

Die entsprechenden Kontaktdaten des Fachplaner bzw. drtlichen Bauiberwachung werden nach der
Zuschlagserteilung bekannt gegeben.

Das Eingangsdatum bei der Fachbauleitung und der Rechnungsadresse:

rechnungen.isb@bielefeld.de

zahlt als Frist fir die Zahlfrist gemaf VOB. Rechnungen kdnnen nur bearbeitet werden, wenn die voll-
standige 1SB-Auftragsnummer aufgefihrt ist.

Alle fur die Abrechnung notwendigen Unterlagen (Lieferscheine, Aufmafiblatter, Stundenlohnzettel, Ta-
gesberichte, Entsorgungsnachweise) sind VOB-gemal in priffahiger Form mit einzureichen. Fir die
A-Konto-Zahlungen bzw. Schlussrechnung muss ein gemeinsam vom AN und der Baulberwachung
durchgefiihrtes Aufmal erstellt werden. In Abstimmung mit der Bauliberwachung kann evtl. auch auf
der Grundlage der Ausflihrungsplane abgerechnet werden.

Die Rechnungen mussen sich exakt auf die im LV genannten Positionen und Ordnungszahlen bezie-
hen und kumuliert aufgestellt sein. Den Schlussrechnungen sind unaufgefordert die Materialnachweise
in Form von objektbezogenen Lieferscheinen beizufligen.

Fir die brandschutzrelevanten Bauteile hat der AN Priifzeugnisse, Prifblcher der eingebauten Mate-
rialien und Fachunternehmerbescheinigungen einzureichen. Der Einbau ist mit der Bautiberwachung
und dem Brandschutzsachverstandigen im Vorfeld abzustimmen.

Eventuell sind Zwischenabnahmen erforderlich. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass nur
dieses Leistungsverzeichnis mit Preisen zur Bewertung zuriickzugeben ist. Anderungen und nicht vor
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gesehene Eintragungen im Leistungsverzeichnis haben keine Giiltigkeit und fihren zum Ausschluss.
Eigene Lieferbedingungen des AN, die dem Leistungsverzeichnis widersprechen, werden nicht aner-
kannt.

Die Abrechnung bei Pauschalpositionen (bspw. BE) erfolgt wie nachstehend be-
schrieben:

- Auszahlung von 30% nach Einrichten der Baustelle

- Auszahlung von 60% Uber die Vorhaltezeit monatlich verteilt

- Auszahlung von 10% nach Rdumen der Baustelle

4.5 Anlagenverzeichnis
siehe gesonderte Plananlagen bzw. Plananlagenlisten:

FP Architektur:
MNGES Planliste VE 5.1b Estricharbeiten, Stand 07.04.2026,

FP TGA:
MNGES-20260219-NBN-FTA-A-GR-00-HZG-Ubersichtsplan-5-A
MNGES-20260219-NBN-FTA-A-GR-01-HZG-Ubersichtsplan-5-A
MNGES-20260219-NBN-FTA-A-GR-02-HZG-Ubersichtsplan-5-A
MNGES-20260219-NBN-FTA-A-GR-03-HZG-PT1-5-A
MNGES-20260219-NBN-FTA-A-GR-04-HZG-PT1-5-A

FP Logistik:
MNGES-20240717-NBA-BSL-A-LP-XX-BEF-Logistikphasenplane-5-LV, Stand 17.07.2024,

MNGES-20240802-NBA-BSL-X-XX-XX-XXX-Baulogistikhandbuch-2-LV, Stand 02.08.2024,

a) Die Plananlagen und Gutachten sind Bestandteil des Angebotes.
b) Samtliche Plananlagen sind fiir die Angebotsbearbeitung zu verwenden und nicht fir die Aus-
fuhrung freigegeben.

4.6 Allgemeine technische Hinweise zu diesem Leistungsverzeichnis

4.6.1 Hinweise zum Bauablauf

Folgender Grobablauf zur Herstellung der MaBnahme Estricharbeiten ist bis zur Abnahme der Leistun-
gen bzw. Ubergabe an das Nachfolgegewerk vorgesehen:

1.) Baustelleneinrichtung (Nivellement etc.)
2.) VorabmaBnahmen Estrich inkl. Aufbau in Technikbereichen im EG & Musterflache TRH
3.) HauptmafRnahme (oben nach unten)
- Einbringen Ausgleichsschittung
- Verlegen Trittschallddmmung/PE-Folie
- Einbringen Estrich nach FBH Verlegung
4.) mineralische Beschichtung
5.) Sauberlaufzonen
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Der vorbeschriebene Arbeitsablauf ist im Zuge der technischen Bearbeitung des AN in Zusammenar-
beit mit dem AG weiter zu differenzieren/modifizieren.

Folgender terminlicher Grobablauf ist vorgesehen und einzukalkulieren:

Vom AN zu beachten und in die Kapazitatsplanung einzukalkulieren sind folgende gem. vorlaufi-
gem Bauablaufplan zu berlcksichtigende (Zwischen-)Termine und avisierte Meilensteine:

- AN Estricharbeiten Nord: avisiert KW 46/2026 - KW 05/2028

- EG Estrich Technikrdume & Muster vorab: KW 46/26 - KW 01/27
- Estricharbeiten HauptmaRnahme (alle Geschosse/Bauteile): KW 02/27 - KW 02/28
- Beschichtung und Sauberlaufzonen: KW 01/28 - KW 05/28

4.6.2 Emissionsschutzmalnahmen

Die Baustelle muss so eingerichtet und betrieben werden, dass

- Gerausche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

- Vorkehrungen getroffen werden, die die Ausbreitung unvermeidbarer Gerausche von der Baustelle
auf ein Mindestmal} einschranken.

- Auf Container u. dgl. durfen keine akustischen Kommunikationsanlagen angebaut werden, z.B. Tele-
fonglocken.

- Es durfen nur Baugerate/-maschinen mit erhéhtem Schallschutz eingesetzt werden. Die zum Einsatz
gelangenden Maschinen missen mit dem Gutesiegel "Umweltschutzengel" gekennzeichnet sein.

- Das Laufenlassen von Motoren im Stillstand ist untersagt.

- Das Ladegut auf den LKW ist vor dem Verlassen des Baufelds ausreichend zu nassen. Die Ladefla-
chen der LKW mussen vor dem Verlassen des Baufelds mit Planen abgedeckt werden.

- Olbehalter miissen mit Auffangwannen versehen sein.

Die Kosten fiir entsprechende Schutzmafinahmen und Auflagen sind bei der Kalkulation der EP zu be-
ricksichtigen. Das nachtragliche geltend machen von zusatzlichen Kosten wird nicht anerkannt.

4.6.3 Qualitatssicherung / Betriebsanweisung

Die Bauuberwachung des AGs hat auf der Baustelle das Recht, den AN anzuweisen und die Unterbre-
chung der Arbeiten zu verlangen, wenn nach Auffassung der Bautiberwachung ein Ausfiihrungsman-
gel vorliegt oder zu befiirchten ist - oder der AN die Leistungen nicht in Ubereinstimmung mit der Aus-
fuhrungsplanung erbringt.

Die alleinige Verantwortung des ANs fiir die vertragsgemalfe Erflllung seiner Leistung wird durch die
Mitwirkung des AGs bzw. seiner Bauliberwachung nicht berthrt.

4.6.4 Schlussbemerkung

Alle Leistungen aus dem Titel "4.6 Allgemeinen Technischen Hinweise" sind mit den EP der Positionen
abgegolten und werden nicht gesondert vergutet. Sie gelten fir alle Titel dieses Leistungsverzeichnis-
ses.

Zusétzliche (Technische) Hinweise fiir die einzelnen Gewerke sind der besseren Ubersicht wegen dem jeweili-
gen Titel als Ausfiihrungsbeschreibung vorangestellt.
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5 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN NACH BNB
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Fir o.g. Gebaude wird eine BNB-Zertifizierung im Silberstandard angestrebt. Dies bedingt hohe 6kolo-
gische Anforderungen an die verwendeten Materialien sowie an den Bauprozess.

Bei der Auswahl der Materialien wurde im Planungsprozess insbesondere auch auf Dauerhaftigkeit
und Reinigungsfreundlichkeit wert gelegt. Baubiologische Anforderungen werden im Folgenden detail-
liert aufgefuhrt.

Schadstoffarme Bauprodukte

Zur Sicherstellung von hohen Qualitadten im Innenraum sind ein maximaler VOC-Gehalt der Raumluft
von 300 yg/m3 und ein maximaler Formaldehydgehalt von 30 ug/m3 in allen standigen Arbeitsraumen
einzuhalten. Bei allen im Innenraum eingesetzten Produkten ist auf geringst moégliche VOC- und
Formaldehydemissionen zu achten. Die ordnungsgemafle Umsetzung wird durch eine abschlieRende
Raumluftmessung tberpruft.

Es gelten die in Anlage 01 ,Materialanforderungen" aufgefihrten Anforderungen. Diese gelten fur alle
Positionen des Leistungsverzeichnisses. Fir alle dabei aufgefiihrten Normen, Beziige, Prifsiegel etc.
wird auch ein rechtsgultiger Nachweis der Gleichwertigkeit in Bezug auf den betrachteten Stoff aner-
kannt.

Holz, Holzprodukte und Holzwerkstoffe

Alle verbauten Holzer, Holzprodukte und Holzwerkstoffe missen zu mindestens 80% aus nachhaltiger
Forstwirtschaft stammen. Der Nachweis erfolgt durch Vorlage eines FSC- oder PEFC-CoC-Handels-
zertifikates (Chain of Custody). Aus den Lieferscheinen muss eindeutig die FSC- bzw. PEFC-Zertifizie-
rung der betreffenden Positionen hervorgehen, zzgl. der Angabe des Prozentsatzes der Zertifizierung.
Der Registrierungscode des Lieferanten-Zertifikats muss ebenfalls enthalten sein. Holzart und Herkunft
des Holzes sind auszuweisen.

Alle verbauten Hoélzer, Holzprodukte und Holzwerkstoffe tropischer, subtropischer und borealer Her-
kunft missen zu 100 % aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Der Nachweis erfolgt dabei durch
Vorlage eines FSC-Handelszertifikates (Chain of Custody). Aus den Lieferscheinen muss eindeutig die
FSC -Zertifizierung der betreffenden Positionen hervorgehen, zzgl. der Angabe des Prozentsatzes der
Zertifizierung. Der Registrierungscode des Lieferanten-Zertifikats muss ebenfalls enthalten sein.
Holzart und Herkunft des Holzes sind auszuweisen.

Grundsatzlich sind mitteleuropadische Holzer mit kurzen Transportwegen vorzuziehen.

A - PRODUKTDEKLARATIONSPFLICHT

Der Auftragnehmer hat kurzfristig nach Auftragsvergabe alle zur Verwendung vorgesehenen Materiali-
en, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte sowie Bauelemente hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe bzw. Eigen-
schaften zu deklarieren.

Hierzu ist die Anlage 02 ,Deklarationstabellen® in digitaler Form (Excel-Dateiformat) auszufiillen und
die zugehdrigen technischen Datenblatter und Sicherheitsdatenblatter gemaf 1907/2006/EG (ebenfalls
in digitaler Form) zuzuordnen und beizulegen.

Dabei sind folgende Angaben zum Produkt zu machen:

- Leistungsbereich / LV-Pos.-Nr.
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- Bauteilname / Einbauort

- Menge / Flachenangabe

- Produktname / Herstellerangabe
- Produktfunktion / Anwendungsfall

Dabei gilt zuséatzlich Folgendes zu beachten:

- Es sind alle Produkte zu deklarieren, die in Anlage 01 ,Ubersicht aller Qualitatsanforderungen® aufge-
fuhrt sind.

- Bauprodukte der TGA wie z. B. Leuchten, Schaltzentralen, Ventilatoren etc. sind nur als gesamtes
Produkt und nicht hinsichtlich Ihrer Einzelmaterialien (Kunststoffe, Metalle, Leuchtmittel etc.) zu dekla-
rieren

- Nicht erforderlich ist die Deklaration von Befestigungsmitteln wie z. B. Dibeln, Schrauben, Nageln
etc.

- Unkonfektionierte Rohmaterialien wie Sand, Kies, Stahl usw. mussen nicht deklariert werden.

- Bei der Verwendung vorgefertigter Bauelemente (z.B. Sanitérstandersysteme, Fenster und Turen
usw.) sind diese durch Angaben und Technische Merkblatter des Herstellers zu deklarieren.

Die Deklaration ist dem Auftraggeber oder dem von ihm benannten Baustoffberater in digitaler Form
zur Prifung einzureichen. Der Einbau aller relevanten Materialien darf erst erfolgen, wenn die Freigabe
durch den Baustoffberater erteilt wurde (Freigabetabelle nach Produktpriifung).

Dariiber hinaus sind alle verbauten Holzer, Holzprodukte und Holzwerkstoffe hinsichtlich ihrer Zertifizie-
rung (FSC / PEFC) mit exakter Produktbezeichnung, Herstellerangabe, Produktfunktion, Holzart, Her-
kunft und Angabe des zugehdrigen Zertifikates zu deklarieren.

Hierzu ist in der Anlage 01 ,Deklarationstabellen“ der Excel-Datei unter dem Reiter ,Holzdeklaration®
alle Holzer, Holzprodukte und Holzwerkstoffe vollstandig auszufiillen und die entsprechenden Zertifika-
te beizulegen.

Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, bei der Produktwahl alle in der Ausschreibung geforderten Ei-
genschaften zu bertcksichtigen. Weicht ein Produkt von den Vorgaben der Ausschreibung ab, so ist
dies kostenneutral zu ersetzen.

Anlagen:

Anlage 01 Materialanforderungen

Anlage 02 Allgemeine Produktdeklaration:
- Tabellenblatt ,,Produktdeklaration

- Tabellenblatt ,,Holzdeklaration

Hinweis: Die Anlagen werden als zu beriicksichtigende Kalkulationsgrundlage (Materialanforderungen)
dem Angebot beigefligt und sind nach Auftragserteilung vorzulegen (Produktdeklaration).

Ausnahmen

Ist aus technischen und funktionalen Griinden in Ermangelung eines funktional gleichwertigen Produk-
tes, das die Anforderungen erflllt, eine der genannten Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden
Ausnahmen von den Anforderungen zugelassen.

Die abweichende Produktverwendung muss vorab gegenliber dem Auftraggeber schriftlich begriindet
und unter Angabe des Produktes, der technischen Verwendung und der eingesetzten Menge doku-
mentiert werden. Produktausnahmen aus rein asthetischen oder rein auf die Baugeschwindigkeit bezo
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genen Griinden fallen nicht unter die Ausnahmeregelung.
Verbindlichkeit

Die genannten Produkte sind verbindlich. Anderungen auch bei Nebenprodukten wahrend der Ausfiih-
rung sind rechtzeitig anzukiindigen und bedurfen der Zustimmung des Auftraggebers. Bei Abweichun-
gen gilt die VOB/B §4 Pkt.6.

Weichen wahrend der Ausfiihrung vorgefundene Materialien oder Produkte erkennbar von der Pro-
duktdeklaration oder von den geforderten Produkteigenschaften oder Zertifizierungen in der zugrunde-
liegenden Ausschreibung ab, ist der Auftragnehmer zu einem sofortigen, fir den Bauherren kostenneu-
tralen Austausch verpflichtet. Dies gilt auch dann, wenn die abweichenden Produkte aus allein techni-
scher Sicht geeignet sind.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die vertragsgemalie Umsetzung der Anforderungen, z.B. durch Bau-
produkt- und Raumluftproben, stichprobenartig wahrend der Bauausfihrung zu tberprifen.

Pflicht zur Weitergabe

Vom AN beauftragte Nachunternehmen sind ebenso zur Einhaltung der vorgenannten Produktanforde-
rungen verpflichtet, der AN ist hierfur gegenuber dem AG verantwortlich.

B - ANFORDERUNGEN AN DIE BAUSTELLE

Abfalltrennung

- Erflllung der gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

- Trennung der Abfélle in mineralische Abfalle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfalle, Problemabfalle
und asbesthaltige Abfalle

- Schulung der am Bauprozess Beteiligten bezliglich der Abfallvermeidung und -trennung durch die
ausfuhrenden Firmen

Larmschutz

- Einhaltung der Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze inkl. der zugehorigen Verordnungen
und Vorschriften zum Schutz gegen Bauldrm

- Einhaltung der Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze inkl. der zugehorigen Verordnungen
und Vorschriften zum Schutz gegen Baularm

- Einhaltung der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerduschimmissio-
nen - vom 19. August 1970, AVV Baularm.

- Immissionsrichtwerte nach AVV Baularm, Nr. 3.1.1, tagstber 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr 65 dB (A),
nachts 50 dB (A)

- Fir samtliche Arbeiten auf der Baustelle dirfen nur Baumaschinen eingesetzt werden, die den Larm-
schutzanforderungen des RAL-UZ 53 entsprechen.

- Abweichungen durch spezielle Sondermaschinen sind dem AG anzukiindigen und zu begriinden.

Staubschutz

- Erflllung der gesetzlichen Anforderungen

- moglichst vollstandige Erfassung und gefahrlose Entsorgung von Stauben an der Entstehungsstelle
- Verwendung von Maschinen und Geraten mit einer wirksamen Absaugung

- Anwendung von Feucht- und Nassverfahren oder saugenden Verfahren zur Beseitigung von Staub
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- Verwendung von Einrichtungen zum Abscheiden und Erfassen von Stauben, die dem Stand der
Technik entsprechen

- regelmaRige Wartung und Prifung der Einrichtungen

- Verhinderung der Ausbreitung des Staubes auf unbelastete Arbeitsbereiche soweit technisch mdglich
- Vermeidung von Ablagerungen

Bodenschutz

- Sicherstellung, dass der Boden nicht durch chemische Verunreinigungen kontaminiert wird und vor
schadlichen mechanischen Einflissen (z.B. unndtigen Verdichtungen oder eine Vermischung unter-
schiedlicher Bodenschichten) geschutzt wird.

- Sicherstellung, dass kein mit den H-Satzen H 400-420 gekennzeichneter Stoff in Kontakt mit der Um-
welt kommt

Datum: 08.04.2026 Druckseite: Seite 26 von 65



68 von 108

MNGES

Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Neubau der Martin-Niemoéller-Gesamtschule
Bauherr: ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord

6 ABKURZUNGEN IM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Im Leistungsverzeichnis werden folgende Abrechnungseinheiten ver-
wendet:

h = Stunde,

d = Tag,

Wo = Woche,

Mt = Monat,

cm = Zentimeter,

cm2 = Quadratzentimeter,

m = Meter,

mm = Millimeter,

m2 = Quadratmeter,

m3 = Kubikmeter,

| = Liter,

psch = pauschal,

St = Stiick,

kg = Kilogramm,

t=Tonne,

mWo = Meter x Woche,

mMt = Meter x Monat,

m2Wo = Quadratmeter x Woche,
m2Mt = Quadratmeter x Monat,
m3Wo = Kubikmeter x Woche,
m3Mt = Kubikmeter x Monat,
StWo = Stick x Woche,

StMt = Stiick x Monat.

Sonstige Abkirzungen (alphabetisch sortiert):

AB = Ausfuihrungsbeschreibung

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer

ArbstattV = Arbeitsstattenverordnung

B = Breite

BE = Baustelleneinrichtung

BGI = Berufsgenossenschaftliche Informationen und Grundsatze flr
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
BGR = Berufsgenossenschaftliche Regel
BGV = Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
d = Durchmesser

D = Dicke

DA = Dachaufsicht

DG = Dachgeschoss

DIN = Deutsches Institut fir Normung

EG = Erdgeschoss

EnEV = Energieeinsparverordnung

EN ISO = Europaische Norm Internationale Organisation fir Normung
EP = Einheitspreis

EP = Erganzender Ausflhrungsplan

EWC = European waste catalogue
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FS = Fassaden

GR = Grundriss

H = Hohe

K = Kelvin

KG = Kellergeschoss

KMB = Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung
kN = Kilonewton

kPa = Kilopascal

L = Lange

LA = Lageplan

LBO = Landesbauordnung

M. = Mal3stab

u = Mi (Micro)

N = Newton

NSHV = Niederspannungshauptversorgung
OG = Obergeschoss

OK = Oberkante

OKFF = Oberkante FertigfuRboden
OKRF = Oberkante RohfuRboden
UOKRF = Uber Oberkante RohfuRboden
01 = 1.0bergeschoss

PE = Polyethylen

PRF = Pfosten-Riegel-Fassade

SiGe = Sicherheit und Gesundheitsschutz
SiGeKo = Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
SN = Schnitt

Stb. = Stahlbeton

T = Tiefe

UK = Unterkante

U = Ubersicht

UNHN = Gber Normalhéhennull

VdS = Verband der Sachversicherer e.V.
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Ausfuhrungsbeschreibung 1
AB 1

Angaben zu Estricharbeiten (Ausfihrungsbeschreibung 1)
A1.1 Anforderungen an die Konstruktion

a) Grundlagen

Es sind in allen Geschossen Estricharbeiten auszufuhren.

Es wird sowohl ein schwimmender Estrich/Heizestrich auf Dammung, als auch
ein Verbundestrich mit unterschiedlichen Bodenaufbauten verbaut. Alle Oberfla-
chen sind fur die anschlieRenden Belagsarbeiten durch den AN abzureiben bzw.
maschinell zu glatten.

Ausnahme bilden hier die FB 6.2.1-6.2.5. Hier wird eine hochwertige minerali-
sche Beschichtung mit Versiegelung durch den AN Estrich aufgetragen.

Alle Estriche, die als Zementestrich geplant sind, sind als CT-35-F5 auszufih-
ren.

Eine Ubersicht Uber die Bodenaufbauten gibt die Liste Bodenaufbauten (L.01),
die diesem LV in der Anlage beigeflgt ist.

Diese zu verlegenden Estriche inkl. spaterem Bodenbelag sind in den Uber-
sichtsplanen UE 60.00 bis 60.07 dargestellt.

Wande und Vorsatzschalen in Leichtbauweise werden bauseits vor Beginn der
Estricharbeiten auf den Rohbetonboden gestellt bzw. abgestellt.

Die Innenputzarbeiten sollen zu Beginn der Estricharbeiten abgeschlossen sein.

In Teilbereichen im Erdgeschoss und in den Sauberlaufzonen im 1. Oberge-
schoss ist eine Bauwerksabdichtung auf die Boden- bzw. Deckenplatte aufzu-
bringen und umlaufend bis 10 mm tber OKFF (ca. 160mm ab OKRD) hochzu-
fuhren und anschlieffend abzuschneiden.

Das Anarbeiten an Auen- und Innenecken von Wanden und Stiitzen ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

1.2.Konstruktion

a) Heizestrich

In nahezu allen Flachen, bis auf vereinzelte WC- und Nebenflachen wird eine
Fuflbodenheizung verlegt.

Vor Ausflihrung der Estricharbeiten ist die vorgesehene Fugenlage durch die
Baulberwachung mit Hilfe der AN Estrich und AN Heizung abzustimmen und
die Schnittstellenkoordination zu besprechen.

Der AN Heizung erstellt nach Estrichverlegung gemag DIN EN 1264-4 die Pro-
tokolle "Funktionsheizen und Belegreifheizen".

Die Arbeiten werden nach Bauart A gemaf DIN 18560-2 ausgefihrt.

Um die Messstellenmarkierungen dirfen sich in einem Abstand von 100 mm
keine Heizungsrohre befinden. Pro Raum ist mindestens eine Messstelle vorzu-
sehen, ab 50 m2 dementsprechend mehr, bei 200 m2 mindestens 3 Messstel
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len.
b) Verbundestrich

Verbundestrich fir die Aufnahme von erhéhten Lasten (2,0-5,0t), als Sockel fiir
die Gerate der technischen Gebaudeausristung in Technikflachen als Vorab-
maflnahme.

Die Flachen sind vorab folgendermalfien aufzubereiten:

- kugelstrahlen

- mineralische Haftbriicke aufbringen.

1.3 Werkstoffe

a) Zementestrich

Es sind Zementestriche (CT-C35-F5) nach DIN 18560 mit dem Bindemittel Port-
landzement zu verwenden. Zemente ohne Angabe der Zementhauptbestandtei-
le oder ohne Konformitatsbescheinigung bzw. Ubereinstimmungszeichen sind
nicht zugelassen.

Alle Zusatzmittel zum erreichen der geforderten Estrichqualitat (z.B.: Schwind-
klasse, Betonfestigkeitsklasse und Belegreife) sind in die Einheitspreise mit ein-
zukalkulieren.

In Bereichen mit spaterer mineralischer Beschichtung (FB 6.2.1-6.2.5) kommt
ein Schnellzementestrich (SW1) mit ternaren Bindemitteln zur Anwendung.

Folgende Anforderungen gelten hierfur:

Biegezugfestigkeit (Giteprifung) nach 3 Tagen > 4 N/mm?
Biegezugfestigkeit (Glteprifung) nach 28 Tagen > 5 N/mm?
Druckfestigkeit nach 3 Tagen > 30 N/mm?
Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 35 N/mm?
Oberflachenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,2 N/mm?
- Schwindklasse (DIN 18560-1): SW1 (schwindarm)

- Schwindmald (DIN EN 13892-9) nach 120 Tagen < 0,2 mm/m

- begehbar nach 24 Stunden

- Belegreife <2 CM-% nach 3 Tagen

- Wasser-/Bindemittelwert max. 0,45

unabhanigig von der Schichtdicke, auch bei ungiinstigem Bauklima
(> 10°C / < 80% rel. Luftfeuchtigkeit)

- nicht rickfeuchtend

- wasserfest

b) mineralische Beschichtung (hochwertig)
Auf schwindarmen Estrichen und Heizestrichen in Fluren und Treppenhausern
wird eine hochwertige mineralische Beschichtung aufgebracht.

Folgende Anforderungen gelten hierfir:
Gute: CT-C40-F8-A6

Druckfestigkeit: > 40 N/mm2
Biegezugfestigkeit: > 8 N/mm?
Belastbarkeit: nach 3 Tagen voll belastbar

Datum: 08.04.2026
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Schleifverschleil: < 6 cm3 / 50cm2
Farbton: dunkelgrau (anthrazit) nach Bemusterung

Etwaige Vor- und Nacharbeiten (Untergrundvorbereitung, Grundierung, Versie-
gelung etc.), sind im Leistungsverzeichnis aufgelistet und werden gesondert ver-
gutet.

c) Estrich-Randdammstreifen
An allen Wanden und anderen aufgehenden Bauteilen sind Estrich-Randdamm-
streifen aus Steinwolle zu verlegen.

Grundsatzlich gilt:

An allen aufgehenden Bauteilen, durchdringenden Medienleitungen, Befestigun-
gen usw. sind Randdammestreifen anzubringen, die mindestens bis 2 cm Uber
Oberkante des fertigen Belages filhren. Ubersténde werden, sofern nicht anders
beschrieben, durch nachfolgende Gewerke abgeschnitten.

Der Randdammstreifen ist sorgfaltig in den Ecken auszulegen bzw. zu stof3en,
so dass eine mdglichst scharfkantige Ecke entsteht. Die Ausrundung von Ecken
ist unzulassig. Durch die mechanische Befestigung darf die Funktion des Rand-
dammestreifens nicht beeintrachtigt werden.

d) Dammschichten

Als Warme- und Trittschalldd@mmung sind Mineralwolle-Platten vorgesehen.

Die Leistung muss vor Einbau des Estrichs durch die 6rtliche Bauuberwachung
abgenommen werden.

Einbauteile wie Ablaufe, Rohre, u. dgl. durfen grundsatzlich keine starre Verbin-
dung mit dem Estrich haben und sind mit Dammstreifen zu ummanteln und ggf.
gegen chemische Einflisse aus dem Betonboden zu schiitzen.

e) Abdeckung und Trennlage

Die Trennlage fiir Estrich als Abdeckung auf der Dammschicht ist nach DIN
18560, Teil 2, mit einer Polyethylenfolie von mindestens 0,2 mm Dicke auszu-
fuhren.

Die Abdeckung (PE-Folie) auf der Trittschallddmmung ist trogartig bis OK
Dammestreifen hochzuziehen und gegen Lageveranderung beim Einbringen des
Estrichs zu sichern.

1.4 Ausfiihrung

a) Allgemeines

Die Einbringung des Estrichs erfolgt je Gebaudeteil in mehreren Abschnitten.
Die Festlegung der einzelnen Arbeitsabschnitte erfolgt mit der 6rtlichen Bau-
Uberwachung. Die einzelnen Arbeitsschritte - Verlegen der Dammung im Be-
reich der schwimmenden Estriche vorab, sowie Einbringen des Estrichs werden
zeitlich versetzt ausgefiihrt.

Im Bereich von Transportwegen wie Treppenhausern, Fluren, etc. ist die Dam-
mung erst kurz vor Einbau des Estrichs zu verlegen, um Schaden am Damm-
material durch Transportbewegungen etc. auszuschlieRen.

Der Einbau erfolgt von oben nach unten. Die hochwertige mineralische Be-
schichtung wird so spat wie moglich eingebaut.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen Einbauhéhen bezogen auf das
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gesamte Aufbausystem mit der Bautiberwachung abzustimmen.

Werden Mehrdicken gegenuber dem Leistungsverzeichnis erforderlich, sind die-
se vor Beginn der unmittelbar betroffenen Leistung zu vereinbaren.

Ergibt sich aus dem Meterriss, dass geplante Aufbaudicken nicht eingehalten
werden koénnen - das gilt ganz besonders fiir Mindestdicken -, so ist Gber die
Bauuberwachung eine Entscheidung zu fordern.

Wahrend der Bauzeit wird es vier Einbringdffnungen in der Fassade geben. Die-
se befinden sich an folgenden Stellen in der Fassade und kénnen zur Einflh-
rung in das Gebaude genutzt werden:

EG Achse A 4/5
1.0G Achse A 7/8
Achse A 1/2
2.0G Achse A 7/8
Achse A 1/2
3.0G Achse A 1/2

Die Forderschlduche innerhalb des Gebaudes sind so zu verlegen, dass andere
Gewerke dadurch nach Moglichkeit nicht behindert werden und vorhandene
Bauteile nicht beschadigt werden. Eine Verlegung der Schlauche durch bereits
montierte Fassaden- und Fensterelemente ist ausgeschlossen.

Die Lange der Forderschlauche ist so zu wahlen, dass mit ausreichend Druck
eingebracht werden kann. Die maximale Schlauchlange ab Einbring6ffnung im
Erdgeschoss betragt ca. 120 m. Die maximalen Schlauchlangen in den Oberge-
schossen betragen ab Einbring6ffnung ca. 110 m. Es sind zusatzlich maximal
10 (Schulgebaude) bzw. 17 (Bibliothek) Hohenmeter zu Giberwinden.

Um Verfarbungen an sichtbar bleibenden Bauteilen zu vermeiden sind weilte
Forderschlauche fiir das Einbringen des Estrichs zu wahlen.

b) Ebenheit

Fur diejenigen Estriche, die im Anschluss mit Bodenbeschichtungen, Parkett
und Linoleum versehen werden, gelten erhéhte Anforderungen an die Eben-
heitsabweichung nach DIN 18202. Wenn erforderlich ist dies in der Position im
Leistungsverzeichnis mit vorgesehen und in den EP einzukalkulieren.

c) Trocknungszeit
Die Estrichflachen sind gegen zu rasches und ungleichmafiges Austrocknen zu
schutzen (z.B. durch Abdecken mit Folie).

d) SchutzmaRnahmen

Alle oberflachenfertigen Teile und Flachen wie z.B. die Elementfassade, Tiren
und Zargen, Rohrleitungen, Installationskanale, Verglasungen etc. sind vor
Verschmutzungen und Beschadigungen aller Art sorgfaltig zu schitzen. Durch
Estrich gefahrdete Metallbauteile sind durch Ummantelungen etc. zu schitzen.

Bdden mit mineralischer Beschichtung und Versiegelung sind mit Tetrapak oder
glw. und darunter liegendem Malervlies besonders zu schitzen. Im Bereich von
Transportwegen sind nach Absprache mit der BL zusatzlich OSB-Platten auszu-
legen.
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e) Fugen

Erforderliche Fugen sind nach dem wie zuvor beschriebenen Fugenplan der Ar-
chitekten anzulegen. Auf eine sorgsame und exakte Ausfiihrung der Fugen ist
zu achten.

Hierbei wurden die Bewegungs-/Trennfugen des durch die FuBbodenheizung
vorgeschriebenen Rasters Ubernommen. Sollte es seitens des AN Heizung zu
Anderungen in der Ausfiihrung kommen, sind diese Anderung in die
Fugenplanung/Ausfiihrung des AN Estrich zu Gbernehmen.

Einzelne Felder sind ohne Arbeitsunterbrechung herzustellen.

Die Lage der Bewegungsfugen sowie die Anordnung der Heizkreise erfolgt nach
den Vorgaben des Fachplaners fiur Heizungstechnik. Der Auftragnehmer hat die
bauseitigen Heizfugenplane vor Ausfiihrung auf Ubereinstimmung mit den aner-
kannten Regeln der Technik zu prifen. Eine Haftung fiir die fachtechnische
Richtigkeit der Heizungsplanung durch den Ersteller dieser Ausschreibung ist
ausgeschlossen.

e1) Trennfugen sind zur Feldbegrenzung, zum Schutz gegen Schalllbertragung
sowie beim Wechsel verschiedener Aufbautypen, meist in den Turbereichen an-
zuordnen.

Sie sind geradlinig und rechtwinklig auszufiihren und gegen Héhenversatz zu
sichern.

Bewegungsfugen erhalten in der mineralischen Beschichtung zwei Winkel, fur
eine geradlinige Fuge.

e2) Randfugen sind an allen aufgehenden Bauteilen sorgfaltig auszubilden.
Die Randfugen mineralischen Beschichtung (FB 6.2.1-6.2.5) sind sorgfaltig mit
einer dauerelastischen Fugenmasse zu verschlie3en.

Umlaufende Abschlisse sind mit einem Winkelprofil an Bauwerksrandern aus-
zubilden, z.B. auf den Treppenpodesten im Fluchttreppenhaus.

e3) Scheinfugen sind als Kellenschnitt bis zur Halfte des Estrichs (bei Heizestri-
chen zu einem Drittel) auszufiihren. Die Fugen sind nicht mit der Flex aufzuwei-
ten, sondern sollen in regelmaRigen Abstanden angebohrt und abgesaugt wer-
den. Scheinfugen und Risse sind nach dem Ausharten des Estrichs kraftschlis-
sig zu schlielen.

Die Ausfiihrung der Fugen ist vor Einbringung des Zementestrichs mit der 6rtli-
chen Bauliberwachung abzustimmen.

f) Ubergabe

Samtliche Bdéden sind bis zur Belegreife deutlich sichtbar abzusperren, zu si-
chern und zur Abnahme besenrein zu Ubergeben. Die dazu bendtigten Materiali-
en sind in die Positionen einzurechnen.

dg) Dokumentation

Far die Erstellung der mineralischen Beschichtung ist ein Pflichtenheft anzule-
gen. Die erforderlichen Parameter sind vorab mit der Planung/Bauleitung festzu-
legen. Diese Dokumentation wird separat vergltet und ist vor Abnahme der
Leistungen an die Bauuberwachung digital zu Gbergeben.
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1.5 Aufheizen
Der AN hat den Estrich zum Beheizen nach seiner MalRgabe freizugeben. Er hat
dem AN Heizung die Aufheizzeiten und -temperaturen vorzugeben.
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1.1.10

1.1.20

1.1.30

Vorbereitende Arbeiten

Technische Bearbeitung

Nivellement

Nivellement, ebenflachiges und héhen- und fluchtgerechtes Einmes-
sen der RohbetonfuRbdden einschl. der Einbauten TGA, wie z.B. Elek-
trokabel, Kanale, Heizrohre, Sanitareinbauteile, etc. und verbindliches
Einmessen des Fugenrasters, per Laser, einschl. der Fixierung der
Einbausituation.

Es sind in Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung die Rohbetonde-
cken, ausgehend z.B. von den Austrittsstufen in den Treppenhdusern
sowie den dortigen bauseitigen Meterrissen durchzunivellieren und
raumweise zu erfassen. Die Messungen sind zu protokollieren und in
Grundrissplane einzutragen. Es sind Messpunktabstande von ca. 2,0
m einzukalkulieren. Die Ausfihrung der Arbeiten ist mit min. 6 Wo-
chen Vorlauf vor Ausfiihrungsbeginn abzuschlieRen.

Raum- bzw. Bereichsweise ist zu prifen, ob die geplanten Schichtstéar-
ken realisierbar sind, und wie der ggf. erforderliche Toleranzausgleich
realisiert werden kann. Die erforderlichen MaRnahmen sind mit der
oOrtlichen Bauleitung abzustimmen.

Die zu bearbeitende Gesamtflache betragt ca. 15.000 m2, verteilt auf
alle Geschosse im Gebaude.

Grundlage fir die Ausfiuhrung ist die vom AG Ubergebene Planung
des tatsachlich auszufiihrenden Bodenaufbaus.

Durch den AG ist in jedem Geschoss, an jedem Kern ein Meterriss an-
gelegt. Es ist eine Frist zur Vorlage des Nivellements durch den AN
anzugeben.

psch

Einmessen

Einmessen als besondere Leistung im Falle von Trennfugen unter Ti-
ren, die z.B. vor Einbau der Turen, jedoch exakt unter dem kunftigen
Tarblatt auszufihren sind oder von Feldfugen und sonstigen Abstel-
lungen und Abstellprofilen, die nach Bauachse einzumessen sind.
Abrechnung je m eingemessener Fuge.

1800 m

Bohrkernuntersuchung

Bohrkernuntersuchung durch Ziehen von Bohrkern, protokollieren der
Entnahmestellen auf Planen, prifen auf Druckfestigkeit, Biegezugfes-
tigkeit und Dicke des Estrichs im Labor, Ubergeben der Ergebnisse an
AG und schlie3en der Bohrstellen.

Ubertrag: .......cccocu....
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Ubertrag: .......ccccue...
Ausfuhrung nur auf Anweisung durch die Bauleitung.
30 St e
1.1.40 Dokumentation hochwertige mineralische Beschichtung gem. Pflichten-

heft
fur die Herstellung der hochwertigen mineralischen Beschichtung ist
ein Pflichtenheft zu fihren und die aufgelisteten Parameter zu erfullen.

psch

1.1 Technische Bearbeitung ___ ....................
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1.2
1.2.10

1.2.20

1.2.30

SchutzmaBnahmen

Schutzabdeckungen angrenzende Bauteile herstellen beseitigen Folie D
0,3mm

Schutzabdeckung, Foliendicke 0,3 mm, Stol3e umlaufend verkleben,
an Wanden, bodentiefen Fenstern, Zargen, Bekleidungen usw., her-
stellen, fur die Dauer der eigenen Arbeiten vorhalten.

AuBentiiren und Fenster sind bereits eingebaut.

Wandflachen und sonstige Einbauten sind vom Auftragnehmer vor
Beginn seiner Arbeiten gegen Beschadigungen, Verunreinigungen und
Durchfeuchtung zu schitzen. Die SchutzmaRnahmen sind so zu be-
festigen, dass diese rickstandslos entfernt werden kénnen.

Die SchutzmafRnahmen sind in Abstimmung mit der Bauleitung des
AG vom AN zu auszufiihren.

Ausfihrung als 1m hoher Streifen.

3000 m

Schutzabdeckung Malervlies Tetrapak

Schutzabdeckung herstellen, staubdicht, als Schutz der eigenen Arbeit
nach Fertigstellung, aus Tetrapak oder glw. und Malervlies, auf mine-
ralischer Beschichtung, an begrenzende Bauteile anarbeiten,
Entfernen/ Entsorgen zu einem spéteren Zeitpunkt durch den AN Bau-
reinigung,

Ausfuhrung nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bautiberwa-
chung, Ausflhrung in allen Geschossen.

2100 m2
OSB Platten in Verkehrswegen
OSB- Platten in Verkehrswegen verlegen, auf Tetrapak oder glw.,

Plattentyp OSB/1, Mindestdicke 10 mm,
nur nach Anweisung Bauleitung.

500 m2

1.2 SchutzmaRnahmen
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1.3 Untergrund vorbereiten
1.3.10 Untergrund biirsten absaugen Stahlbeton

Birsten und Absaugen des Untergrundes aus Stahlbeton, flr Estrich-
arbeiten, Untergrund waagerecht.

Ausfiihrung auf Anordnung der ortlichen Bauiiberwachung.

14600 m2 s

1.3.20 Untergrund reinigen festhaftenden Verunreinigungen Beton
Reinigen des Untergrundes aus Stahlbeton von grober Verschmut-
zung, festhaftend, Dicke bis 2 cm, Untergrund waagerecht,
anfallende Stoffe in vom AG bereitgestellte Container entsorgen, zu
bearbeiten sind bis 10 % der Gesamtflache, abgerechnet Gesamtfla-
che.

Ausfihrung auf Anordnung der 6rtlichen Bauuberwachung.

14600 m2 s

1.3.30 STLB-Bau 10/2020 025
Messstellenmarkierung
Messstellenmarkierung zur Ermittlung der Restfeuchte eines
Heizestrichs anlegen.

300 St s

1.3 Untergrund vorbereiten ____ ....................

1 Vorbereitende Arbeiten ....................

Datum: 08.04.2026 Druckseite: Seite 38 von 65
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2 VorabmaRnahmen TGA/Muster
21 VORAB Muster
HINWEIS
Im Rahmen der Bemusterung soll im Treppenhaus 3 eine Estrichflache ange-
legt werden inkl. anschlieRender mineralischer Beschichtung. Hierbei handelt es
sich um einen Heizestrich. Eine terminliche Absprache mit dem AN Heizung ist
hierfar dringend vorzunehmen!
21.10 Musterflache Estrich inkl. hochwertige mineralische Beschichtung und
Fuge
Musterflache gemaf LV Position 3.3.60 anlegen inklusive Erstellen ei-
ner Bewegungsfuge und Oberflachenbehandlung gemafn Position
2.7.40 hochwertige mineralische Beschichtung inkl. alle Vor- und
Nachbehandlungen.
Menge ca. 45 m2
Einbauort:
Treppenhaus 1, Erdgeschoss,
Raum 70EGO075,
Zeichnungs-Nr: FB 6.2.1, Liste Bodenaufbauten
45 M2 s e
2.1.20 Materialmuster Sauberlaufsystem inkl. Edelstahlfliese

Materialmuster Sauberlaufsystem inkl. Edelstahfliesen mit Aluminium-
profilstaben,
Breite 122 mm,

Male:
500x500mm,

Farbton: dunkel/Anthrazit
2 St e,

2.1 VORAB Muster

Datum: 08.04.2026 Druckseite:
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

2.2

2.210

2.2.20

2.2.30

VORAB Estricharbeiten TGA

HINWEIS

Im Zuge der Einbringung von TGA Geraten sind in Technikrdumen im Erdge-
schoss und Obergeschossen des Gebaudes vorab Estricharbeiten auszufiihren.
Es handelt sich um mehrere Einzelflachen von ca. 5-25m2. Insegsamt handelt
es sich um ca. 400m2.

Diese Flachen sind ebenfalls vorab zu reinigen und im Falle des Verbunde-
strichs auch Kugel zu strahlen. Hierbei handelt es sich um Einzelflachen von ca.
7-13m2 (Gesamtflache ca. 80m2).

Bei den Vorabflachen handelt es sich um folgende Estriche gem. Ful3bodenlis-
te:

FB 6.2.11, 6.2.16, 6.3.1

STLB-Bau 10/2025 036

Untergrund kugelstrahlen Stahlbeton in Teilflaichen auf Baustelle
bereitstellen nicht schadstoffbelastet

Kugelstrahlen des Untergrundes aus Stahlbeton, fir Estricharbeiten,
Untergrund waagerecht, Ausfiihrung in Teilflachen, aufgenommene
Stoffe sammeln, in vom AG gestellten Behalter lagern, auf der
Baustelle bereitstellen, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet.

80 m2

STLB-Bau 10/2025 025 TA

Haftbriicke auftragen mineral.Haftbriicke

Haftbriicke auftragen, auf Boden, Untergrund Zementestrich, mit mi-
neralischer Haftbriicke, zur Aufnahme flir nachfolgenden Zementver-
bundestrich, Ausfiihrung im Erdgeschoss, Ausfihrung geman Zeich-
nung und Einzelbeschreibung,

Zeichnungs-Nr 'FB 6.3.1, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB 1.

80 m2 .

TRITTSCHALLDAMMUNG UND SCHUTTUNG

STLB-Bau 10/2025 025
Trittschalldimmschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 20-2mm 40MN/m3
0,040W/(mK) DES

Ubertrag: .......cccoeu....
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

2.2.40

2.2.50

2.2.60

Ubertrag: .......ccccue...

Trittschallddmmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte
Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flachenlasten bis 5 kN/m2), als
Platte, Lieferdicke 20 mm, Stufe Zusammendrickbarkeit kleiner gleich
2 mm (CP 2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 40
MN/m3, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,039 W/(mK), geringe
Zusammendrlckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES,
auf Schittung, als Unterlage flr Estrich.

300 m2

Ausgleichsschicht Schiittung EPS-Leichtzuschlag H 60mm
Ausgleichsschicht als Schattung, aus EPS-Leichtzuschlag, Bemes-
sungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,104 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,101 W/(mK), Rohdichte ca. 400kg/m3,
nicht brennbar A2, unter Estrich

Einbauhohe:
H ca. 60 mm

Einbauort: Gebdude Nord, EG,
Zeichnungs-Nr: FB 6.2.11,6.2.16, Liste Bodenaufbauten
Einzelbeschreibungs-Nr.: AB1.

350 M2

ESTRICH

Zementestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 SW3 Bauart AD
65mm

Zementestrich CT, flr Boden- und Deckenplatte, als Estrich auf
Dammschicht DIN 18560-2, unbewehrt, lotrechte Nutzlasten

(Einzellasten bis 4 kN, Flachenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeits-

klasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN

13813, Schwindklasse SW3, Estrichnenndicke 65 mm, fur Flachen in
Innenraumen, zur Aufnahme von Beschichtungen, Oberflache maschi-

nell glatten, Ausfiihrung im Erdgeschoss,

Ausfuhrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss/Obergeschosse,
Nebenraume/Technik/Siberaum/HAR/Heizungsraum,
Ausfiihrung gemag Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr 'FB 6.2.11, 6.2.16, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".

350 m2

Zementestrich Verbundestrich liber 5kN/m2 C35 F5 SW1 D 150mm
wie Position 2.2.50, jedoch

Ubertrag: .......cccoeue....
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

2.2.70

2.2.80

2.2.90

2.2.100

Ubertrag: .......ccccue...
als Verbundestrich, einschichtig, Einzellasten der aufzustellenden Ge-
rate ca. 2,0-5,0 Tonnen, Estrichnenndicke 150 mm, zur Aufnahme von
Beschichtungen,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Einbauort: Gebaude Nord, Erdgeschoss, Technikrdume mit hohen
Punktlasten,

Raum Nr.: 70EG062, 70EG073, 70EG081, 70EG109, 70EG137,
70EG019,

Zeichnungs-Nr: FB 6.3.1, Liste Bodenaufbauten,
Einzelbeschreibungs-Nr.: AB1

80 M2 s

TRENNLAGEN UND RANDDAMMSTREIFEN

Randdammstreifen Steinwolle D 13mm H 140mm
Randdammestreifen aus Steinwolle, Dicke 13 mm, Hohe 140 mm, flr
(Heiz-)Estrich, Zementestrich, Ausfiihrung geman Einzelbeschrei-
bung.

470 M e e,

Abdeck. PE-Folie D 0,2mm Estrichnenndicke 65-150mm
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, St6Re Uberlappen, auf
Dammschichten, am Randdammstreifen bis Oberkante Estrich hoch-
fuhren, Estrichnenndicke 65-150 mm, als Unterlage fir (Heiz-
)Zementestriche, Ausfihrung gemal Zeichnung und Einzelbeschrei-
bung.

440 m2 s

SONSTIGES

Abstellung Kantholz bis 160mm

Abstellen von Estrichen mit Kanthdlzern gegen Bereiche, die zum Zeit-
punkt der Estricheinbringung nicht belegbar sind, bzw. in Taren und an
Ubergéngen zu Geratesockeln,

Hohe der Abstellung ca. 160mm.

110 M e
Anarbeiten an TGA Einbauteile/Abstellungen
Anarbeiten nachtraglich an Durchdringungen, Bodentanks, Zugdosen,
sorgfaltig anarbeiten und verdichten, Abmessung bis 0,6 x 0,6 m.

- Ansetzen,
- spaterem vertieftem Vernadeln,

Ubertrag: .......cccocue....
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

- VergielRen der Fuge mit Kunstharz,
- Glattschleifen der Fuge.

- ca. 3 St. Gerate-BE
- ca. 1 St. Bodenablauf DN100 VA

psch

Ubertrag: .......ccccue...

2.2 VORAB Estricharbeiten TGA

2 VorabmaBnahmen TGA/Muster

Datum: 08.04.2026
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
3 BAUTEIL NORD
3.1 Abdichtungen
3.1.10 Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Polymerbitumenbahn PYE-
ALV0,9 EB Kaltselbstklebeverf
Abdichtung erdberthrter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2,
Raumnutzungsklasse RN2-E (libliche Anforderung), Wassereinwir-
kungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser bei
Bodenplatten und erdberihrten Wanden), Rissklasse R2-E (maRig),
Rissuberbrickungsklasse RU2-E (maRige Rissuberbriickung bis 0,5
mm), einlagig, Polymerbitumenbahnen PYE - ALV 0,9 mit Aluminium-
verbundtragereinlage, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 EB
(Estrichbahn), im Kaltselbstklebeverfahren aufbringen, inkl. Hochflih-
ren an Wanden und aufgehenden Bauteilen bis 10 mm Uber OKFF, in-
kl. Abdichtung der Kopfstdf3e mit Anschlussstreifen,
Ausfiihrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr: FB 2.2.1-2.2.3,3.1.1, 3.1.2, 3.2.1,3.2.2,7.21,7.2.2,
Liste Bodenaufbauten, UE 60.00 - UE 60.06,
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB 1'.
3890 M2 e e
3.1.20 Anschluss an vorhandene Abdichtung

Anschluss der Abdichtung, wie in Pos. 3.1.10 beschrieben, an vorhan-
dene Abdichtung unter Mauerwerks- und Trockenbauwanden mittels
Anschlusskleber, gemaf DIN 18533-1 und DIN 18533-2 der An-
schlusskleber muss flr Abdichtung aus Polymerbitumen/Bitumen ge-
eignet sein, das Reinigen des Untergrundes ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

2700 m

Datum: 08.04.2026
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Position  Beschreibung Menge Einh EP GP
3.2 Dammschichten
TRITTSCHALLDAMMUNG
3.210 STLB-Bau 10/2025 025
Trittschalldammschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 20-2mm 40MN/m3
0,040W/(mK) DES
Trittschallddammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte
Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fl&chenlasten bis 5 kN/m2), als
Platte, Lieferdicke 20 mm, Stufe Zusammendriickbarkeit kleiner gleich
2 mm (CP 2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 40
MN/m3, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,039 W/(mK), geringe
Zusammendruckbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES,
auf Schuttung, als Unterlage fur Estrich.
6600 M2 e e
3.2.20 STLB-Bau 10/2025 025
Wie Position 3.2.10, jedoch
Trittschalldammschicht Mineralwolle MW 5kN/m2 12-2mm 40MN/m3
0,040W/(mK) DES
Lieferdicke 12 mm, Stufe Zusammendrickbarkeit kleiner gleich 2 mm
(CP 2) DIN 4108-10,
20 M2 e
3.2.30 STLB-Bau 10/2025 025
Trittschalldammschicht Mineralwolle MW 4kN/m2 30-3mm 15MN/m3
0,035W/(mK) DES
Trittschallddmmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, lotrechte
Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flachenlasten bis 4 kN/m2), als
Platte, Lieferdicke 30 mm, Stufe Zusammendrickbarkeit kleiner gleich
3 mm (CP 3) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 15
MN/m3, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), mittlere
Zusammendrlckbarkeit - sm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES,
auf Schittung, als Unterlage fur Estrich.
7600 M2 e e,
SCHUTTUNG
3.2.40 Ausgleichsschicht Schiittung EPS-Leichtzuschlag H 20mm

Ubertrag: .......ccccocue....
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

3.2.50

3.2.60

3.2.70

Ubertrag: .......ccccue...

Ausgleichsschicht als Schattung, aus EPS-Leichtzuschlag, Bemes-
sungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,104 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,101 W/(mK), Rohdichte ca. 400kg/m3,
nicht brennbar A2, unter Estrich

Einbauhohe:
H ca. 15-25 mm

Einbauort: Gebaude Nord, EG und OG,
Zeichnungs-Nr: FB 7.2.1, 7.2.2, 2.2.1, 2.2.2 Liste Bodenaufbauten
Einzelbeschreibungs-Nr.: Ausflihrungsbeschreibung. 1

140 m2 s e

Ausgleichsschicht Schiittung EPS-Leichtzuschlag H 30mm
wie 3.2.40, jedoch

Einbauhohe:
H ca. 26-35 mm

Einbauort: Gebaude Nord, EG und OG,

Zeichnungs-Nr: FB 3.1.3, 3.1.4, 3.2.3, 3.2.4, 5.1.1(1), 5.1.2(1),
5.1.4(1), 5.1.5(1), (5.1.6), 6.2.3, Liste Bodenaufbauten
Einzelbeschreibungs-Nr.: Ausfiihrungsbeschreibung. 1

7820 M2 e

Ausgleichsschicht Schiittung EPS-Leichtzuschlag H 40mm
wie Position 3.2.40, jedoch

Einbauhohe:
H ca. 40-45 mm

Einbauort: Gebdude Nord, EG und OG,

Zeichnungs-Nr: FB 2.2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 5.1.3(1), 6.2.1,
6.2.2,6.2.10, 6.2.12, Liste Bodenaufbauten
Einzelbeschreibungs-Nr.: Ausfihrungsbeschreibung. 1

5700 m2 s

Ausgleichsschicht Schiittung EPS-Leichtzuschlag H 60mm
wie Position 3.2.40, jedoch

Einbauhohe:
H ca. 60-65 mm

Einbauort: Gebaude Nord, EG und OG,

Zeichnungs-Nr: FB 6.2.4, 6.2.11, 6.2.16 Liste Bodenaufbauten
Einzelbeschreibungs-Nr.: Ausfiihrungsbeschreibung 1.

Ubertrag: .......cccoeu....
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

3.2.80

3.2.90

200 m2 L.

Anpassen Trittschalldimmung an TGA Einbauteile
Anpassen Trittschalldammung an TGA Einbauteile, Bodenablaaufe,
Bodentanks, Zugdosen etc. Abmessung bis 0,45 x 0,45 m.

Umfang:

- ca. 250m Mehrschichtverbundrohr DN25, AD 36mm

- ca. 150m Kupferrohr Kunststoffmantel AD 25mm

- ca. 40m TW -Leitung DN15 inkl. Dammung H ca. 56mm
- ca. 16 St. Bodenablauf DN100

- ca. 7 St. Finore DN100

- ca. 3 St. Bodenablauf DN100 VA

- ca. 1 St. 600x630 mm Hygiene Bodenwanne

- ca. 50m Unterflurkanal HxB 28/190

- ca. 60m Unterflurkanal HxB 28x250

- ca. 200m Unterflurkanal HxB 28/350

- ca. 2 St. Vertikalkrimmer 28/190 HxBxT 180/190/180
- ca. 5 St. Vertikalkrimmer 28/250 HxBxT 180/250/180
- ca. 10 St. Vertikalkrimmer 28/350HxBxT 180/350/180
- ca. 60 St. Bodentanks, ca. 450x450 mm

- ca. 150m Aussparung fir Kabel B 100mm HxB 30/100
- ca. 100m Aussparung fir Kabel B 200mm HxB 30/200

psch

Anpassen Ausgleichsschiittung an TGA Einbauteile
Anpassen Ausgleichsschiittung an TGA Einbauteile, Bodenabladufe,
Bodentanks, Zugdosen etc. Abmessung bis 0,45 x 0,45 m

Umfang:

- ca. 250m Mehrschichtverbundrohr DN25, AD 36mm

- ca. 150m Kupferrohr Kunststoffmantel AD 25mm

- ca. 40m TW -Leitung DN15 inkl. Dammung H ca. 56mm
- ca. 16 St. Bodenablauf DN100

- ca. 7 St. Finore DN100

- ca. 3 St. Bodenablauf DN100 VA

- ca. 1 St. 600x630 mm Hygiene Bodenwanne

- ca. 50m Unterflurkanal HxB 28/190

- ca. 60m Unterflurkanal HxB 28x250

- ca. 200m Unterflurkanal HxB 28/350

- ca. 2 St. Vertikalkrimmer 28/190 HxBxT 180/190/180
- ca. 5 St. Vertikalkrimmer 28/250 HxBxT 180/250/180
- ca. 10 St. Vertikalkrimmer 28/350HxBxT 180/350/180
- ca. 60 St. Bodentanks, ca. 450x450 mm

Ubertrag: .......ccccue...
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccccue...
- ca. 150m Aussparung fir Kabel B 100mm HxB 30/100
- ca. 100m Aussparung fur Kabel B 200mm HxB 30/200
psch
3.2.100 Mehr-/Minderdicke EPS-Leichtzuschlag D 5mm

Mehr-/Minderdicke Schuttung, lose, aus EPS-Leichtzuschlag, je 5 mm.

500 m2

3.2 Dammschichten

Datum: 08.04.2026
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

3.3

3.3.10

3.3.20

3.3.30

Heizestrich

OBERBELAG PARKETT

Zement-Heizestrich Estrich auf Ddmmschicht 5kN/m2 C35 F5 SW3 Bauart
A D 80mm

Heizestrich als Zementestrich CT, fir Bodenplatte, mit Grenzwerten
fur Ebenheitsabweichungen mit erhéhten Ebenheitsanforderungen
DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 3, als Estrich auf Damm-
schicht DIN 18560-2, unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis
4 kN, Flachenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN
13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Schwindklasse
SWa3, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 18 mm, Estrichnenndicke 80
mm, zur Aufnahme von Parkett, Oberflache maschinell glatten, Aus-
fuhrung im Erdgeschoss,

Ausfiihrung geman Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfuhrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss, Loungebereiche,
Zeichnungs-Nr 'FB 2.2.2, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".

30 m2 s e

OBERBELAG LINOLEUM

Zement-Heizestrich Estrich auf Dammschicht 3kN/m2 C35 F5 SW3 Bauart
A D 80mm
wie Position 3.3.10, jedoch

lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flachenlasten bis 3
kN/m2), zur Aufnahme von elastischen/textilen Belagen,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfuhrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss, Fachklassen,
Zeichnungs-Nr 'FB 3.1.1, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".

2600 M2 e e

Zement-Heizestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 SW3 Bauart
A D 60mm
wie Position 3.3.10, jedoch

Estrichnenndicke 60 mm, zur Aufnahme von elastischen/textilen Bela-
gen,

Ubertrag: .......cccoeue....
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

3.3.40

3.3.50

3.3.60

Ubertrag: .......ccccue...

Ausfiihrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfuhrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss, Flure
Zeichnungs-Nr 'FB 3.2.1, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".

320 M2 e e

Zement-Heizestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 SW3 Bauart
A D 80mm
wie Position 3.3.10, jedoch

Boden- und Deckenplatte, zur Aufnahme von elastischen/textilen Bela-
gen,

Ausfiihrung gemag Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfiuihrungsort: Gebdude Nord, Erdgeschoss/Obergeschosse,
Raume/Flure/Biblliothek

Zeichnungs-Nr 'FB 3.1.3, 3.2.3, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".

5100 M2 e

OBERBELAG FLIESEN

Zement-Heizestrich Estrich auf Dammschicht Betonstahimatte N94
3kN/m2 F5 SW3 Bauart AD 80mm
wie Pos. 3.3.10, jedoch

Boden- und Deckenplatte,

ohne erhdhte Ebenheitsanforderungen, bewehrt mit Betonstahimatte
N 94, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flachenlasten bis 3
kN/m2), zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelagen,

Ausfuhrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss/Obergeschosse, WCs,
Lehrkiiche, Pflegebader,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr 'FB 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.2, 5.1.2.1, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".

240 M2 e e

OBERBELAG HOCHWERTIGE BESCHICHTUNG

Schnellzement-Heizestrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 Bauart A
D 80mm
wie Pos. 3.3.10, jedoch

Ubertrag: .......cccocu....
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LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

3.3.70

3.3.80

Ubertrag: .......ccccue...
Boden- und Deckenplatte, Schnellzementheizestrich aus ternarem
Vollbindemittel,
Schwindklasse SW1, zur Aufnahme von hochwertigen Beschichtun-
gen (AgBB-gepriftem mineralischem Nutzbelag mit Epoxidharzversie-
gelung), Oberflache abreiben und maschinell glatten,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,

Einbauort: Gebaude Nord, Erdgeschoss/Obergeschosse, Flure/TH
Bibliothek/Cafeteria

Zeichnungs-Nr: FB 6.2.1,6.2.3, Liste Bodenaufbauten,
Einzelbeschreibungs-Nr.: AB1

1600 M2 s e

Zement-Heizestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 SW3 Bauart
A D 80mm
wie Pos. 3.3.10, jedoch

Boden- und Deckenplatte, zur Aufnahme von Beschichtungen,

Ausfihrung gemag Zeichnung und Einzelbeschreibung.
Einbauort: Gebaude Nord, Nebenraume/Technik,
Erdgeschoss/Obergeschosse,

Zeichnungs-Nr: FB 6.2.10, Liste Bodenaufbauten,
Einzelbeschreibungs-Nr.: AB1

330 M2 e e

OBERBELAG SAUBERLAUFZONE

Zement-Heizestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 SW3 Bauart
A D 80mm
wie Pos. 3.3.10, jedoch

Boden- und Deckenplatte, ohne erhéhte Ebenheitsanforderungen
gem. DIN 18202 Ausgabe 2019-07,
zur Aufnahme von Sauberlaufzonen,

Ausfiihrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung.
Einbauort: Gebaude Nord, Eingadnge Windfange,
Erdgeschoss/Obergeschosse,

Zeichnungs-Nr: FB 7.2.1, 7.2.2, Liste Bodenaufbauten,

Ubertrag: .......cccocue....

Datum: 08.04.2026 Druckseite: Seite 51 von 65



93 von 108

MNGES

Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Neubau der Martin-Niemoéller-Gesamtschule
Bauherr: ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Ubertrag: ..........

Einzelbeschreibungs-Nr.: AB1

140 m2 e e
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LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

3.4

3.410

3.4.20

3.4.30

Estrich

OBERBELAG PARKETT

Zementestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 SW3 D 85mm
Durchleitung

Zementestrich CT, fir Bodenplatte, mit Grenzwerten fir Ebenheitsab-
weichungen mit erhéhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausga-
be 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4, als Estrich auf Dammschicht DIN
18560-2, unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fla-
chenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Schwindklasse SW3,
Estrichnenndicke 85 mm, fiir Flachen in Innenraumen, mit Rohrleitun-
gen DN19 im Schutzrohr D 25mm, zur Aufnahme von Parkett, Ober-
flache maschinell glatten, Ausfiihrung im Erdgeschoss,

Ausfiihrung geman Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfiuhrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss, Versammlungsstatte,
Zeichnungs-Nr 'FB 2.2.1, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".

20 m2 s

Zementestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 SW3 D 60mm
wie Position 3.4.10, jedoch

Estrichnenndicke 60 mm, ohne Durchleitungen,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfiihrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss, Versammlungsstatte,

Zeichnungs-Nr 'FB 2.2.3, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".

140 m2 s e

OBERBELAG LINOLEUM

Zementestrich Estrich auf Dammschicht 3kN/m2 C35 F5 SW3 D 85mm
Durchleitung
wie Position 3.4.10, jedoch

Boden- und Deckenplatte, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,

Flachenlasten bis 3 kN/m2), zur Aufnahme von elastischen/textilen
Belagen,

Ubertrag: .......cccoeu....
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LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

3.4.40

3.4.50

3.4.60

Ubertrag: .......ccccue...
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfiihrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss/Obergeschosse,
Raume/Flure/Bibliothek,
Zeichnungs-Nr 'FB 3.1.2, 3.2.4, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".

1900 M2 s e

Zementestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 SW3 D 65mm
wie Position 3.4.10, jedoch

Estrichnenndicke 65 mm, ohne Durchleitung, zur Aufnahme von
elastischen/textilen Belagen,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfihrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss, Flure,
Zeichnungs-Nr 'FB 3.2.2, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".

160 m2 e

OBERBELAG FLIESEN

Zementestrich Estrich auf Dammschicht Betonstahlmatte N94 3kN/m2 F5
SW3 Bauart AD 60mm
wie Pos. 3.4.10, jedoch

Boden- und Deckenplatte, ohne Durchleitung, ohne erhdéhte Eben-
heitsanforderungen, bewehrt mit Betonstahimatte N 94, Estrichnenndi-
cke 60 mm, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Flachenlasten
bis 3 kN/m2), zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelagen,

Ausfuhrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss/Obergeschosse, WCs,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr 'FB 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.5, 5.1.5.1, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".

310 m2 s

Zementestrich Estrich auf Dammschicht Betonstahlmatte N94 3kN/m2 F5
SW3 Bauart A D 85mm Durchleitung
wie Pos. 3.4.10, jedoch

Deckenplatte, ohne erhdhte Ebenheitsanforderungen, bewehrt mit Be-

tonstahimatte N 94, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN, Fla-
chenlasten bis 3 kN/m2), zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelagen,

Ubertrag: .......cccceu....
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccccue...
Ausfuhrungsort: Gebaude Nord, Obergeschosse, WCs,
Ausfiihrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr 'FB 5.1.4, 5.1.4.1, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".
120 M2 e e
OBERBELAG HOCHWERTIGE BESCHICHTUNG
3.4.70 Schnellzementestrich Estrich auf Ddmmschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D
85mm Durchleitung
wie Position 3.4.10 , jedoch
Schnellzementestrich CT aus ternarem Vollbindemittel, Schwindklasse
SWH1, zur Aufnahme von hochwertigen Beschichtungen (AgBB-
gepruftem mineralischem Nutzbelag mit Epoxidharzversiegelung),
Oberflache abreiben und maschinell glatten,
inkl. Erstprifung Richtrezeptur:
Schnellzement 60 kg
Kiessand 0/8 mm (Sieblinienbereich A/B 8) 300
kg
Wasser-Bindemittel-Wert <=
0,55
Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung.
Einbauort: Gebaude Nord, Erdgeschoss/Obergeschosse, Flure
Zeichnungs-Nr: FB 6.2.2, Liste Bodenaufbauten,
Einzelbeschreibungs-Nr.: AB1
320 M2 e e
3.4.80 Schnellzementestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 SW1 D
60mm
wie Position 3.4.10 , jedoch
Schnellzementestrich CT aus ternarem Vollbindemittel, Schwindklasse
SWH1, Estrichnenndicke 60 mm, ohne Durchleitung, Deckenplatte, zur
Aufnahme von hochwertigen Beschichtungen (AgBB-gepruftem mine-
ralischem Nutzbelag mit Epoxidharzversiegelung), Oberflache abrei-
ben und maschinell glatten,
inkl. Erstprifung Richtrezeptur:
Schnellzement 60 kg
Kiessand 0/8 mm (Sieblinienbereich A/B 8) 300
kg
Wasser-Bindemittel-Wert <=
0,55
Ausfiihrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung.
Ubertrag: .......cccoeu....
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LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

3.4.90

3.4.100

3.4.110

3.4120

Ubertrag: .......ccccue...

Einbauort: Gebaude Nord, Obergeschosse, Treppenhauser
Schule/Bibliothek, Treppenpodeste (Fluchttreppenhauser),
Zeichnungs-Nr: FB 6.2.4, 6.2.5, Liste Bodenaufbauten,
Einzelbeschreibungs-Nr.: AB1

180 m2

Zementestrich Estrich auf Dammschicht 5kN/m2 C35 F5 SW3 Bauart AD
85mm Durchleitung
wie Pos. 3.4.10, jedoch

Boden- und Deckenplatte, ohne erhéhte Ebenheitsanforderungen, zur
Aufnahme von Beschichtungen,

Ausfuhrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss/Obergeschosse,
Nebenrdume/Technik,

Ausfuihrung gemag Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr 'FB 6.2.12, Liste Bodenaufbauten'
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB1".

140 m2

SONSTIGES

Mehr-/Minderdicke D 5mm Zementestrich C35 F5
Mehr-/Minderdicke des (Heiz-)Estrichs, Ausfiihrung auf Anordnung
des AG, je 5 mm Dicke.

2400 m2

Mehr-/Minderdicke D 5mm Schnellzementestrich SW1 C35 F5
Mehr-/Minderdicke des Schnellzement(heiz)estrichs, SW1, Ausfih-
rung auf Anordnung des AG, je 5 mm Dicke.

500 m2

Abstellung Kantholz bis 160mm

Abstellen von Estrichen mit Kanthdlzern gegen Bereiche, die zum Zeit-
punkt der Estricheinbringung nicht belegbar sind, bzw. in Tlren und an
Einbauten wie Sauberlaufmatten,

Hoéhe der Abstellung ca. 160mm.

200m

3.4 Estrich

Datum: 08.04.2026 Druckseite:
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LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
3.5 Trennlagen und Randdammstreifen
3.5.10 Randdammstreifen Steinwolle D 13mm H 140mm

Randdammstreifen aus Steinwolle, Dicke 13 mm, Héhe 140 mm, fir
(Heiz-)Estrich, Zementestrich, Ausfihrung geman Einzelbeschrei-
bung.

9400 M e

3.5.20 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm Estrichnenndicke 60-150mm
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, St6Re Uberlappen, auf
Dammschichten, am Randdammstreifen bis Oberkante Estrich hoch-
fuhren, Estrichnenndicke 60-150 mm, als Unterlage fir (Heiz-
)Zementestriche, Ausfihrung gemal Zeichnung und Einzelbeschrei-
bung.

14100 M2 e e

3.5 Trennlagen und Randdammstreifen ___ ....................

Datum: 08.04.2026 Druckseite: Seite 57 von 65
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LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

3.6
3.6.10

3.6.20

3.6.30

3.6.40

Fugenprofile, Einbauteile, Aussparungen

Abschlusswinkel Alu Abm. 80/30mm

Abschlusswinkel, Aluminium, L-formig, 80/30/3 mm, befestigen auf
Bodenplatte, als Rand- bzw. Kantenausbildung an Treppenpodesten,
Ausfuhrung in Einzellangen

Ausfuhrungsort: Podeste Fluchttreppenhaus

30 M s s

Abschlusswinkel Alu Abm. 150/50mm

Abschlusswinkel, Aluminium, L-férmig, 150/50/3 mm, befestigen auf
Bodenplatte, als Rand- bzw. Kantenausbildung an Treppenpodesten
und zur Abstellung vor RLT-Geraten, Ausflhrung in Einzelldngen

Ausfuhrungsort: Klassenraume, Treppenhauser

400 m s

Herstellen Bewegungsfuge Bewegungsfugenprofil Profil Kunststoff H
90mm B 10mm

Herstellen der Bewegungs-/Dehnfuge, DIN EN 13318, in Heizestrich,

als Bewegungs-/Dehnfuge bei FuBbodenheizungen, durch Einlegen

von Fugenprofil, mit Dehnfugenprofil, aus Kunststoff, Profilhéhe 90

mm, Fugenbreite 10 mm, einschl. Styroporfu3, integrierte Locher in
Profilwand, einschl. Estrichfugendiibel, zur Verhinderung eines Héhen-
versatzes.

500 M e e,

Anarbeiten an TGA Einbauteile/Abstellungen
Anarbeiten nachtraglich an Durchdringungen, Bodentanks, Zugdosen,
sorgfaltig anarbeiten und verdichten, Abmessung bis 0,6 x 0,6 m.

- Ansetzen,

- spaterem vertieftem Vernadeln,

- Vergielen der Fuge mit Kunstharz,
- Glattschleifen der Fuge.

- ca. 16 St. Bodenablauf DN100

- ca. 7 St. Finore DN100

- ca. 3 St. Bodenablauf DN100 VA

- ca. 1 St. 600x630 mm Hygiene Bodenwanne

- ca. 2 St. Vertikalkrimmer 28/190 HxBxT 180/190/180
- ca. 5 St. Vertikalkrimmer 28/250 HxBxT 180/250/180
- ca. 10 St. Vertikalkrimmer 28/350HxBxT 180/350/180

Ubertrag: .......cccoeu....
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......ccccue...
- ca. 60 St. Bodentanks, ca. 450x450 mm

psch

3.6 Fugenprofile, Einbauteile, Aussparungen __ ................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

3.7

3.7.10

3.7.20

3.7.30

3.7.40

Beschichtungen

Der Untergrund muss fest, sauber, saugfahig (offenporig) und frei von Rissen, ab-
Idsbaren Bestandteilen und Verschmutzungen jeglicher Art sein! Er muss fur die zu
erwartende Beanspruchung ausreichende Festigkeit, insbesondere gute Oberfla-
chenfestigkeit und

ausreichende Rauheit, aufweisen (Oberflachenzugfestigkeit i. M. = 1,5 N/mm?).

Untergrund kugelstrahlen absaugen Estrich nicht schadstoffbelastet
Kugelstrahlen und Absaugen des Untergrundes aus Zementestrich,
aufgenommene Stoffe sammeln und in Abfallbehalter AG entsorgen,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, fur FB 6.2.1-6.2.3

und 6.2.5,

Ausflihrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'Liste Bodenaufbauten, UE 60.00-60.07".

2100 M2 e e

Randfuge fiillen elast.Dichtstoff B 5-10mm

Randfuge Estrich schlieRen, bei Unebenheiten zum Randdadmmstrei-
fen, Verfillen mit elastischem Dichtstoff (Acryl), Fugenbreite 5 bis 10
mm.

Ausfihrung vor mineralischer Beschichtung.

1300 m e

Grundierung

Grundierung des Estrichs, porensattigend, eingefarbt und schnell er-
hartend, dampfdurchlassig, feuchtestabil, Auftrag gem. Herstelleran-
gaben,

abgestimmt auf die Aufnahme des Produkts mineralische Beschich-
tung aus Pos. 3.7.40, Untergrund Zementestrich,

Farbton oxidbraun
Dichte 1,3 gm3

Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfiihrungsort: Gebaude Nord, Verkehrsflachen,
Erdgeschoss/Obergeschosse,

Zeichnungs-Nr 'FB 6.2.1-6.2.5, Liste Bodenaufbauten',
Einzelbeschreibungsnr.: AB1

2100 m2 s

Mineralische Beschichtung C40 F8 A6 D 5mm

Mineralische Beschichtung als diffusionsfahiger Nutzbelag aus zemen-
tarem FlieRmortel mit hochabriebfestem Hartstoff Siliziumcarbid, im
Verbund mit darunter liegender Estrichschicht, Dicke 5 mm,

zur Aufnahme von Versiegelungen,

Farbton: grau nach Bemusterung, z.B. Schiefer, Kiesel oder anthrazit,

Ubertrag: .......cccoeu.....

Datum: 08.04.2026 Druckseite: Seite 60 von 65



102 von 108

MNGES

Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Neubau der Martin-Niemoéller-Gesamtschule
Bauherr: ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

3.7.50

3.7.60

3.7.70

3.7.80

Ubertrag: .......ccccue...
einschl. Entliften des Belags unmittelbar nach Auftrag gem. Herstel-
lerangaben,

Ausfiihrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfuhrungsort: Gebaude Nord, Verkehrsflachen,
Erdgeschoss/Obergeschosse,

Zeichnungs-Nr 'FB 6.2.1-6.2.5, Liste Bodenaufbauten',
Einzelbeschreibungsnr.: AB1

2100 m2 s

Mehr-/Minderdicke D 1mm Zementestrich C40 F8
Mehr-/Minderdicke des mineralische Beschichtung, je 1 mm Dicke, fir
Zementestrich C 40 F8 aus Vorposition 3.7.40.

430 m2 s

Untergrund anschleifen absaugen Zementestrich
Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus mineralischer Be-
schichtung vor Auftrag der Versiegelung.

2100 m2 s

Versiegelung Epoxidharz

Versiegelung der mineralischen Beschichtung aus Pos. 3.7.40, als
Epoxidharzversiegelung, zweimaliger Anstrich,

- |6semittelfrei

- abriebfest

- Rutschfestigkeit R10

Farbton: farblos, seidenmatt

fachgerecht nach Angaben des Herstellers auftragen,

Ausfiihrung gemag Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfiuhrungsort: Gebaude Nord, Verkehrsflachen,
Erdgeschoss/Obergeschosse,

Zeichnungs-Nr 'FB 6.2.1-6.2.5, Liste Bodenaufbauten',
Einzelbeschreibungsnr.: AB1

2100 M2 e e

Winkel Edelstahl H 5 mm

Abschlusswinkel, als L-Winkel, aus Edelstahl, Héhe 5 mm (in minerali-
scher Beschichtung), vorhandene Uberstande des Profils nach
Estrichtrocknung abschleifen.

Ubertrag: .......cccoeu....
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LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccccue...
Ausfuhrungsort: FB 6.2.1-6.2.5 zu anderen Bodenbelagen/Treppen
und aufgehenden Bauteilen.
900 M e e
3.7.90 Dehnungsfugenprofil Edelstahl H 5 mm
Dehnungsfugenprofil, als Doppel L-Winkel, Dicke 2,0 mm, aus Edel-
stahl, Hohe 5 mm (in mineralischer Beschichtung), mit Einlage aus
Zellkautschuk, Breite 6 mm, Fugenbreite gesamt ca. 10 mm,
einschl. geeigneter Befestigung,
Ausfiihrungsort: Ubergang von FB 2.2 und 6.2, Ubergang 6.3.1 zu
3.1.1, Feldfugen FB 6.2.1-6.2.1,
900 M e e
3.7.100 STLB-Bau 10/2025 036
Scheinfuge/Riss schlieBen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse
Wellenverbinder
Kraftschlissiges Schlieften von Scheinfugen/Rissen im Untergrund
mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden,
Saubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.
50 m e
3.7.110 Uberstand Randdiammstreifen abschneiden Mineralwolle
Abschneiden des Uberstandes des Randdammstreifens aus Mineral-
wolle, flir Bodenbelagarbeiten.
Ausfihrungsort: FB 6.2.1-6.2.5
1800 M e e
3.7.120 Anschlussfuge abdichten Bodenbelag elastischer Dichtstoff

Feldfuge abdichten und fillen, mit PE-Rundschnur und elastischem
Dichtstoff, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfillung, Fugenbreite
5 bis 10 mm, mit dauerelastischer 1-K-Fugendichtungsmasse hinter-
fullen, inkl. Vorbehandlung gem. Herstellerangaben, Farbton grau
nach Bemusterung,

Ausfuhrungsort:
FB 6.2, 6.3

1800 m

3.7 Beschichtungen ___ ....................
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Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Neubau der Martin-Niemoéller-Gesamtschule
Bauherr: ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

3.8
3.8.10

3.8.20

3.8.30

3.8.40

Sauberlaufzone

Untergrund spachteln Zementestrich D 4mm

Vollflachiges Spachteln des Untergrundes aus Zementestrich, in Ra-
keltechnik, mittlere Dicke 4 mm, geeignet fir die spatere Aufnahme ei-
ner Epoxidharzversiegelung, Untergrund waagerecht, Ausflihrung ge-
maf Einzelbeschreibung,

Ausfuhrungsort: Sauberlaufzonen

Einzelbeschreibungs-Nr 'AB 1'.

135 m2 L

Wasserfester Anstrich

Beschichten des Zementestrichs, mit wasser- und salzfestem An-
strich, als Mehrkomponenten-Epoxidharz oder PU-Beschichtung,
als Untergrund fir Sauberlaufsystem,

einschl. komplettem Systemaufbau gemaf Herstellerangabe,
Beanspruchung chemisch und mechanisch.

Ausfuhrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfihrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss/Obergeschoss, Wind-
fange

Zeichnungs-Nr 'FB 7.2.1, 7.2.2, Liste Bodenaufbauten',
Einzelbeschreibungsnr.: AB1

135 m2

STLB-Bau 10/2025 034

Erstbesch Boden AgBB Estrich EP-GBS 2K-EP 2K-EP
Erstbeschichtung an Boden, innen, bestandig gegen Chemikalien,
befahrbar, Beschichtungsstoffe sind AgBB konform,

Untergrund Estrich, Zementestrich,

Grundbeschichtung fir Epoxidharz, Zwischenbeschichtung aus
Epoxidharz, 2-komponentig,

Schlussbeschichtung aus Epoxidharz, 2-komponentig, deckend,
sattgetont, Ausfihrung geman Einzelbeschreibung.

135 m2 L

Sauberlaufsystem Rips H ca. 22mm R11

Sauberlaufsystem, aus Rauhaarrips,

Stegabstand max. 5 mm, rollstuhlgeeignet, mit Hubwagen tberfahr-
bar,

Brennstoffklasse Cfl-s1, schwer entflammbar, rutschhemmende Ei-
genschaft R11 nach DIN 51130,

Rahmenhdhe ca. 22 mm, verstarkte Tragerprofile und Winkelprofile
aus Aluminium, inkl. unterseitige Gehschalldd@mmung,

fur den Innenbereich,

Abstand der einzelnen Elemente: ca. 5 mm,

Ausfuhrung in Einzelflachen von 10 bis 45 m2, inkl. Aufmaf der Ein

Ubertrag: .......cccocu....
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Projekt: Neubau der Martin-Niemoéller-Gesamtschule
Bauherr: ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld

LV: VE 5.1b Estricharbeiten Nord
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccccue...
zelflachen,
Farbton nach Bemusterung, Einbau der Matten als nachgezogene
Leistung,
Ausfiihrung gemaf Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfuhrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss/Obergeschoss, Wind-
fange,
Zeichnungs-Nr 'Zeichnungs-Nr: FB 7.2.1 und 7.2.2, Liste Bodenauf-
bauten, UE 60.00-60.07"
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB 1.
135 M2 e
3.8.50 Sauberlaufsystem Edelstahlfliese mit Aluminiumprofilstiben R10 B
122mm
Edelstahlfliesen mit drei Aluminiumprofilstdben, gem. DIN 32984 zur
Orientierung fur Blinde und Sehgeschadigte, B 122 mm, rutschhem-
mend R10,
Ausfihrung gemag Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Ausfuhrungsort: Gebaude Nord, Erdgeschoss, Haupteingang
Schule/Bibliothek,
Zeichnungs-Nr 'Zeichnungs-Nr: FB 7.2.1, Liste Bodenaufbauten, UE
60.00-60.07"
Einzelbeschreibungs-Nr 'AB 1.
10 M s e
3.8.60 Anarbeiten an Einbauteile

Anarbeiten des Sauberlaufsystems wie in Pos. 3.8.40 beschrieben an
bauseitige Einbauteile, bspw. Pfosten der Turkonstruktionen im Wind-
fang und Stiitzen,

130 m

3.8 Sauberlaufzone

3 BAUTEIL NORD

Datum: 08.04.2026 Druckseite:
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Zusammenstellung

1.1 Technische Bearbeitung
1.2 SchutzmaBnahmen e
1.3 Untergrund vorbereiten ——

1 Vorbereitende Arbeiten
2.1 VORAB Muster  —————
2.2 VORAB Estricharbeiten TGA e

2 VorabmaBRnahmen TGA/Muster
3.1 Abdichtungen
3.2 Dammschichten e
3.3 Heizestrich e
34 Estrich
3.5 Trennlagen und Randdammstreifen
3.6 Fugenprofile, Einbauteile, Aussparungen
3.7 Beschichtungen
3.8 Sauberlaufzone

3 BAUTEILNORD

Summe = e

zzgl. MwsSt ......... %o e

Gesamtsumme _  ....................
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MNGES Neubau Martin-Nieméller-Gesamtschule MNGES Planliste VE 5.1b Estricharbeiten Nord Stand 07.04.26

Planschliissel Planinhalt MaRstab GroRe Index Datum

01, Lageplane

MNGES- 20240722- NBN-ARC-A-BE-XX-ROH-XXX -0 -LV  Nordgebdude BE Rohbau 1:750 0,4200/0,2970 O 22.07.24

02, Grundrisse

MNGES- 20251212- NBN-ARC-A-GR-00-XXX-100 -8 -LV  Grundriss Erdgeschoss Nord 1:100 0,9000/1,5000 8 12.12.25
MNGES- 20251212- NBN-ARC-A-GR-01-XXX-100 -8 -LV  Grundriss 1. Obergeschoss Geb&ude Nord 1:100 0,9000/1,5000 8 12.12.25
MNGES- 20251212- NBN-ARC-A-GR-02-XXX-100 -8 -LV  Grundriss 2. Obergeschoss Gebaude Nord 1:100 0,9000/1,5000 8 12.12.25
MNGES- 20251212- NBN-ARC-A-GR-03-XXX-PT1 -8 -LV  Grundriss 3. Obergeschoss Planteil 1 Geb&ude Nord 1:50 0,7500/0,7500 8 12.12.25
MNGES- 20251212- NBN-ARC-A-GR-04-XXX-PT1 -8 -LV  Grundriss 4. Obergeschoss Planteil 1 Geb&dude Nord 1:50 0,7500/0,7500 8 12.12.25
03, Schnitte
MNGES- 20251212- NBN-ARC-A-SN-22-XXX-XXX -8 -LV  Gebaude Nord, Schnitt 2-2 Gesamt 1:50 1,9500/0,7000 8 12.12.25
MNGES- 20260305- NBN-ARC-A-SN-BB-XXX-XXX -9 -LV  Gebé&ude Nord, Schnitt B-B Gesamt 1:50 2,4500/0,7000 9 05.03.26
MNGES- 20260305- NBN-ARC-A-SN-DD-XXX-XXX -9 -LV  Gebaude Nord, Schnitt D-D Gesamt 1:50 2,4500/0,7000 9 05.03.26
MNGES- 20260305- NBN-ARC-A-SN-44-XXX-XXX -9 -LV  Gebaude Nord, Schnitt 4-4 Gesamt 1:50 1,9500/0,7000 9 05.03.26
04, Ansichten
MNGES- 20260313- NBN-ARC-A-AN-XX-XXX-N 61 -LV  Geb&ude Nord; Ansicht Nord Gesamt 1:50 1,9500/0,7000 10  13.03.26
MNGES- 20260313- NBN-ARC-A-AN-XX-XXX-O 61 -LV  Geb&ude Nord; Ansicht Ost Gesamt 1:50 2,4500/0,7000 10  13.03.26
MNGES- 20260313- NBN-ARC-A-AN-XX-XXX-S 61 -LV  Gebaude Nord; Ansicht Sid Gesamt 1:50 1,9500/0,7000 10 13.03.26
MNGES- 20260313- NBN-ARC-A-AN-XX-XXX-W 61 -LV  Gebaude Nord; Ansicht West Gesamt 1:50 2,4500/0,7000 10 13.03.26
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Planschliissel Planinhalt MaRstab GroRe Index Datum

06 Detailplanung Bodenaufbauliste

MNGES- 20260210- NBA-ARC-A-XX-XX-BOE-L01-2 -2 -LV  Fb-Aufbauliste 0,2100/0,2970 2 10.02.26
06 Detailplanung allg. Details
MNGES- 20260206- NBA-ARC-A-DT-XX-BOE-6003 -1 -LV  FBallg., Fb-Anschluss dezentrale Liftung, Fuge Bibiothek  1:5 0,4200/0,2970 1 06.02.26
MNGES- 20260210- NBA-ARC-A-DT-XX-BOE-6001 -1 -LV  FB allg. Anschliisse, Ubergénge 1:5 0,4200/0,2970 1 10.02.26
06 Detailplanung Ubersichten Bodenbelige
MNGES- 20260407- NBN-ARC-A-UE-XX-BOE-6000 -0 -LV  Ubersicht Bodenbelége Nord EG 1/2 1:300 0,4200/0,2970 O 07.04.26
MNGES- 20260407- NBN-ARC-A-UE-XX-BOE-6001 -0 -LV  Ubersicht Bodenbelidge Nord EG 2/2 1:300 0,4200/0,2970 O 07.04.26
MNGES- 20260407- NBN-ARC-A-UE-XX-BOE-6002 -0 -LV  Ubersicht Bodenbeldge Nord 1.0G 1/2 1:300 0,4200/0,2970 O 07.04.26
MNGES- 20260407- NBN-ARC-A-UE-XX-BOE-6003 -0 -LV  Ubersicht Bodenbelidge Nord 1.0G 2/2 1:300 0,4200/0,2970 O 07.04.26
MNGES- 20260407- NBN-ARC-A-UE-XX-BOE-6004 -0 -LV  Ubersicht Bodenbeliage Nord 2.0G 1/2 1:300 0,4200/0,2970 O 07.04.26
MNGES- 20260407- NBN-ARC-A-UE-XX-BOE-6005 -0 -LV  Ubersicht Bodenbeldge Nord 2.0G 2/2 1:300 0,4200/0,2970 O 07.04.26
MNGES- 20260407- NBN-ARC-A-UE-XX-BOE-6006 -0 -LV  Ubersicht Bodenbeldge Nord 3.+4.0G 1:300 0,4200/0,2970 O 07.04.26
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